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Bis zur Gebarungsüberprüfung des RH gab es keine von der Ärztlichen 
Direktion erstellten Aufgabcn- und Tätigkeitsproflk; die KJinikvor­
stände hatten sich sowie ihren Mitarbeitern solche teilweise selbst vor­
gegeben. Im vorgelegten Entwur f  (siehe TZ 20) wurden diese Aufga­
ben von der Ärztlichen Direktion definiert. 

Zwischen dem Ärztlichen Direktor des AKH Wien und den KJinik­
vorständen wurden Zielvereinbarungen abgeschlossen; darin war die 
Ausbildung der TÄ/F jedoch bisher nicht thematisiert; dies war laut 
Angaben der MedUni Wien85 für künf1ige Zielvereinbarungen aber 
vorgesehen. 

LKH Innsbruck 

Auch am LKH lnnsbruck waren die UniversitälSkJiniken Organisati­
onseinheiten der MedUni lnnsbruck und gleichzeitig Abteilungen der 
Krankenanstalt; daher kam den Direktoren der sechs UniversitälSkli­
niken die Funktion der Ausbildungsverantwortlichen zu; das Depart­
ment Innere Medizin, in dem diese sechs Kliniken zusammengefasst 
waren, hatte nur eine Koor dinationsfunktion. Trotzdem unterzeichnete 
der Departmentdirektor die Rastcrzeugnisse als Ausbildungsverant­
wortlicher; ab September 20 1 4  übernahmen - wie gesetzlich vorgese­
hen - die KIinikJeiter als Ausbildungsverantwort l iche die e Aufgabe. 

Aufgaben- und Tät igkeitsprofile für die Ausbildungsverantwortlichen 
lagen nur sehr allgemein formuliert bzw. für bestimmte T Ä/F vor ."G 
Zielvereinbar ungen zwischen der Ärztlichen Direktorin und den Kli­
nikdirektoren gab es im LKH Innsbruck nicht; geplant war, solche im 
Laufe des Jahres 201 5  zu erarbeiten und die Ärzteausbildung darin 
zu thematisieren. 

8� Universitätsmedizin Wien 2020, Teilprojekt 3 - BctricbsfUhrung und Umcmchmc:ns­
steuerung. Ergebnis der Workshops bis zum EI. September 2014 zu den Prozessen Zicl­
v('rt"i nba ru n gsgesprä ehe 

86 1..8.: Die Betritobsvettinbarung aus 2008 .Ausbildungsverlöluf der facharzlausbildungM 

flir die TÄJF. di(' in einem privaln:chllichen Oienstverhäl1nLs zum Land 11rol standen. 
legte k.lar. wer der Ausbildungsverantwonliche war und welche Aufgaben er zu erftll­

len halle: Erstellen eines individuellen Ausbildungsplans für jt:rlen neu('n TNF; lau­

fende Kontmllt: der Einhaltung des Ausbildungsplans. als Grundlage rur die Einhal­
tung des Rasterzeugnisses; Schaffung von Rahmenbedingungen in Kooperation mit 
dem Dienslgeber. die ein bcstmöglichcs Erreichen der Ausbildungsziele sicherstellen. 
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LK SI. Pölten/Ulienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl 

D ie Ausbildungsverantwonlichen i n  den überprüften niederösterrei­
chischen Krankenanstalten waren diejeweiligen Abteilungsleiler bzw. 
- im Fall der Konsiliarausbildung (siehe TZ 38) - die ausbildenden 
Konsiliarärlte. 

Umfas ende Aufgaben- und TäLigkeitsprofJ!e rur die Ausbildungsver­
antwonlichen gab es auch hier nicht. Schriftliche Zielvereinbarungen 
zwischen dem Ärztlichen D i rektor und den Ausbildungsverantwon­
lichen lagen ebenfalls nicht VOr.87 

23.2 Der RH hielt kritisch fest, dass es fUr die Ausbildungsverantwonlichen, 
die in der Praxis die größte Au bildungsverantwortung trugen, bis zur 
Zeit der Gebarungsüberprüfung kaum von der Leitung vorgegebene 
(umfassende) Aufgaben- und Täligkeitsproftle gab. 

Ebenso war es aus Sicht des RH kritisch, dass schriftliche Ziclvercinba­
rungen zwischen Ärztlichem Leiter und Klinik- bzw. Abteilungsleitern 
bisher entweder gar nicht vorhanden waren oder nicht fUr die Fest­
legung von Ausbildungszielen genutzt wurden. Auch die Unterzeich­
nung der Rasterzeugni e durch den dafür nicht zuständigen Depan­
mentdirektor am LKH l nnsbruck war kritisch zu werten; positiv war 
jedoch die nunmehr erfolgte Änderung der Vorgangsweise zu sehen. 
Ebenso positiv erachtete der RH die aktuellen Bestrebungen des AKH 
Wien bzw. der MedUni Wien und des LKH lnnsbruck etwa im Zusam­
menhang mit den Zielvereinbarungen zwischen der Ärztl ichen Direk­
tion und den Klinikleitem. 

Der RH wertete auch die KJarstellung, wer der sogenannte Ausbildungs­
verantwonliehe war, durch die Novelle zum ÄrzteG 1 998 positiv. Er 
hielt jedoch fest, dass diese weiterhin keine genaue Deli nition der Auf­
gaben des Ausbildungsverantwonlichen vorsah ;  seine im Begutach­
tungsverfahren geäußerten Bedenken blieben daher aufrecht. 

Um dennoch eine durchgängige und qualitätsgesicherte Organisa­
tion der Ärzteausbildung sicherzustellen. empfahl der RH dem AKH 
Wien, die im Entwurf rrz 20) angefU hrten Zuständigkeiten des Aus­
bildungsverantwonlichen gegebenenfalls im Sinne der neuen Aus-

81 Nach Angaben der KrankenanSlallen wurden allerdings Im Rahmen der regelmäßig 

stallFmdcnden Controllinggesprtiche verschiedene Zir-Ie u.a. gemäß der Ziclclandkartc 

mit den AbH:ilungsl�iT�m b�pro('bt'n. wobei ein slrategischrs Zid die Sicherung der 

medizinischen Personalkapaziläl war. Darüber hinaus sollen im Rahmen der Einffih­
runs der MilarbciTcrgesprädu: Zir;lvorgabtn besprochen werden, die auch das Thema 

Ausbildung 'M'inhahtn. 
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bildungsbestimmungen zu konkretisieren. Den anderen überp rüften 
Krankenanstaltenträgern bzw. Krankenanstalten empfahl der RH, klare 
Festlegungen vorzusehen. 

Angesichts der Bedeutung der Änteausbildung empfahl der RH wei­
lers, diese auch in den Zielvereinbarungen zu thematisieren. Grund­
lage dafür sollten u.a. auch die Evaluierungsergebnisse bzw. der daraus 
ableitbare Handlungsbedarf (z.B. didaktische oder flihrungstechnische 
Fonbildung des Ausbildungsverantwonlichen) sein. (TZ 42, 44) 

2].] (I) Die Stadt Wiell und die MedUlli Wiell sagteIl die Umsetzullg der 
Empfeh/ung zu. Sie teilte" mil, dass ill den gep/amen geme;'lsamen 
Zielvereinbarungen des MOIlOgemellrboards mit den Organisation -
einheits/eirern des K/illiscllen Bereiches auch A usbild,mgslie/e aufge­
'IOmmell würdelI. Weiters werde der vom RH angeführte EIIIIVI"f im 
Raillnen der Arbeitsgruppe zur ÄrzteGl/sbildullg konkretisiert, wobei 
auch die Zuständigkeit 1''' der Ausbi/dungsveranrwortlichen klar fest­
geleg/ würdelI. Grundlage der Zielvereillbarungen werde die im Ent­
wutj genollnte Eva/liierung seill. 

(2) Laut Stellung'Jallllle der T1LAK werde die Dejillirioll der Zusrändig­
keiten sowie der A u]gabell, Kompetenzen ulld Ve'TOllIwortlicllkeitell der 
jeweiligeIl BeteiligteIl in der Ärzreausbildung (Ärzt/iclle Direktion, Pri­
marii, Ausbildungsveralllwortliche) VOll einer Projektgruppe erarbeitrl. 

(3) Das Land Niederästerreich verwies auf seillI' Stellungnahme zu 
TZ 18 (AusbildungSllorgabell der Krankenansta/tenträger) u/lli TZ 19 

(Allsbi/dungsverontwortung des Ärztlichen Leiters). Darin thematisierte 
das Land die Zielvereinbarungen mit den Ärztlichen Leitern bllV. die 
für diese erstellten neueIl Stellellbeschreibungen. 

23.4 Der RH wies gegenüber der Stadt Wien und der MedUni Wien, der 
TILAK und der MedUni Innsbruck sowie dem Land Niederösterreich 
darauf hin, dass er im Rahmen seiner Stellungnahme zum Entwurf der 
ÄAo 201 5  auch seine Kritik an der fehlenden rechtlichen Definition 
der Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Ausbildungsverantwon­
lichen wiederholt hatte und seine Bedenken aufrecht hielt. D ie Anre­
gung des RH wurde in der im Mai 201 5  veröffentlicht.en ÄAo 201 5  
nicht berücksichtigt. 

Gegenüber der TILAK wiederholte der RH ferner seine Empfehlung 
nach einer Thematisierung der Ärzteausbildung in den Zielvereinba­
rungen mit den Ausbildungsverantworl lichen. 
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Gegenüber dem Land Niederösterreich stellte der RH weiters klar, dass 
seine Empfehlung explizit auf den Ausbildungsverantwonlichen - und 
nicht auf den Ärztlichen Leiter - gerichtet war. Der RH wiederholte 
daher seine Empfehlung nach klaren Festlegungen hinsichtlich der 
Zuständigkeiten und Verantwonlichkeiten des Ausbildungsverantwon­
lichen und einer Thematisierung der Ärzteausbildung in den Zielver­
einbarungen m it diesen. 

24.1 Gemäß ÄrzteG 1 998 halte der Ausbildungsverantwonliche die Mög­
lichkeit, ich von einem Ausbildungsa istenten88 unterstützen zu las­
sen.B9 An mehreren überprüften Krankenanstalten gab es auch Mcn­
torensysteme. 

AKH Wien und LKH Innsbruck 

An den vom RH überprüften Kliniken rur Innere Medizin am AKH Wien 
und am LKH Innsbruck waren Ausbildungsassistenten zur Unterstüt­
zung des Ausbildungsverantwonlichen eingesetzt. 

Im AKH Wien defmiene die Ärztliche Direktion gemeinsam mit der 
Ärztekammer Wien im Jahr 2003 Kemaufgaben des Ausbildungsas­
sistenten; solche waren u.a. die Unterstützung des Ausbildungsverant­
wonlichcn bei der Erstellung und Umsetzung eines Ausbildungsplans 
sowie die Koordination der Rotation. An und Ausmaß der Unterstüt­
zung waren jeweils im Einzelfall durch den Ausbildungsverantwon­
lichen festzulegen. 

Ein Mentoren-System flir T Ä/F war nicht überall durchgängig instaI­
lien. Für TÄ/A des LKH Innsbruck wurde 1992 ein Ausbildungsmen­
toren-Modell initiiert, das die Ziele90, das Anforderungsprofil und die 
Aufgabenbereiche sowie die Umsetzung in der Praxi festgelegt. Ein 

.. Je" nach Ausbildung zum AlIgemC'lnmrdizincr oder zum Facharzt kann dC:T AusbiI· 

dungsveranlwonliche gC'rnäß §!i 9 Abs. 5 bzw. 10 Abs. 6 ArztrG 1998 von rinc:m zur 

sdbstsländigen Berufsausubung ber«hligten Arzl rur Allgemeinmedizin oder Fach­

arzt bzw. von einem zur sclbstsl ndigC'n Bt'rufs3usubung Mrtthtigten Facharzt drs 

jewriligen Sonderfachs unterstützt werden. 

" On Begnff ..Ausbildungsassistenl" war im nt'u('n ArzttG nicht mrhr vorgrsthrn. Unver­

ndcrt war. dass Sich drT Ausbddungsvt'ranfwonliche von cinem zur sdbsutändlgtn 

B�rufsau5übung Ixr«hugttn Facharzt d(Sjtwtilig�n Sond�rfachs unttrstütnn las�n 

konntr (§ 11 Abs. 4). 

90 Es sollttn dit Ausbildungsdi.sk.rt'panz vtmund�rt. dtr l('mproz� d�r Auszublldtndrn 

individuell gdbrdtrt. dlt Ausbildung v�rrmh�lIhcht und durch dtn Kontakt mit drm 

Fachlx�ieh Mtdizm dir Aushlldung5pHinr lauftnd ang...,glichtn wtrdtn. 
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neues Modell oll laut LKH Innsbruck im Zuge der Ämeausbildung 
NEU realisiert werden. 

LK SI. Pölten/Lilienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl 

In den überprüften nicderö terreichischen Krankenanstalten gab 
es außer am Standort Waidhofen keine nominierten Ausbildungs­
a sistenten; die Unterstützung der Ausbildungsverantwortlichen oblag 
dem stationsführenden Oberarzt oder allen Oberärzten. Ein Mentoren­
System war an keinem Standort vorgesehen. 

24.2 Der RH stellte fest. dass die Unterstützung durch Ausbildungsas­
sistenten bzw. Mentoren an den vom RH überprüften Krankenan­
talten unterschiedlich gehandhabt wurde. 

Auffallend war. da s die Ärztliche Direktion des AKH Wien bspw. 
die Koordination der Rotation als Kernaufgabe eines Ausbildungsas­
sistenten defmierte; an den überprüften Kliniken flir Innere Medizin 
nahmen allerdings diese Aufgabe meist die TÄ/F selbst wahr. rrz 28) 

Gerade in großen Ausbildungsstätten (viele Mitarbeiter. umfangreiches 
Leistungsspektrum). aber auch vor dem Hintergrund der mit der Ärz­
teausbildung NEU einhergehenden erhöhten Qualität vorgaben emp­
fahl der RH den überprüften Krankenanstalten. sowohl ..Ausbildungsas­
sistenten" als auch Mentoren verstärkt einzusetzen sowie ihre Aufgaben 
und Zuständigkeiten schriftlich festzulegen bzw. zu aktualisieren. 

24.3 (1) Die Stadt Wien und die MedUni Wien sagten zu. die Definition der 
KemauJgaben der Ausbi/du"gsassiste"te" gemei"sam zu erarbeiten. 

(2) Das La"d Nicderösterrciclr teilte mit. dass der Ei"satz vo" Me,,­
tore" angestrebt u"d als wü"schenswert erachtet werde. Limitierender 
Faktor der Urnsetlbarkeit seie" derzeit die zeit/id/e" Ressource" der 
ärztliche" Mitarbeiter. irr beso"dere die e"ge" Spie/räume des Ärztear­
beitszeitgsetzes. sowie das SpallllungsJe/d zwisclre" Patielllenversor­
gUllg und Ausbildung. 

25.1 Die gesetzlich vorgesehenen Rasterzeugnisse (TZ 2) defmierten die 
von den Turnusärzten erfolgreich zu absolvierenden Lerninhalte; diese 
waren zum Teil aber sehr allgemein und unscharf formuliert. Um genau 
festzulegen. welche Lerninhalte in der Ausbildung vermittelt werden 
sollten. wurde in der Literatur und in der Praxis ein Logbuch als zweck-
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mäßig erachtet91 . Das Logbuch soll dem Lernenden sowie dem Ausbil­
dungsveranlwonlichen einen Überblick über die Lernziele und Lernin­
halte bzw. deren Absolvierung während der gesamten Ausbildungszeit 
geben. 

Der RH überprüfte daher, ob an den Kliniken bzw. Abteilungen für 
Innere Medizin Logbücher vorlagen, ob es geeignete Kontrollmecha­
nismen gab und ob Logbücher als Grundlage für die Ausstellung der 
Rasterzeugnis e herangezogen wurden. Der RH stellte in diesem Zusam­
menhang Folgendes fest : 

AKH Wien 

Die drei Universitätskliniken für Innere Medizin (KJM) hatten gemein­
am ein einheitliches Logbuch92 erarbeitet, welches seit Oktober 2010 

an alle TÄ/F bei Eintritt ausgegeben wurde. Das Logbuch spezifizierte 
jedoch das Rasterzeugnis kaum, sondern deckte sich über weite Stre­
cken mit diesem; es war lediglich ergänzt um die Dokumentation der 
absolvierten Rotationen und die Möglichkeit, für bestimmte Untersu­
chungen9J die Anzahl einzutragen. Im Logbuch Innere Medizin waren 
weder Fallzahlen noch zu erreichende Kompetenzniveaus94 vorgege­
ben. 

Die Klin ikleiter als Ausbildungsverantwortliche gaben zwar an, die 
Logbücher als Grundlage für die Ausstellung von Rasterzeugnissen 
heranzuziehen, Kopien der Logbücher wurden an den Universitäts­
kliniken allerdings nicht archiviert. Die KIM 1II nahm nach eigenen 
Angaben seit Ende September 20 1 4  eine Archivierung vor. 

Zusätzlich wurden an den klinischen Abteilungen ftir Innere Medi­
zin verschiedene Dokumente verwendet, die ebenfalls die Lerninhalte 
detailliert beschrieben.9s 

91 vC'rglC'lchC' BlmC'r. ArLlt'ausbildung. Sigmund F�ud Priva(UmvC'r5il�t.s Vtrlag, 2010, S. 

68 und durchgdOhnt' Evaluu:nmgen du ArllC'3usbtldung Im Auftrag dC'T Landrsärz­

tt'kammC'm 

'Jl untC'f drm Thel Ausbildungs- und RotallonsreglslcT 

IJ1 wie' bspw. Ergomttnt odt'r Endostopit' 

,. KomJ>('tf:'nZmVI:'3U5 1�C'n fest. ob ('In ltmmhah bspw. nur g�htn odt'T praktisch 

Mhtrrscht wtrdtn muss. 

,., ßcoispitlswrisr tThitltrn die TNF an der tlämatologie das EuroJ>('an Hrmatology Curri­

culum. wtkhes zu t'rltrntndt KrankhtitsbildtT und zu crTt'ichcndc Komptttnz.OIVtaU5 

cnthu:lt. DI� Klinisch� Abttilung ffir Angiologit vrrfüglt übtr tln Blaubuch Angiolo­

glr in d('m ntbC'n AlIg('m(,lntm und OrgamS3torischem dit wichtigsttn 3ngiologlSCh� 

KrankhtllSbildtr 3U5grffihn wartn, 
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Eine schriftliche Anweisung der Ärztlichen Direktion bzw. der Klinik­
leiter an ihre Ärzte, die jeweiligen Inhalte nach deren Absolvierung 
mit Unterschrift zu bestätigen, lag zur Zeit der Einschau vor Ort nicht 
vor.96 Dem vorgelegten Entwurf zufolge (siehe TZ 20) sollen künftig 
Logbücher jedoch verpflichtend geführt und Ausbildungsinhalte darin 
vom jeweils zuständigen Ausbildner bestätigt werden. Auch war vor­
gesehen, dass die Logbücher zusammen mit den Rasterzeugnissen der 
Ärztlichen Direktion zu übermitteln waren, welche die Archivierung 
vornahm, 

LKH Innsbruck 

Auch im LKH Innsbruck gab es Logbücher: 

( 1 )  Das Logbuch der TÄ/A brach die Anforderungen des RasterLeug­
nisses auf konkrete Krankheitsbilder, Beschwerden und Fertigkeiten 
und diejeweils zu erlangenden Kompetenzniveaus hinunter97, Die Teil­
nahme an innerklinischen Fortbildungen war ebenfalls im Logbuch 
zu vermerken. Im Bereich der Inneren Medizin waren keine Fallzahlen 
vorgegeben, für andere Fachrichtungen98 hingegen schon. 

Das Logbuch war verpflichtend zu führen und musste nach Absolvie­
rung eines Ausbildungsabschnitls an das AZW übernlitlell werden. In 
der Stammdatei des Turnusarztes wurde sodan n vermerkt, dass das 
Logbuch gesehen wurde. Es verbl ieb aber keine Kopie des Logbuchs 
im AZW. 

Das Logbuch wurdejedoch nicht durchgängig von a1!en Ausbildungs­
verantwortlichen als Grundlage für die Aussle1!ung der Raslerzeug­
nisse herangezogen. 

(2) Im Logbuch für TÄ/F am Department lnnere Medizin Waren für die 
theoretischen Kenntnisse sowie für die Fertigkeiten und Erfahrungen zu 
erreichende Kompetenzniveaus definiert. Für den Bereich . Fertigkeiten 
und Erfahrungen" war überdies die notwendige Fallzahl angeführt. 

% Die KlM H hatte seit Herbst 20t4 eine .ChecklisteM in Verwendung. die festlegte. weI­
cht' Unterlagen dem neu eintretenden TA/F zu ubergeben waren lu.a. das LogbUCh). 

'17 Ausbildungsinhahe für das Fach Allgt'mdnmt'dizin waren nicht im logbUCh enlhal­
l�n. 

9B wie bspw. Dermatologie. Neurologie und Psychiatrie 
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Am Department für Innere Medizin gab es keine Vorgabe, dass nur 
bei Vorliegen des vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Log­
buchs ein Rasterzeugnis ausgestellt werden durfte.99 

LK SI. PölteniLilienfeid und LK GmündiWaidhofeniZwenl 

( I )  Das von der NÖ Landesk.l iniken-Holding in Arbeitsgruppen'oo ent­
wickelte Logbuch für T Ä/A enthielt für jedes k.linische Fach 101, das ein 
TÄIA durchlaufen musste, konkrete Ausbildungsinhalte und zu erlan­
gende Kompetenzniveaus. Zu erreichende Fallzahlen waren keine vor­
gegeben. 

Das Logbuch wurde an den Abteilungen für Inneren Medizin der über­
prüften niederösterreichischen Krankenhäuser nicht durchgängig ver­
wendet. Es stellte keine Grundlage für die Ausstellung der RasIer­
zeugnisse dar. Eine Kontrolle der Anwendung des Logbuchs und der 
Checkliste seitens der NÖ LandeskJiniken-Holding gab es wie erwähnt 
nicht. rrZ 1 8) 

Evaluierungen wurden bislang noch keine durChgeführt; eine UmfTage 
im Jahr 201 2 ergab, dass das Logbuch in der vorliegenden Form teil­
weise als wenig praktikabel erachtet wurde. Als Reaktion auf die 
Umfrageergebnisse wurden bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
jedoch keine Maßnahmen gesetzt. 

(2) Für die Ausbildung der TÄ/F der Inneren Medizin gab es weder von 
der NÖ Landeskliniken-Holding noch seitens der Ärztlichen Direktion 
bzw. der Abteilungen der überprüften Krankenhäu er ein Logbuch. 

25.2 ( I )  Der RH anerkannte, dass alle überprüften Krankenanstalten. die 
TÄ/A ausbildeten über ein Logbuch für TÄ/A verfügten. ohne hiezu 
verpnichtet zu sein. 

99 Oie Ausrertigung der Raslcrzcugnisse erfolgt nach der Überprüfung der Ausbildungs­

zeiten und Rotationszuteilungen nunmehr durch die Ausbildungsvernnlwortlichen des 

Departmenls. 

Im Mai 2014 wurde in der DireklOrenkonferenz der Inneren Medizin beschlossen. dass 

die jeweiligen Ausbildungsinhalte im Logbuch von jenen Kliniklcilem zu unteruich­

nen waren. die diese Inhalle vermittelten. Eine Archivierung der LogbQcher war aber 

weilerhin nicht vorgesehen. 

100 beslehend aus den Abteilungsleitem der beLroffenen Sonderfaeher 

101 Ausbildungsinhaile rur das Fach Allgemeinmedizin waren nicht im logbuch enthal­

leD. 
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Kritisch sah er jedoch insbesondere. dass das Logbuch für TÄ/A in den 
überprüften niederästerreichi ehen Krankenanstalten nicht durchgän­
gig verwendet wurde. entsprechende Kontroll- bzw. Evaluierungsme­
chanismen mit anschließender Maßnahmensetzung fehlten und die 
Logbücher nicht als Grundlage für die Ausstellung der Rasterzeug­
nisse herangezogen wurden. 

Auch im LKH Innsbruck wurde das Logbuch für TÄ/A nicht durchgän­
gig von allen Ausbildungsverantwonl ichen als Grundlage für die Aus­
stellung der Rasterzeugnisse herangezogen; positiv sah der RH jedoch. 
dass das Logbuch verpnichtend zu führen war und entsprechende Kon­
trollen stattfanden. auch wenn eine Archivierung von Kopien unter­
blieb. 

(2) Was die Fachamausbildung betrifTt anerkannte der RH. dass die 
Kliniken für Innere Medizin des AKH Wien und des LKH Innsbruck 
über Logbücher verfligten. Ausgehend davon. dass ein Logbuch die 
Inhalte der Rasterzeugnisse genauer spezifIzieren bzw. die Lernin­
halte und -ziele deftnieren soll. erfüllte das Logbuch der Kliniken rur 
Innere Medizin des AKH Wien diesen Zweck nach Auffassung des RH 
nicht ausreichend. 

Bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung fehlten sowohl am AKH Wien 
als auch am LKH Innsbruck rur die TÄ/F-Logbücher rur den RH nach­
vollziehbare Kontrollmechanismen bzw. -vorgaben. Diesbezüglich wer­
tete der RH die aktuellen Bestrebungen des AKH Wien positiv. 

Kritisch sah der RH weiters. dass rur die Facharztausbildung Innere 
Medizin in den überprüften niederästerreichischen Krankenanstalten 
- anders als am AKH Wien und am LKH Innsbruck - keine Logbü­
cher vorlagen. 

(3) Der RH erachtete Logbücher als zentral für die kontinuierliche Qua­
litätssteuerung in der Ausbildung und empfahl unter Berücksichtigung 
der mit der Ärztcausbildung NEU erfolgten Änderungen dem BMG 
- zur Unterstützung der Krankenanstalten bzw. der Träger -. gemein­
sam mit der ÖÄK Musterlogbücher (bspw. auch unter Berücksichtigung 
der Empfehlungen des European Council for Accreditation of Medical 
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Special ist Qualiftcations102) flir die Basisausbildung, die allgemein­
medizinische Ausbildung und die Facharztau bildung zu entwickeln. 

Auf Basis der Musterlogbücher empfahl er dem AKH Wien, dem 
LKH lnnsbruck bzw. der TILAK und der NÖ Landeskliniken-Holding, 
Logbücher flir die Basisausbildung, die al lgemeinmedizinische Aus­
bildung und die Facharztausbildung zu erstellen bzw. zu überarbeiten. 

(4) Für einen zweckmäßigen und konsequenten Einsatz der Logbü­
cher empfahl der RH den überprüften Krankenanstalten bzw. deren 
Trägem Folgendes: 

AKH Wien 

Dem AKH Wien empfahl der R.H, den vorgelegten Entwurf um die 
Freigabe der Logbücher durch die Ärztliche Direktion und die Anwei­
sung an die Ausbildungsverantwonlichen, das Logbuch zu kontrol­
lieren und als Grundlage flir die Ausstellung der Rasterzeugnisse her­
anzuziehen, zu ergänzen. 

LKH Innsbruck, LK SI. Pölten/Lilienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/ 
Zwettl 

Dem LKH Innsbruck und der NÖ Lande kliniken-Holding empfahl der 
RH ferner, zentrale Rahmenvorgaben des Ärztlichen Leiters/des Trä­
gers flir die Verpflichtung der Universitätskliniken bzw. Abteilungen, 
Logbücher zu verwenden. Diese Rahmenvorgaben sollten den Umgang 
mit dem Logbuch (z.B. Unterzeichnung der jeweils absolvienen Aus­
bildungsteile durch den Ausbildner, Archivierung von Kopien etc.) 
regeln, die Anweisung an die Ausbildungsverantwonlichen enthal­
ten. das Logbuch zu kontroll ieren und als Grundlage flir die Ausstel­
lung der Rasterzeugnisse heranzuziehen sowie einen geeigneten Kon­
trollmechanismus 101 durch die Ärztliche Direktion zur Überprüfung 

10l Die Europäische Verclnlgung von Fachärzten (Union Europhnnc des Mtdidns Sptti­

alislrs. UEMS) gründelt 2008 mit dem Europt'an (ouncH for Accmtitation of Mcdi­
cal Sp«ialists Oualiflcation (ECAMSOJ eint' intemtlbasitne Weiterbildungsplattform 

für AUrt'dititrung von Wissen. Fenlgkdltn und I'rofrssionalil:it. Di� hai u.a. kom­

pelenzbasienes lernen zum Ziel und arbeitete 201 1 an einem Pilotprojekt zu rt'gcl­

mäßigen arbci!splatzbaslenen UberprOfungen (mittels Multiple-Chaiet Fragen und 
din�ktt'r Bt"Obachlung von praktischtn Fertigkeiten). Weiters arlxilele ECAMSQ an dtr 

EntwickJung eines E-Ponrolios. welches die B('undlung der erlanglen mroizinischen 

Kompelenun unlerslütun soll. 

101 bf:ispirlswclSC' st1('hpro�nanigc UberprOfung der logbücher bei Untcrf('nigung der 

Rasleruugnisse durch dlc Antliche Dircklion 
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der Einhaltung die er Rahmenvorgaben festlegen. Für den Fall. dass 
Logbücher mr TÄ/F dezentral entwickelt werden. sollte deren Freigabe 
durch die Ärztliche Direktion vorgesehen werden. 

25.3 (1) Das BMG teilte mit. dass die ÖÄK gemäß ÄrzteG J 998 eine Ver­
ordnung über die Ausgestaltung und Form einschließlich der Ein!,uh­
nlllg von Ausbildllllgsbücllern, der soge/tanlllen ,Logbücher', zu erlas­
sen habe. Auch sei dieses Thema in der Kommission !,ur die ärztliche 
Ausbildung besprochen worden. 

(2) Die Stadt Wien und die MedUni Wien teilten mit, dass im vorlie­
genden Elllwurf der Ärztlichen Direktion bereits festgehalten sei, dass 
Logbücher, welche die Inhalte der Rasrerzeugni e spezifizieren und über 
die Be tätigung des jeweiligen Mentors als Grundlage !,ur die Raster­
zeugnisse Ilerallgezogell würden, zukünftig Ilerpj1ichtend gefiihrt wer­
den müssten. Die Archivierung dieser Logbücher sei gemeinsam mir 
der A reh ivierung der Rasterzeugnisse in der Ärztlichen DirekriOlI lIor­
ge ehen. 

Die Stadr Wien teilte weiters mit, dass künftig auch ein Kontrollme­
chanismus im Rahmen von regelmäßigen illlerrren Audits geplant ei. 
Abgesehen von der Spezifizierung der Lerrrziele würden gegebenenfalls 
auch Fallzahlen und vor allem das Kompetenzniveau im Rahmen dieser 
Logbücher festgehalren. Die empfohlene Freigabe der Logbücher durch 
die Ärztliche Direktion werde seitens der TU-AKH Wien aufgrund des 
lrollen Venvaltungsaufwands und der Ansichr, dass dies im Verant­
wortungsbereicll der AusbildungsverantllJortlicllen liege, kritisch gese­
hen. Innerhalb der bereirs genannren Audirs I/Jude jedoch sowohl das 
Vorliegen als auch die Qualitär der Logbücher kontrolliert. 

Die MedUni Wien teilte ferner mir. ie werde ilrre Expertise im Umgang 
mit Logbüchern im Rahmen des Diplomstudiums der Humanmedizin 
(insbesondere im Klinisch Praktischen Jahr) einbringen. 

(J) Laut Srellungnahme der TlLAK sekn derzeit bereits Logbücher in deli 
Organisalionseinheiten der TlLAK in Venvendung. Es sei abzuklären, 
welche Inhalte auf die neuen Logbücher übertragen werden kÖlllllen. 
Die Neufassung der Logbücher sei an den Musterlogbüchem des BMG 
und der Ärztekammer auszurichten. Der Tllemenbereicll werde von der 
aucll fiir die Ausbildullgskonzepre zusrändigen Projektgruppe erarbeitet. 

(4) Das Land Niederösterreich teilte mir, da laut Ärztekammerver­
tretem die Erarbeitung von Logbüchern durch die Facllgruppen in Pla­
nung sei, lIJelche - sobald verfiigbar - venvendet llJürden. Gemeinsam 
mit Primarärzten der niederösterreichischen Klinik tandorre sei derzeit 
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ein Skriptum über Ausbildungsinhalte der Basisausbildung in Ausar­
beilUllg; für Ausbildungsinhalte, die ill der Klillikroutille schwer ver­
mittelbar seieIl, würden Workshops elltwicke1t, die regelmäßig injeder 
Region angeboten würden. wut informeller Irifonnation der Ärztekam­
mer und des BMG würden die Logbücher durch die Auszubildenden 
selbst zu führen sein und sowolll den in Ausbildullg stehellden Ärzten 
als auch den Ausbildungsveralllwonlichen als Hilfestellung dif."lIcn. 
Es werde davon ausgegangen, dass seitens der Fachgruppen, welche 
die Ausbildullgscurricula festlegten und dafür die Logbücher heraus­
geben würdelI, eine Anleitung gegebell werde, wie diese zu handhaben 
und ill der täglichen Pra..ris zu venvenden seien. Daran würden sich 
die Betroffenen halten. 

25.4 Der RH wies gegenüber dem BMG, den Trägem der überprüften Kran­
kenanstalten und den bei den Medizinischen Universitäten darauf hin, 
dass er im Rahmen der Begutachtung der MO 2015 sowie der KEF 
und RZ VO 201 5  angeregt hane, die verpnichtende Führung von Log­
büchern vorzusehen. Eine solche sowie eine Definition der Logbücher 
waren in der im Mai 201 5 veröffentlichten MO 201 5  nicht vorgese­
hen. 

Weiters hatte der RH zum Entwurf der KEF und RZ VO 201 5  festge­
stellt, dass Logbücher für die kontinuierliche Qualitätssteuerung in der 
Ärzteausbildung von zentraler Bedeutung waren. 

Um eine begleitende Kontrolle zu ermöglichen und die Nachvollzieh­
barkeit der Vermittlung der jeweils erforderlichen Kenntnisse. Erfah­
rungen und Fenigkeiten im Detail sicherzustellen, sollte ein Logbuch 
nach Ansicht des RH die Inhalte der Rasterzeugnisse genauer spezifI­
zieren bzw. die Lerninhalte und -ziele konkret definieren. Aus Trans­
parenzgründen sollte das Logbuch - je nach Fachrichtung gemein am 
mit der Dokumentation der durchgefühnen Operationen. Untersu­
chungen etc. - auch dem Rasterzeugnis beigelegt werden müssen. 
Im Sinne dieses Anspruchs an ein Logbuch halle der RH in der Ver­
ordnungsbegutachrung daher angeregt, eine entsprechende Definition 
der Logbücher vorzusehen, um - im Sinne einer qualitälSgesichenen 
Ärzteausbildung - österreichweit eine einheitliche Vorgangswei e zu 
gewährleisten. 

Darüber hinaus halle er im Rahmen der Begutachtung die Aufnahme 
von Musterlogbüchern (für die Basisausbildung, die allgemeinmedi­
zinische Ausbildung und die Facharztausbildung), die von der ÖÄK 
und dem BMG gemeinsam entwickelt werden sollten, in die KEF und 
RZ VO 201 5  für zweckmäßig erachtel. 
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Dem BMG gegenüber wies der RH weilers auf die Stellungnahme des 
Landes Niederösterreich hin, wonach - laut Ärztekammer - die Erar­
beitung von Logbüchern durch die Fachgruppen in Planung sei, weI­
che - sobald verfügbar - verwendet würden; das Land gehe auch 
davon aus, dass es eine Anleitung für den Umgang mil den Logbü­
chern geben werde. Hier bestand somit Handlungsbedarf des BMG. 

Der Stadt Wien und der MedUni Wien gegenüber stellte der RH klar, 
dass er die Aufnahme von Richtzahlen in die Logbücher für wesent­
lich erachtete, um den Ausbildung erfolg kontinuierlich überprüfen 
zu können. Bezüglich der Bedenken der Stadt Wien im Zusammen­
hang mit der Freigabe von Logbüchern durch die Ärztliche Direktion 
verwies der RH auf die Ausbildungsverantwortung des Ärztlichen Lei­
ters und erachtete im Sinne einer qualitätsgesicherten Ärzteausbil­
dung eine Fneigabe der Logbücher dureh den Ärztlichen Leiter als 
erforderlich, um eine einheitliche Vorgangswcise sicherzustellen. Dabei 
stellte der RH klar, dass sich seine Empfehlung auf die Freigabe der für 
die Basisausbildung und die einzelnen Facharztausbildungen jeweils 
erstellten .Logbücher-Vordrucke" bezog, nicht aber auf die individu­
ell vom Ausbildungsverantwort l ichen bzw. Turnusarzt bereits ausge­
füllten Logbücher. 

Der TILAK und dem Land Niederösterreich gegenüber wiederholte der 
RH vor dem Hintergrund der Ausbildungsverantwortung des Kran­
kenanstaltenträgers hzw. der Krankenanstalt das Erfordernis zentraler 
Rahmenvorgaben für den zweckmäßigen und konsequenten Umgang 
mit den Logbüchern, auch wenn (noch) keine weiterführenden Grund­
lagen vorlagen. Weiters wies er - zur Gewährleistung einer einheit· 
lichen Vorgangsweise - erneut auf die Notwendigkeit der Freigabe der 
Logbücher durch die Ärztliche Direktion hin. 

Dem Land Niederösterreich gegenüber stellte der RH ferner klar, dass 
seine Empfehlung - vor dem Hintergrund der Ausbildungsverantwor­
tung des Krankenanstaltenträgers bzw. der Krankenanstalt - darauf 
gerichtet war, dass Logbücher für alle ärl.tlichen Ausbildungsphasen 
(Basisausbildung, allgemeinmedizinische Ausbildung und Facharztaus­
bildung) erstellt und verwendet werden, dies auch dann wenn (noch) 
keine Musterlogbücher vorliegen. 

26.1 (I) Das neue ÄrzteG sah erstmals vor, dass Ausbildungsstätten als Aner­
kennungserfordernis ein schriftliches Ausbildungskonzepl vorlegen 
mussten (für die nach der neunmonatigen Basisausbildung erfolgende 
Ärzteausbildung). Der RH hatte im Begutachtungsverfahren angeregt, 
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den Begriff AusbildungsKonzept zu deFinieren; diesem Hinweis wurde 
im weiteren Geseugebungsprozes nicht entsprochen. 

(2) Ein Ausbildungskonzept soille abteilungsspezifIsch u.a. schrift­
lich festlegen, auf welche Weise und in welcher Abteilungsstruktur 
die jeweiligen Ausbildungsinhalle zum Allgemeinmediziner bzw. in 
ei nem Sonderfach konkret vermittelt werden sollen und wer der jewei­
lige Ausbildungsverantwortliche ist. 104 I m  Unterschied dazu solile ein 
Ausbildungsplan (TZ 27, 28) schon zu Ausbildungsbeginn die zeit­
liche Abfolge - idealerweise - aller Ausbildungsabschnitte festlegen. 

(3 )  Da sich auch in der Literatur keine klare DefInition des Begriffs 
Ausbildungskonzepl fand, waren auch die dem RH im Rahmen der 
Gebarungsüberpliifung als Ausbildungskonzept vorgelegten Doku­
mente sehr unterschiedlich; sie reichten von einer bloßen Aunistung 
der verpflichtenden theoretischen Ausbildungsmodule bis hin zu rela­
tiv umfassenden Regelungen. 

Angesichts dessen identifIzierte der RH aufgrund von Erhebungen, 
Beispielen konkreter Ausbildungskonzepte und dem Muslerkonzept 
der ÖÄJ('05 folgende Inhalte als zweckmäßig: 

- Einführung in die Abteilungs- 106 und Personalstruktur 
- angewandte LehrmethodenJ()7 
- zu absolvierende Abteilungsschwerpunk.te samt zeitlichem Rahmen 
- abtcilungsinteme Rotationen 108 

- konkrete Fortbildungsplanung 

(4) Der RH überprüfte an den vier Krankenanstalten, ob schriftliche 
Ausbildungskonzepte für die Tumusärzte vorlagen, diese die vom RH 
als zweckmäßig identifIZierten Inhalte festlegten und ob diese ver­
pnichtend waren: 

UM vergleiche Birnr-r. Äntcausbildung. 2010. S. 46 

10; vom Juni 2013 
106 Tagesablaur/Dienslablaur 

107 wie bspw. Bed-Side TeaC'hing. Morgenbesprechung, eigenverantwortl iches Führen von 

Bellen 

108 beispielsweise Tätigkeiten der TÄ/A und TÄ/F in den beIlenfUhrenden Stationen. in 

den Ambulanzen und im OP-Bereich 
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AKH Wien und LKH lnnsbruck 

Vor allem im AKH Wien gab es eine Vielzahl an Einzeldokumenten, 
die unte�chiedlich strukturiert waren und unte�chiedliche Geltungs­
bereiche vo�ahen. 

Die vom AKH Wien und vom LKH lnnsbruck vorgelegten Dokumente 
der Inneren Medizin deckten - insgesamt betrachtet - folgende Tei l­
bereiche eines Ausbildungsltonzepts ab: 

Tabelle 9: Teilbereiche eines schriftlichen Ausbildungskonzepts für TÄ/A und TÄ/F an 
der Inneren Medizin am AKH Wien und LKH Innsbruck 

Ausbildungskonzept AKH Wien LKH Innsbruck 

TÄ/FI TÄ/A und TÄ/F 

Einführung in die Abteilungs- und Personalstruktur ja ja 
Lehrmethode bzw. Art der Vermittlung der erforderlichen ja nein Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu absolvierende Abteilungsschwerpunkte samt zeitlichem nein nein Ausmaß 
abteilungsinterne Rotation nein nein 
konkrete Fortbildungsplanung ja ja 

1 Am AICH Wien wurden im Überprüfungs zeitraum keine TA/A ausgebildet. 

Quellen: AICH Wien; LKH Innsbruck: AlW 

Bund 2 0 1 5/9 

Wie die Tabelle zeigt. enthielt keines der Dokumente Angaben betref­
fend zu absolvierende Abteilungsschwerpunkte und zur abteilungs­
internen Rotation; Letztere fand nach Angaben der KJ inikleiter in der 
Praxis statt. Am AKH Wien gab es weiters ein Dokument, das die Art 
der Vermitllung t heoretischer Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten 
allgemein formul ierte. 

LK SI. Pölten/Lilienfcld und LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl 

Mit Ausnahme des Standorts Waidhofen, wo 201) ein Leitfaden rur 
TÄ/A er teilt wurde, lagen weder für TÄ/A noch für TÄ/F schriftliche 
Ausbildungskonzepte an den Ableilungen für Innere Medizin vor. Die­
ser Leitfaden deckte folgende Teilbereiche eines AusbildungskonzeplS 
im Sinne der RI-I -Deflll ition ab: 

1 1 1  
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Tabelle 10: Teilbereiche eines schriftlichen Ausbildungskonzepts TÄ/A - Standort Waidhofen 

Ausbildungskonzept für TÄ/A Vorliegen 

ja 
nein 

Einführung in die Abteilungs- und Personalstruktur 
lehrmethode bzw. Art der Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 
zu absolvierende Abteilungsschwerpunkte samt zeitlichem Ausmaß ja 

teilweise' 
nein 

abteilungsinterne Rotation 
konkrete Fortbildungsplanung 

Die Zuteilungen zu den jeweiligen Stahonen der Inneren Medizin in Monaten war geregelt. die Zuteilung zu den Ambulanzen 
hingegen nicht. 

Quelle: Leitfaden fur Turnusarzte Interne Abteilung 

1 12 

Darüber hinaus gab es in Einzelnillcn unterschiedlich strukturiene 
- abteilungsspezifIsche - Dokumente, die ebenfalls organisalOrische 
und inhaltliche Ausbildungselemente enthielten. Eine abteilungsinterne 
Rotation fand nach Angaben der Abtcilungsleitcr in der Praxis statt. 

(4) Eine Anweisung des Krankenanstaltenträgers bzw. der Ärztlichen 
Direktion hinsichtlich der Ausgestaltung und der verpOichtenden 
Anwendung von schriftlichen Ausbildungskonzepten lag an keiner der 
überprüften Krankenanstalten vor; das LKH Innsbruck plante jedoch 
solche Vorgaben sowohl ftir TÄ/A als auch ftir TÄ/F im Rahmen der 
Ärzteausbildung NEU. 

26.2 Der RH erachtete ein Ausbildungskonzept als zentrales Instrument rur 
die QualitätsSicherung in der Ärzteausbildung, weil es der Orientierung 
dient und eine beidseitige VerpOichtung (des Ausbildungsverantwort­
lichen und des Turnusarztes) darstellt. 

Er hielt daher kritisch fest, dass in fast allen überprüften niederöster­
reichischen Krankenanstalten Dokumente im Sinne eines schriftlichen 
Ausbildungskonzeptes fehlten. Weiters sah er das Fehlen von entspre­
chenden Vorgaben in allen überprüften Krankenanstalten kritisch. 

Die Bemühungen des AKH Wien, dcs LKH Innsbruck und des Stand­
ortes Waidhofen um solche Konzepte wertete der RH positiv. Aus sei­
ner Sicht bestandjedoch Ergänzungsbedarfbzw. - vor allem am AKH 
Wien - Strukturierungsbedarf. 

Aufgrund der zentralen Bedeutung von Ausbildungskonzepten rur eine 
qualitätsgesicherte Ärzteausbildung sah der RH ferner kritisch, dass das 
Vorliegen eines solchen bislang gesetzlich nicht vorgeschrieben war; 
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er wenete daher grundsätzlich positiv, dass dic Ärzteausbildung NEU 
ein Ausbildungskonzepl verpnichtcnd vorsah. 

Insbesondere im Hinbl ick auf die im Rahmen der Gebarungsüberprü­
fung deutlich hervorgekommenen unterschiedlichen Interpretationen 
hieh der RH allerdings kriti ch fest, dass eine Defmition des Ausbil­
dungskonzepts im neuen ÄrzteG fehhe; er hielt daher seine Beden­
ken aufrecht .  

Zur Unterstützung der Krankenanstahen bzw. der Träger empfahl der 
RH dem BMG gemeinsam mit der ÖÄK, Muster-Ausbildungskonzepte 
(bspw. auch unter Berücksichtigung der Empfehlungen des European 
Council for Accreditation of Medical Specialist Qualiflcations) für die 
Basisausbildung, dic allgemeinmedizinischc Ausbildung und die Fach­
arztausbildung zu entwickeln. 

Den überprüften Krankenanstahen (im konkreten Fall den Kliniken 
bzw. Abteilungen) empfahl der RH, auf Basis dieser Musterkonzepte 
die Ausbildungskonzcpte für die verschiedenen Ausbildungsphasen zu 
erstellcn bzw. den Anforderungcn der Ärztcausbildung NEU anzupas­
sen. Weiters empfahl er den Krankenanstalten bzw. deren Trägem, den 
Umgang mit dcn Ausbildungskonzepten in den Kliniken bzw. Abtei­
lungen einheitlich zu regeln sowie die Umsetzung der Vorgaben und 
die Aktualität der Ausbildungskonzepte regelmäßig zu überprüfen. 

26.3 (1) Das BMG wies allgemein da ra uJ hin, das dieses Thema auch in 
der Kommission Jur die ärztliche Ausbildung besprochen worden sei. 

(2) Die Stadt Wien und die MedUni Wien sagten die Umsetzung der 
EmpJell/ung zu. In Folge der NOI'elle des ÄrzteG J 998 müssten die 
Anerkennung aller Ausbildungsställen neu beantragt und im Ra/llnen 
dieser Beantragung auch ein schrijlliche Ausbildungskonupt vorge­
legt werden. 

In der vor/landenen Arbeit anwei ung zur Genehmigung von Ausbil­
dungsställen sei Jestgelegt, dass die Anträge .für Ausbildung stätten 
auJ Plausibilität geprüft würden. Im Rahmen dieser Plausibilitätsprü­
Jung werde zukünftig auch das Vorliegen eines schriftlichen Ausbil­
dungskonzepts geprüft. Die vom RH empJolI/ene Vorgabe zur klaren 
Strukturienlllg des Ausbildungskonzepts werde innerhalb des Gremi­
ums zur Ärzteausbildung am AKH Wien definiert. In weiterer Folge 
I/Jiirden die Umsetzung der Vorgaben, die Aktualität des Ausbildungs­
konzepts sowie die Umsetzung in die Praxis im Rahmen der genann­
ten Audits ulld Evaluierungell zuküllftig überprüft werden. 

1 1 3  
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(3) Laut Stellungnahme der TIUlK sei i m  Rahmen der Anerkennung 
als Ausbildungsstätte der Nachweis über ein scl.riftliches Ausbildungs­
konzept zu Jühren. Im Zuge dessen würden die bestehendeIl Ausbil­
dUlIgskollzepte - sobald die Vorlage der ÖAK/des BMG verfügbar sei -
überarbeitet. Ziel sei es, eillheitlicl. ge taltete A usbildullg konzepte 

Jür alle Sonderfaehricl. tullgell u lld die Allgemeinmedizin zu erstelle, .. 
Hierzu werde eine Projektgruppe mit Venretern der Ärztlichen Direk­
tionen owie ausgewählten Primarärzten eingerichtet. Ein einheitlicl.er 
Workjlow und em prechender personeller Support sollten die Umset­
zung ermöglichen. 

Die Ausbildungskonzep,e würden im Laufe des Johres 201 5 überar­
beilel. Das Projekl sei mil der Anerke,mung aller A usbildungsslälTen 
an der TIUlK abgescl.lossen ( I .  März 2016). 

(4) Das Lalld Niederöslerreich leille mil, dass die Einreichung eines 
A usbildungskonzepls bei der Ärztekammer nunmehr Voraussetzung 
Jür die Zuerkennung der A usbildung sIelIen sei. Die Konzeple würden 
demnach von der Au bildungskommission der Ärzlekammer im Rah­
men dieses ZerrjfizierungsverJalrrens geprüft und im Rahmen der alle 
sieben Jahre srartfindenden Rezenjfizierungen evaluierr. Der Umgang 
mit den Kanzcplen sei samil Regelungsgegellslond der ÄAO-Novelle. 

WeilersJühne das Land Niederöslerreicl. aus, dass im Zuge der Bean­
lragung der Ausbildw.gssld1en und der Anerkennung der Ausbildungs­
slällen Jür die Ä rzreausbildung NEU laufend ill allen Gremien die 
Ableilungsleilungen und Ärztlicl.en Direkloren über die Vorgabe der 
Er lellung von A usbildungskOl.zcplen informiert und mil der Vorbe­
reirung derselben beauftragI würden. In Abslimmung zwischen Kli­
nikell, Holdingzemrale und Ärzleausbildungskommis ion der Ärzle­
kammer würden die Konzeple im BewilligulIgsverJahren voraussiehIlieh 
bis Frül.jahr 201 6 geschärft und all das ill A ussiehl geslellle MUSler 
a ngepassl. 

26.4 Der RH hielt gegenüber dem BMG, den überprüften Krankenanstalten­
trägem und den beiden Medizinischen Universitäten fest, da s - wie 
er auch im Rahmen seiner Stellungnahme zum Entwurf der ÄAo 201 5  
festgestellt hatte - eine rechtliche Definition des Ausbildungskonzep15 
wesentlich war. Eine solche fehlte auch in der im Mai 201 5  veröffent­
lichten ÄAo 201 5. 

Gegcnüber dem BMG wiederhol tc der RH nachdrücklich seine Emp­
fchlung. gemeinsam mit der ÖÄK Mustcr-Ausbildungskonzcpte für 
die Basisausbildung, die allgemeinmedizinische Ausbildung und die 
Facharztausbildung zu entwickeln: nur dadurch kann nach Ansicht des 

Bund 201  �/9 
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RH eine einheitliche Vorgangsweise bei der Genehmigung von Ausbil­
dungsstätlen durch die ÖÄK und in weiterer Folge eine qual itätsgesi­
cherte Ärzteausbildung sichergestellt werden. Weiters wies der RH das 
BMG auf die Ausflihrungen der TlLAK sowie des Landes Niederöster­
reich hin, wonach diese ihre Ausbildung konzepte den Muster-Aus­
bildungs konzepten anpas en würden. 

Gegenüber der TlLAK sowie dem Land Niederösterrcich wies der RH 
auf die dreistuf,ge Ausbildungsverantwonung (Krankenan taltenträger, 
Ärztlicher Leiter, Ausbildungsverantwortlicher) hin;  er betonte, dass 
nicht nur die Erstellung von Ausbildungskonzepten, sondern auch die 
Gewährleistung der konsequenten Umsetzung der Konzepte in der Ver­
antwortung der Krankenanstalten bzw. deren Träger lag. Der RH wie­
derholte daher eine Empfehlung. den Umgang mit den Ausbildungs­
konzepten in den Kliniken bzw. Abteilungen einheitlich zu regeln sowie 
die Umsetzung der Vorgaben und die Aktualität der Ausbildungskon­
zepte regelmäßig zu überprüfen. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

27.1 (I) Im Rahmen der zur Zeit der Gebarungsüberprüfung geltenden Ärzte­
ausbildung waren Rotationen bzw. deren Organi at ion von wichtiger 
Bedeutung, weil TÄ/A im Rahmen ihrer mindestens J6-monatigen Aus­
bildung viele verschiedene Fachbereiche durchlaufen mussten. Auch 
in der Facharztausbildung waren Rotationen von wesentlicher Bedeu­
tung, um alle Fächer bzw. Ausbildungsinhalte abdecken zu können. 
In der Regel gab es abteilungsüberschreitende (innerhalb einer Kran­
kenanstalt bzw. eines Standons) und krankenanstaltenüberschreitende 
Rotationen. 

- Die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin beinhaltete zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung nach § 8 MO zumindest folgende acht 
verschiedene Fächer: I nnere Medizin (zwölfMonate'09); Allgemein­
medizin (sechs Monate); Chirurgie, Gynäkologie und Gebunshilfe 
sowie Kinder- und Jugendheilkunde Ueweils: vier Monate); Hals-, 
Nasen- und Ohrenkrankheiten (HNO). Haut- und Geschlecht krank­
heiten owie Neurologie oder Psychiatrie Ueweils: zwei Monate). 

109 Dar3uf höchstens drt'i Monair Wahlfach anrt"C'h("nbar. Folgt'ndr WahlD('hcr wart'n 

möglich: Anästhesiologie und InlcnsivrnroiZln. A�llSmroizin. AugcnhC'lIkundc und 
Optom('tnc, LungcnkrnnkhcltC'n. NukJtannrolzln. Radl0logl(', Onhopädlc und On.ho­
pädisch(' Chirurgie. Physikalische Medizin und Allgern('i"c Rehabilitation. Sirahlen­
Ihtrapit-Radioonkologit>, Urologlc 

115 
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- Für die Ausbildung zum Facharzt rur Innere Medizin war in der 
ÄAo - im Unterschied zu fast allen anderen Sonderfachern -
grundsätzlich keine verpfl ichtende Rotation vorgesehen 1 10, außer 
die jeweilige Abteilung erhielt nur eine Teilanerkennung rur die 
Facharztausbildung. Darüber hinaus sahen Krankenanstalten zum 
Tei l  selbst Rotationsregeln vor. 

(2) Die Novelle zum ÄrzteG 1 998 sah vor, dass die Krankenanstal­
tenträger den TÄ/A und TÄ/F nach Beendigung der Basisausbildung 
einen Ausbildungsplan rur die weitere prakti che Ausbildung vorle­
gen mus ten 1 1 1 .  

Auch in der Ärzteausbildung NEU werden Rotationen von großer 
Bedeutung sein. Zum einen werden die klinischen Basiskompetenzen 
in der Basisausbildung auch an mehr als nur einer Abteilung zu erwer­
ben sein (abteilungsübergreifende Rotation). Auch bei der darauf auf­
bauenden allgemeinmedizinischen und fachärztlichen Ausbildung wird 
es u.a. aufgrund der Neugestaltung der Ausbi ldungsinhalte möglicher­
weise vermehn zu Teilanerkennungen kommen. Beides wird kranken­
anstaltsüberschreitende Rotationen häufIger notwendig machen. Hinzu 
kommt, dass das BMG in manchen Sonderfachern der Facharztausbil­
dung auch POichtrotationen verordnen kann. 1 I 2  

Gegenüber der _alten- Rechtslage brachte das neue ÄrzteG betref­
fend Rotationen noch weitere Herausforderungen rur die Krankenan­
stalten bzw. deren Träger mit sich. Bisher war für TÄ/A keine Umi­
tierung durch Ausbildungsstellen (sondern nur Mindestzahlen durch 
den _Benenschlüssel-) vorgesehen; auch rur die Nebenfachausbildung 
rur TÄ/F waren keine eigens darur genehmigten Ausbildungsstellen 
erforderlich. 11 ) Im Rahmen der Ärzteausbildung NEU kann sowohl von 
TÄ/A als auch von TÄ/F nur mehr auf genehmigte Ausbildungsstellen 
rotien werden, wodurch Engpässe entstehen können. 

(3)  Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wenete der RH die Ein­
ruhrung eines Ausbildungsplans grundsätzlich positiv; er erachtete 
aber eine Defmition der konkreten Inhalte eines Ausbildungsplans als 
erforderlich. Unklar war bspw., ob der Ausbildungsplan etwa auch die 
verpfl ichtende Lehrpraxis und - gegebenenfalls - die Konsiliaraus­
bildung erz 28, J8) umfassen muss. 

1.0 Es bn-Iand aMr du: Möglichhit. für TA/F d�r Innrrr:n MediZin rin frriwilligrs Wahl­

fach im Ausmaß von bis zu zwölf Monaten zu absolviertn. 

1 1 1 vergleiche § 1 1  Abs. 2 Novelle zum AnleG 1998 

l al  Im nwen ArzlrG wartn di� Fächer noch mcht vorg�hr'n. ('lOe dlöMzOgliche R�C'­

Jung soll in der AAO rrfolgtn. 

1 1)  § 10 Abs. t Arztru 1 998 

Bund 2 0 1 5/9 
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Darüber hinaus hielt es der RH auch flir zweckmäßig, das Vorliegen 
eines Rotationskonzeptes als Anerkennungsvoraussetzung für eine 
Ausbildungsstäne vorzusehen. Beides wurde in der letztlich beschlos­
senen Novelle nicht berücksichtigt. 

27.2 Im Interesse einer besseren Planbarkeit der Ausbildung wenete der 
RH die Einführung eines Ausbildungsplans grundsätzlich positiv. Der 
RH hielt jedoch fest, dass das neue ÄrzteG keine Definition des Aus­
bildungsplans enthielt. wodurch viele Fragen offen blieben; seine im 
Begutachtungsverfahren geäußerten Bedenken blieben daher aufrecht. 

Der RH empfahl dem BMG, daraufhinzuwirken, dass der Ausbildungs­
plan in den rechtlichen Vorgaben (im ÄrzteG \998 oder in der ÄAO) 
genauer definiert wird. Für zukünftige Anerkennungsverfahren sollte 
auch das Vorliegen eines Rotationskonzepts als Anerkennungsvoraus­
setzung nonniert werden, um einen reibungslosen Ablauf der Ausbil­
dung sicherzustellen. 

Weiters empfahl er dem BMG, bis dahin eine KJarstellung über Inhalt 
und Umfang des Ausbildungsplans vorzunehmen und den Trägem zur 
Verfügung zu stellen. Dabei soIlte auch auf die Problematik der Limi­
lierung der AusbildungssteIlen eingegangen werden. 

27.3 Das BMG teilte mit, dass das Erfordernis ei'les Ausbi/dullgspiolls im 
ÄrzteG 1 998 vera11kerl ulld in der ÄAo 201 5  'läher spczijizierl worden 
sei. So solle der Ausbildullgsplan daZ!l dielIen, Z!I Begi"" der A usbil­
d/mg die geplallIe zeitlielle Zuteilung zu den jeweiligen Ausbildungs­
stätlen zeitlich und in/wltlich srrukturiert darzustellen. Dieses Thema 
sei auell in der Kommission für die ärztliel,e A usbildlmg besprochen 
worden. 

27.4 Der RH wies gegenüber dem BMG darauf hin, dass im Entwurf zur 
ÄAo 201 5  weiterhin offen blieb, ob die in der allgemeinmedizin ischen 
Ausbildung verpflichtend vorgesehene Lehrpraxis vom Ausbildungs­
plan umfasst werden musste. Der RH empfahl daher abcnnals eine ent­
sprechende KlarsteIlung. Eine solche fehlle auch in der im Mai 201 5  
veröffentlichten ÄAo 201 5. 

Darüber hinaus wiederholte der RH gegenüber dem BMG seine Emp­
fehlung, für künftige Anerkennungsverfahren auch das Vorliegen eines 
Rotation konzepts als Anerkennungsvoraus etzung zu normieren, um 
einen reibungslosen Ablauf der ärLtIichen Ausbildung sicherzustellen. 

1 1 7  
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Abteilungs- bzw. krankenanstaltenüberschreitende Rotation, Ausbil­
dungsplan 

28.1 Vor dem Hintergrund der geltenden und künftigen rechtlichen Rah­
menbedingungen erhob der RH an den vier überprüften Krankenan­
stalten, wie die Rotation organisiert war. Weiters überprüfte er, ob 
Ausbildungspläne erstellt wurden, welche die Vorausschaubarkeit der 
kün ftigen Ausbildungsstationen ermöglichten und ob entsprechende 
Kooperationsverei nbarungen vorlagen : 

AKH Wien 

( 1 )  Am AKH Wien lag an den Universitätskliniken für Innere Medi­
zin ein k.lin ikübergreifendes" 4  Rotationskonzept vor; dieses sah vor, 
dass jeder Arzt mindestens fünf Semester außerhalb der eigenen k.li­
nischen Abteilung absolvieren musste. Die Einteilung erfolgte durch 
Rotationsbeauftragte, die meist selbst T ÄIF waren. 

(2) Schriftliche Ausbildungspläne, die für die gesamte Au bildungs­
dauer festlegten, welche Rotationsblöcke wann zu absolvieren waren, 
wurden an den einzelnen Universitätskliniken bzw. deren Abteilungen 
nicht erstellt. Dem vorgelegten Entwurf (TZ 20) zufolge war künftig 
ein Ausbildungsplan einschließlich Rotationsplan Zu erstellen ; unklar 
blieb, wer für die Erstellung bzw. Kontrolle der Einhaltung konkret 
zuständig war. 

LKH Innsbruck 

( 1 )  Die Rotation der TÄIA wurde zentral über das AZW organisiert. 
Dieses wies die TÄIA dem gesamten Departmenl I nnere Medizin zu. 
Die Zuweisung auf die einzelnen Universitätsklin iken erfolgte dann 
durch das Department selbst. 1 1 5  

(2 )  Für die Rotation der TÄIF für Innere Medizin hatten die Leiter der 
echs K.liniken zuletzt 201 3  einen Rotationsplan beschlossen. Mit der 

Rotationsplanung waren zwei geschäftsführende Oberärzte betraut. Die 
sechs Universitätskliniken waren nicht zur Gänze als Ausbildungsstät-

1 14 Aufgrund der Vielzahl von Abldlungen in der Inneren Medizin am AKH Wien kamen 

in den fünf Rotalionsblöckcn auch kJinik..inleme R(,Jl:iHion vor. Ausjedtm der fUnr Rola­

(jonsblöckt' musste ein Fach gewählt werden. 

1 I� Die weilen:- ZU1�ilung aur die einze.lncn Kliniken des Depanmcms erfolgte nach Pe-r­

sonalbcdarf und unter Bcrildskhtigung spezifIscher Au.sbildungswGnschc der auszu­
bildenden TÄ/A. Mit der Einleilung waren zwei gcschä.fLsruh.r�n.d� Oberäl'7.lC belraul. 

Bund 201 5/9 
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len anerkannt, sondern jede nur flir jeweils zwei Jahre, Der Rotations­
plan trug dieser Einschränkung Rechnung. 

(3) Das AZW arbeitete bei Beschäftigungsbeginn gemein am mit den 
TÄ/A einen vorläurtgen Rotationsplan aus, der in der Regel den Ausbil­
dung plan flir das nächste halbe Jahr bis ein ganzes Jahr umfasste l 16. 
Schriftliche Ausbildungspläne flir die Facharztausbildung wurden an 
den einzelnen Universitätskliniken nicht erstellt. 

Für die Ausbildungsplanung sah die TILAK vor, ab 201 5  ein eigenes 
rr -Planungstool einzusetzen. 

(4) Die TlLAK schloss 201 2  erstmals eine schriftliche Kooperations­
vereinbarung mit den Rechtst rägern der Tiroler Krankenanstalten, die 
nicht zur TILAK gehörten, ab 1 1 7. Diese regelte, dass die TlLAK ab 201 3  
bis zu 32 Stellen 1 1 8  flir Turnusärzte von anderen Tiroler Krankenan­
stalten zur Verfligung stellte. Die organisatorische Abwicklung erfolgte 
über das AZW als zentrale Koordinationsstelle. 

LK SI. Pölten/Lilienfeld 

(I) Am LK SI. Pölten/Lilienfeld wurde die Zuteilung der TÄ/A zu den 
einzelnen Abteilungen von den jeweiligen TurnusärLte-Vertretern 
monatlich durchgeflihrt. 

Da der Standort Lilienfeld über keine Abteilungen in den sogenannten 
kleinen Fächern 119 verfugte, erfolgte die Au bildung in diesen Fächern 
durch einen Konsiliararzt l 20. Die Tage, an denen die TÄ/A bei dem 
jeweiligen Konsiliararzt tälig waren, waren mit Datum, Unterschri ft 
und Angabe des Ausbildungsinhalts vom Konsiliararzt zu bestätigen. 

Zwischen den Standorten Lilienfeld und SI. Pölten gab es eine münd­
liche Kooperation vereinbarung zur Rotation der TÄ/A. 1 1 1  

116 Für drn zwölrmonatigen Block d�r Innt'rt'n Medizin war grundsätzlich vorg�h('n. 

drri mal drri Mon,nt aur unttrschltdlichtn Klinikrn zu verbringtn. 

1 11  01t'SC' Vertlnbarung gah ruf dir" Jahrr 201 3 und 2014. Ocr Abschluss drr "('ue" Ver­

einbarung rur den 7('lllötum 20lS bis 2016 war bcrt'11S In Vortx-rcllung. 

1 1' 1 4 tclh:" ffir TA/A und 1 8 SIcUen für TNF 

11'1 HNO. Ilaut- und G�hlt('htskrankh('it('n. Kindcr- und Jugendheilkunde. Ncurologlt, 

Psychiatrie 

110 vrrglt'ich(' § 8 Abs. 6 AAO 

III Vom Standon lihenrcld kam In def R�('I pro Jahr ('In TAJA rur da5 F�ch Kind('r- und 

Jug('ndhcilkundc nach SI. Pötten. 1m Gegcnzug ging vom Standort SI. Pö1ten CIn TAJA 

rur das Fach Gynäkologie und frauenheilkunde nach lilienreld. 

1 19 
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(2) Mit der Rotationseinteilung für TÄ/F der Inneren Medizin am Stand­
on St. Pölten waren zwei Oberärzte betraut. Die Rotationen waren 
schon allein deshalb erforderlich, weil nur eine der drei Abteilungen 
für Innere Medizin über eine Vollausbildungsberechtigung verfügte. '22 

Die Abteilung rur Innere Medizin am Standon Lilienreld besaß eine 
Vollanerkennung, weshalb Rotationen fUr TÄ/F nicht verpOichtend not­
wendig waren. Der ärztliche Standonleiter emprahl aber jedem TA/F, 
sechs Monate i n  eine andere Krankenanstalt zu rotieren. 

(3)  Schrihliche Ausbildungspläne rur TÄ/A und TÄ/F wurden an den 
einzelnen Abteilungen nicht erstellt. 

LK Gmünd/Waidhoren/Zwettl 

( J )  An den Standonen Gmünd und Waidhoren ftihnen die Turnusärzte­
venreter die Rotationsplanung der TÄ/A durch. Am Standon Zwettl 
war ein Oberarzt mit der Rotationsplanung betraut. 

Auch an diesen drei Standonen wurde in den kleinen Fächern, in denen 
e keine Abteilungen gab, die Ausbildung fiir TÄ/A über einen Kon­
siliararzt angeboten 1 2l. Die Listen der Konsiliarärzte enthielten ledig­
lich Datum und Unterschrih. Ein Feld für den Ausbildungsinhalt war 
nicht vorgesehen. 

Die Standone Gmünd und Waidhoren hanen fiir TÄ/A mündliche 
Kooperationsvereinbarungen' 24 mit dem Standon Zwettl ' 2S getroffen. 

(2) Während die TÄ/F an den Standonen Gmünd und Zwettl die 
gesamte Ausbildung im Fach Innere Medizin absolvieren konnten, 
mussten TÄ/F, die am Standon Waidhoren ihre Ausbildung im Fach 
I nnere Medizin durchlieren, ein halbes Jahr i n  eine andere Kranken­
anstalt rotieren. Es wurde dazu mit dem LK Horn eine mündliche 
Kooperationsvereinbarung geschlossen. 

IU Das SChrirlli('h� Rot3Uonskonupt sah rIßt" nrunmonatlgtn WKhstl auf dir Jt'wtiLs 

andelTn AbtC'ilungcn ror Innc� Medizin vor. 

121 Am Standon Gmünd gab " k.tmr: Fachahttllung ru r  H O. 113UI- und GrschlrchlS­

krankh('ittn, Klndt'r- und Jugtndhtilkundt und Nrurologic. An dt" Standor1rn Waid­

hoftn und ZWt'ul wurde die: Ausbildung in folgcndrn Fächtrn übtr Konsiliarärztt abgr­
dr'Ckt: HNO. Haul- und G�hlrchlSkrankhtlt('n. Nturologlt und Psychialrir. 

U4 Am Slandon Zwtltl wurdtn In drn rntsprcchtnden Ausbildungsfächtm Ausbildungs­

Sltllto rur du�� Zu-ROlanten von drn andrren bt:lden Standorten rrelg(halt(n. 

Il!l GmOnd im Ausbildungsrach Gyn.5lt.ologie und GeburtshiIre. Waidhoren In Kinder- und 

Jugendheilkunde 

Bund 2015/9 
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(J)  Am LK Gmünd/Waidhofen/Zwenl wurde rur die TÄ/A und TÄ/F 
kein schriftlicher Ausbildungsplan erstellt. 

28.2 ( I )  Der RH stellte kritisch fest. dass in den überprüften Krankenan­
stalten - mit Ausnahme des LKH Innsbruck (rur TÄ/A) - keine schrift­
lichen Ausbildungspläne erstellt wurden. Das AKH Wien und das LKH 
Inn bruck planten jedoch bereits. solche künftig zu erstellen. 

(2) Die Rotationseinteilung der TÄ/A wurde - mit Ausnahme des 
LKH Innsbruck und dem Standon Zweul - von den Turnusärzten 
selbst durchgeruhn. Die Delegation der Rotationseinteilung an die 
Betroffenen selbst sah der RH insbesondere vor dem Hintergrund kri­
tisch, dass es sich dabei um eine Angelegenheit des ärztlichen Diens­
te handelte, für die eigentlich der Ärztliche Leiter verantwonlich war. 
Darüber hinaus war aus Sicht des RH durch den häufigen Wechsel der 
Tumusärzte und damit der Rotationsverantwonl ichen die erforderliche 
Kontinuität der Abläufe gefahrdet. Betreffend Kooperationsvereinba­
rungen stellte der RH kritisch fest, dass diese oweit erforderlich. im 
Bereich der allgemeinärztlichen Ausbildung nur mündlich vorlagen. 

Für unzureichend hielt der RH auch die Dokumentation der Kon ili­
arausbildung am LK GmÜnd/Waidhofen/Zweul. weil die vermittelten 
Ausbildungsinhalte nicht nachvollziehbar waren. (TZ J8) 

(J) Nach den Feststellungen des RH gab es rur die Rotation der TÄ/F 
im Fach Innere Medizin an allen überprüften Krankenanstalten schrift­
liche Rotation konzepte. soweit dies für die Erfüllung der Ausbildungs­
inhalte erforderlich war. Am AKH Wien erfolgte die Einteilung aller­
dings durch Rotationsbeauftragte, die meist selbst TÄ/F waren; hiezu 
verwies der RH auf seine krit ischen Anmerkungen unter (2). 

Weiters hielt der Rl l  kritisch fest, dass anstaltsübergreifende Rotati­
onen rur die Errullung von Ausbildungsinhalten bzw. aufgrund von 
eingeschränkten Anerkennungen - mit Ausnahme des Standons Waid­
hofen Uedoch nur mündlich) - an den überprüften Krankenanstalten 
nicht etablien waren. 

Der RH empfahl daher Folgendes: 

- Den überprüften Krankenanstaltemrägem empfahl der RH. die nun­
mehr gesetzlich vorgesehenen Ausbildungspläne zu erstellen bzw. 
darur Zuständigkeiten und Kontrollmechanismen zu defmieren. 
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- Allen überprüften Krankenanstalten bzw. Trägem empfahl der RH 
in Abhängigkeit von der _neuen- ÄAo und den sich daraus erge­
benden Rotationserfordernissen ferner: 

- die internen Rotationskonzepte gegebenenfalls zu überarbeiten 
bzw. zu ergänzen, 

- erforderlichenfalls anstaltsübergreifende Rotationskonzepte126 zu 
entwickeln und schriftliche Kooperationsvenräge zu schließen. 

Weiters regte der RH gegenüber dem AKH Wien, dem LK SI. Pöltenl 
lilienfeld sowie den Standorten Gmünd und Waidhofen an, mit der 
Rotationsplanung Mitarbeiter zu betrauen, die längerfristig dieser Auf­
gabe nachkommen können (z.B. einen Oberarzt) und selbst nicht am 
Rotationssystem teilnehmen. 

28.3 ( I)  Die Stadt Wien und die MedVni Wiell teilteIl mit, dass die Erstel­
lung eilles Ausbi/dullgspialls IIullmel" verpf/ichtelld festgelegt sei. 
Dieser müsse jedoch all eiller Vlliversitötsklinik aufgrund der nicht 
langfristigeIl Plallbarkeit VOll Forschullgs- und A uslandsaufenthalteIl 
dYllamisch ausgestaltet seilI. Die Erstellullg der Ausbi/dungsplö " e  sei 
bereirs ill A rbeit. 

Betreffelld die Rotatiollseitrteilungführren die Stadt Wiell und die Med­
VIIi Wiell aus, dass die Rotationsplanung derzeit unter Supervisioll 
eilles damit beauf/ragtell Facharztes erfolge. Innerhalb de Gremiums 
zur Ärzteausbildung NEV am AKH Wiell werde es eille Vereinbarullg 
gebell, wer inllerhalb der Klillikfür die Rotationseimeilu,rg der Turnus­
ärzte zuställdig und in weiterer Folge auch verantworrlich sei 11 werde. 
Soweit für die Ausbi/dulIgsverpf/ichtuIIg erforderlich, werde es auch 
anstaltsübergreifellde Rotatiollell mit eiller cntsprechelldell Kooperati­
ollsvereinbarullg gebell. 

(2) Laut Stellulrgnahme der TlLAK ulld der MedVlli Illnsbruck erar­
beite eine Projektgruppe eine Formvorlage für deli Ausbildungsplall. 
Die KOllITolle, dass der A usbildungsplall weitgehelld eingehalten wird, 
solle ebenso über das AusbilduIIgs-1T -Tool erfolgen. Der A usbildungs­
plan werde immer für den Zeitraum eilles A usbildullgsabschllitls ill 
Absprache mit dem A uszubildelldell ulld dem Ausbildullg veralllwon­
lichcII erstellt. Ällderullgell müsstcII aufgrund VOll geändenell orga­
IIisalOriscirell Gegebellheitell auf beidelI SeiteIl jederzeit mögliclr sein. 

126 In den Kliniktn dtr Tht'rmenrt'gion NlrdC'rösttrnich wurde: bspw. 201 3 tin reglonal� 

ROl311onskonupt c:ingt'fühn. Oll: TA/F rotit'nr:n für ('in halbn Jahr vt'rpflichltnd an 

cin ande!n Ilaus. Ocr Ausbildungsweg dcr TA/F wurde von Beginn an geplant: die 

Planung durch ('10 eigens dafür angrschaffies rr -System unttrslÜlZl. 
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Weilers leillell die TlLAK ulld die MedUlli IlIlIsbruck mil, dass da 
vorgescl,lagelle ROlatiollskonzcpl ill erster Lillie die Rotaliol,en in der 
TILAK selbst umJassen werde. Eille Abstimmullg mit alIeIl öffelltli­
cl,en Krallkellallslaltell ill Tirol wäre sicl,erlicl, Sillllvoll, hier werde 
die Abslimmung mit dem Tiroler Gesulldl,eilsJonds gesuchl. Neben deli 
organisalorischell FrageIl müSSlell vor allem die jinanziellell Rahmell­
bedillgungell Jestge/egl werdell, unler delIeIl die ROlatiollell ill beidelI 
Richtungen erfolgen kölllllell. 

(J) Laul Slellullgnal,me des Lalldes Niederö lerreicl, sei geplalll, mit 
h,kraftlreten der neuen ÄAO ab Sommer 201 5 regiollale und überre­
giollale RolaliOl,ell abgestimml auJ die zu abso/f/ierenden Raslerzeug­
lIisinhalte ulld die gerrehmiglen A usbildullgsmodule zu elItwickeln. 
SolIteIl erterrre Träger al Parlller zur vollställdigen Absolvierung der 
Ausbildungsillhalle einbezogeIl werden, ei geplallt, mit diesen enlspre­
chende scl,riftliche Vereinbarungen abzuschließen. Mil der Entwicklung 
der Konzepte werde so rasch wie möglich Ulller Eillbeziel,ulIg der rele­
valllell Sy tempartner begollllell. Da es sich dabei um rillell sehr kom­
plerell Prozess handelt, sei eille Umsetzullg kurzJrislig lIichl möglich. 

Geplallt sei weilers die Eillsetzullg VOll au bildung verontwortlicllen 
Fachärzten /Mellloren, welche gemeinsam mit deli JUllgmedizillerrr 
die Ausbildungspläne individuell erslellen. Die dann getraffellell Ver­
einbarullgen würdell schriftlicl, zur Irallsparerrtell Naellllollziehbar­
keit dokumclllierl. 

Zur Ullterslützung des Planungsprozcsses sei die Impiementierullg eillc 
fT -ge tüll/eil Tools mil riner Übers ich I iiber sämtliche Ausbildung -
sIelleII, dereIl Besetzung ulld voraussichtliche Verfiigbarkeil in Dis­
kussioll sowie die EillrichlUlIg einer Serviceslelle .fur JUlIgmediziller, 
die iiber die erJorderliellell IIIJormaliollen ulld Ausbildung möglich­
keiten aller Klinikstalldorte verfugen soll, geplant. Da die Umsetzullg 
jedoch sowohl in den ausbildenden KliI,ikableilullgen/KlinikstQ/,dor­
lell als auell in der Zenlrale mit nicht unerheblichen per OlIelIeIl Res­
sourcell verbulldell wäre, sei dereIl Verfiigbarkeil derzeil nicht gegebell 
ulld daher lIoch kein Planullgshorizolll daßr dejinierbar. 

28.4 Der RH anerkannte die von den überprürten Krankenanstaltenträgern 
und den Medizinischen Universitäten geplanten Maßnahmen. Er wie 
jedoch alle überprüften Krankenanstaltenträger und die Medizinischen 
Universitäten daraur hin. dass der Ausbildungsplan entsprechend den 
rechtlichen Vorgaben (ÄrzteG 1 998 und ÄAO 201 5). am Beginn der 
allgemeinmedizinischen bzw. rachärltlichen Ausbildung vorzulegen 
ist und nicht nur einzelne Au bildungsabschnine sondern die gesamte 
ärztliche Ausbildung zu umra sen hat. Abweichungen vom erstellten 
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Ausbildungsplan waren laut MO 201 5  nur bei sachlicher Begründung 
zulässig. 

Ausbildungsdauer 

29.1 ( I )  Weder die Krankenanstalten noch die Rechtsträger bzw. die Dienst­
geber der Tumusär<:te verfugten über Daten betreffend die gesamte 
Ausbildungsdauer der einzelnen Tumusär<:te. 

Um Informationen zu den tatsächlichen Ausbildungsdauern zu erhal­
ten. forderte der RH von der ÖAK und der Tiroler Ärztekammer rur aus­
gewählte TÄIA und TÄIF der Inneren Medizin die sogenannten Aus­
bildungsraSIer an;  dabei handelte es sich um je Tumusam geführte 
Übersichtsbläner, auf denen vermerkt war, in welcher Krankenanstalt 
der Turnusarzt wie lange welches Ausbildungsfach absolvierte. 127 

Zusätzlich forderte der RH die Ausbildungsraster für jene TÄ/F an. 
die ihre Ausbildung in den Fächern Chirurgie 128 sowie Frauenheil­
kunde und Gebunshilfe 129 zwischen 20 1 1  bis 20\ 3  abgeschlossen hat­
ten. Dies deshalb. weil rur das Fach Innere Medizin grundsätzlich laut 
MO keine verpnichtende Rotation vorgesehen war no 

117 Diese Übtrsichten wurden von den Landesäntckammcm bcfüllt. wenn der Tumusant 

3m Ende sC'incr Ausbildung die Rasl�r7.eugnisse bei der ÖÄK t'inreichtc. 

118 Die Ausbildung im �Iauplf:ac:h betrug vi(�r Jahre. Es waren folgende Pfliduncbenra­
cher zu absolvieren: 't1ner� Medizin (S«hs Monau:). Unrallchirurgie (sechs Monate) 

und AnästhtSiologie Idrei Monale). Die Ausbildung beinhaltete auch wahlweise ein 

oder zwei SQndc::rfäC"her ZU insgesami neun Monaten. 

1 29 Die Ausbildung im Hauptfach betrug ViN Jahre. Als Pflichlnebenrächer war ein Jahr 

Chirurgie. se<'hs Monate Innere Medizin und drei Monalt Kinder- und Jugendheil­

kunde zu absolvieren. Freie Wahlnebenfächer 'konnten im Ausmaß vQn drei Monaten 

absolvien wr;rdtn. 

]) 0  Ocr RH wertetE:: aber nur jene Rasu!'r aus., bei denen die TÄ/A. bzw. TÄ/F zumindl'St 

50 � der Ausbildung an der jewdligcn Kranhnanstah absolvienen. 
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Tabelle 11: Durchschnittliche Ausbildungsdauer in Monaten 

KrInkenanstalt Allgemeinmedizin Innere Medizin Chirurgie Gynäkologie und 
Geburtshilfe 

TÄ/A durch- TÄ/F durch- TÄ/F durch- TÄ/F durch-
schnlttl. schnittl. schnittl. schnittt. 

Dauer Dauer Dauer Dauer 

Anzahl in Monaten Anzahl in Monaten Anzahl in Monaten Anzahl in Monaten 

AKH Wien _I _I 64 77 9 83 10 74 

LKH Innsbruck 21 37 11 76 11 76 11 82 

Standort St. Pölten 18 41' 3 72 2 72 2 73 

Standort Lilienfeld 7 36 1 72 0 J 0 -' 

Standort Gmünd 7 36 2 72 0 J 0 -' 

Standort Wa;dhofen 4 38 1 73 0 J 1 72 

Standort lweltl 6 36 1 72 3 72 0 -' 

Am AkH Wien wurden im Uberprufungslfltraum keine TAl" ausgebildet. 
E;n TAIA lag mit 13 Monaten weit uber der Mindestdauer. Die Uberzeit lag überwiegend im Fach Chirurgie begrlindet. Ohne 
diesen Einzelfall ergibt sich eine durchschnittliche Ausbildungsdauer von 39 Monaten. 
laut Daten der OA" schloss 1m Zeitraum 2011 bis 2013 kein lA/F im Fach Chirurgie die Ausbildung ab bzw. suchte um Aus· 
stellung des FaCharztdiploms an. 
Im Uberprufungszeitraum schloss kein lA/F der Gynakologie und Geburtshilfe die Ausbildung ab. der über 50 ... der Aus­
bildung dort absolvierte. 
In der uberpruften Krankenanstalt gab es keine entsprechende FachabteHung. 

QueUen: AusbHdungsraster der OAK und der landesarztekammern 

Bund 2015/9 

( I )  Im Bereich der Allgemeinmedizin bzw. im Sonderfach Innere Medi­
zin kam es in den überprüften Krankenanstalten im Durchschnitt über­
wiegend zu keinen we entliehen Überschreitungen der Mindestausbil­
dungszeit von 36 bzw. 72 Monaten. 

(2) Laut Ausbildungsraster lag die durchschnittl iche Ausbildung zeit 
im Sonderfach Chirurgie am AKH Wien mit 83 Monaten deutlich über 
der Mindestzeit von 72 Monaten; im Sonderfach Frauenheilkunde und 
Gebunshilfe (Mindestzeit ebenfall 72 Monate) war die Ausbildungs­
zeil am LKH Innsbruck mit durchschnilllich 82 Monaten am längsten. 

Diesbezüglich war jedoch anzumerken. dass es ftir die Überschrei­
tung der Ausbildungszeit eine Vielzahl von Gründen geben konnte, 
die sowohl in der Verantwortung der Krankenan talt liegen als auch 
durch persönliche Gründe eitens der Turnusärzte bedingt sein konn­
len. In  den Ausbildungsrastern waren diese Gtiinde nicht angeftihn. 

(3 )  Die Ärzteausbildung NEU sah in diesem Zusammenhang vor. dass 
Beginn. Wech el und Änderung des Ausbildung au maßes sowie der 
Ab chluss der Basi au bildung bzw. der Ausbildung zum Arzt für All­
gemeinmedizin oder zum Facharzt an einer Au bildungsstelle inner-
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halb eines Monats vom Träger der Ausbildungsstäue der öÄK mit­
tels einer von ihr zur Verfügung gestellten Applikation bekannt zu 
geben waren. 1 J I 

Die Meldungen sollen somit standardisien und elektronisch erfolgen 
sowie dem Tumusarzt mehr Transparenz bieten. Laut Protokollen der 
Kommission flir die ärztliche Ausbildung l J2 war geplant, das voraus­
sichtliche Enddatum der Ausbildung zu melden und Abweichungen 
zu begründen \ 33. 

Bi lang hatte gemäß § 9 Abs. 8 und § 10 Ab . 9 ÄrzteG 1 998 der Lei­
ter der Ausbildungsstätte bzw. der Ausbildungsverantwonliche zwei­
mal jährlich die Zahl der Tumusärzte schriftlich zu melden. Diese 
Meldungen erfolgten aber uneinheitlich und boten den Tumusärzten 
wenig Transparenz. 

29.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Datenlage zu den Au bildung -
dauern bzw. deren Überschreitungen unzureichend war; so enthiel­
ten etwa die Ausbildungsraster keine Begründungen für eine etwaige 
Verlängerung der Mindestausbildungsdauer. 

Vor diesem Hintergrund wenete der RH positiv, das durch die mit der 
Ärzteausbildung NEU eingeflihnen standardisienen AusbildungssteI­
lenverwaltungen sowohl den Turnusärzten als auch den Krankenan­
stalten bzw. RechlSträgem mehr Transparenz über die Ausbildungs­
zeiten geboten und die Datenlage insgesamt verbessen werden soIPJ4. 

Weiters stellte der RH fest, dass die gesetzlich vorgesehene Ausbil­
dungsdauer bei den beispielhaft ausgewählten TÄ/A bzw. TÄ/F der 
Inneren Medizin in den überprüften Krankenanstalten im Durchschnitt 
nicht wesentlich überschritten wurde. Im Sonderfach Chirurgie lag 
hingegen die durchschnittliche Ausbildungszeit am AKH Wien sowie 
im Sonderfach Frauenheilkunde und Gebunshilfe am LKH Innsbruck 
- laut Ausbildungsra ter der Ärztekammem - deutlich über der Min­
des t a usbi I d u ngszei t. 

111  vf'rglticht § 1 1  Abs. 1 Novrllt zum Arztru 199B 
IJl gern ß An. 44 dC'r An. ISa B-VG-Wrrmbarung OMr dir Orgamsauon und Finanzie­

rung des GesundhC'IISWtstns 

I n Grunde' rur rint Abweichung könnt" bspw. JaUltn: Kart'nl. wissenschaftliche Tätig­

tril. Ttilztitkraft 

IH Laut Sitzungsprotokoll der Kommission für dlt' lirztlichr Ausbildung war geplant. In 
drr "('uen Applik,uion da!li voraussichtliche Ausbildung.wndr zu rrfaS5(n und Grunde 

für eine Anderung (bspw. Karc:nz. Wissenschaftliche Täugkt'lI. Triluitkraft) zu m�ld�n. 
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Angesichts der gesundheitspolitischen Bedeutung der Neugestaltung 
der Ärzteausbildung empfahl der RH dem BMG, gemein am mit der 
ÖM eine regelmäßige Berichterstattung fe tzulegen. um u.a. Infor­
mationen über die Entwicklung der Au bildungsdauem zu erhalten, 
gegebenenfalls zeitgerecht Maßnahmen setzen und die in der Stel­
lungnahme des RH zum Begutachrung entwurf vorgeschlagene Eva­
luierung (TZ )) durchführen zu können. 

29.3 (I)  Das BMG teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Gedanke 
einer Bericlllerstallung im ÄrzteG 1 998 inngemäß umgesetzt worden 
sei. 0 habe die Bundesministerin flr Gesundheit das Recht, jederzeit 
datellscllUtlko,rforme Irrfonnationen in strukturierler ulld aufbereiteter 
Fonn über den Stand der Ausbildung zu crhaltclI. 

(2) Die tadt WiC/l teilte mit, dass es fl r  die Übersclrreitung der vor­
gesehenen A usbildungsdauer im Sondeifach CI,irurgie am AKH Wiell 
mehrere Grüllde gebC/l köm,e, die vor allem an einer Universitätskli­
lIik großen Einfluss auf die durchschnillliche A usbildullgsdauer habeIl 
kÖlllltell. Diese würdell lIebeIl persönlichen GründeIl auch Forschullgs­
semcster, AuslandsauJellthalle, PhD-SeudiclI / J5  cec. beillhaltclI. 

29.4 Der RH stellte dem BMG gegenüber klar, dass seine Empfehlung auf 
eine institutional isierte und nicht nur anlas bezogene Berichterstat­
tung der ÖÄK an das BMG gerichtet war. Dies deshalb. um u.a. die 
Auswirkungen der neuen Ärzteausbildung zeitnah zu erkennen und 
gegebenenfalls steuernd eingreifen zu können. Der RH verblieb daher 
bei seiner Empfehlung nach einer regelmäßigen Berichterstatrung der 
ÖÄK an das BMG. 

Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen 

Allgemei nes 

Bund 201 5/9 

30 Einen wichtigen Faktor der Ausbildungspraxis stellt auch die Zusam­
menarbeit zwi ehen den Ärzten und den diplomierten Pflegekräften 
dar. Insbesondere eine hohe Belastung der Turnusärzte mit Routinetä­
tigkeiten, die auf ärztl iche Anordnung auch von diplomierten Pflege­
kräften vorzunehmen wären, kann die Teilnahme an Besprechungen 
und Vi iten oder ähnliche ausbildungsrclevante Tätigkeiten verhin­
dern. 

Vor die em Hintergrund hatte sich der Ge elZgeber bei der Novellie­
rung des ÄrzteG 1 998 dazu entschieden, die Anerkennung als Aus­
bildungsstätte auch davon abhängig zu machen, dass - sofern an der 

1 )0, Doetor or Philosophy 

1 2 7  
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entsprechenden Ausbildungsstätte pnegerische Leistungen erbracht 
werden 1 36 - der pnegedienst die Durchführung der Tätigkeiten, die 
in § 1 5  Abs. 5 Gesundheits- und Krankenpnegegesetz (GuKG, BGBI. I 
Nr. 108/ 1 997) ausdrücklich bezeichnet sind, gewährleistet. 

Diese Tätigkeiten können vom pnegepersonal nicht eigenverantwort­
lich (vgl. § 1 4  GuKG), sondern nur auf ärztliche Anordnung durch­
geführt werden. Da den Arzt in diesem Fall die Anordnungs- und die 
pnegekraft die Durchführungsverantwortung trifft, pricht man vom 
sogenannten _mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich-; darunter ist die 
Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen nach 
ärztlicher Anordnung zu verstehen. In § 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrück­
lich angeführt sind: 

- die Verabreichung von Arzneimitteln, 

- die Vorbereitung und Verabreichung von subkutanen. intramu ku­
lären und intravenösen Injektionen, 

- die Vorbereitung und der Anschluss von Infusionen bei liegendem 
Gefaßzugang ausgenommen Transfusionen, 

- die Blutentnahme au der Vene und aus den Kapillaren, 

- das Setzen von transurethralen (durch die Harnröhre) Blasenkathe­
tern zur Harnableitung. Instillation 1 37 und Spülung, 

- die Durchführung von Darmeinläufen und 

- das Legen von Magensonden. 

Dabei handelt es sich um eine bei pielhafte Aufzählung, weshalb auch 
weitere Tätigkeiten vom mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich umfasst 
sein können. Das BMG hat dies in mehreren E inzelfallen per Stellung­
nahme bestätigt, z.B. für das Legen von peripheren venösen Verweil­
kanülen (z.B. Vennons), die Punktion einer Port-a-Cath-Kammer zum 
Anschluss einer Infusion oder die Vorbereitung und Durchführung 
eines Elektrokardiogramms (EKG). 1 38 

1 16 Di('5 ist bspw. In den Sondcrfächt'm Radiologit' oder Labordiagnoslik. nicht dt'r Fall. 

1 17 Vcrabreichung von nussigen AnnC'lmiltdn 

1 11 Als Kritt'ntn hierfür galten laut BMG t'in vcrgleichbalTr Schwierigkeitsgrad und der 

Erwerb der crfordrrlichtn Kenntnisst' und Ftnigkeiten Im Rahmen der Grundausbil­
dung oder durch Fonbildungen. Danilxr hinaus darf ('5 sich Mi dtn Tätigk.eiten nicht 
um den Xembtrtich drs Berufsbildes c-mrs anderTn nicht r2tlichc:n Gt"Sundh('it:s�rurs 

handeln. Wr'lSs-Faßbindt'r/Lusl. GuXG6. 2010. S. 105. 
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Üblicherweise war daher der Umfang des mitveranrwortlichen Tätig­
keitsbereichs rur die jeweilige Krankenanstalt bzw. rur einzelne Abtei­
lungen zusätzlich in Vereinbarungen spezifiziert, in denen die Zusam­
menarbeit zwischen den Ärzten und den diplomierten Pflegekräften 
geregelt war. 

Auch die überprüften Krankenanstalten verfügten über solche Verein­
barungen, die allesamt zumindest die sieben in § 1 5  Abs. 5 GuKG aus­
drücklich genannlen Tätigkeiten enthielten (siehe Anhänge 1 bis 6). 

AKH Wien 

31.1 Zur Erhöhung der Betreuungsqualität, der Effektivität in der Zusam­
menarbeit und der Rechtssicherheit der betroffenen Berufsgruppen 
ein igten sich das AKH Wien, die MedUni Wien. der Betriebsrat rur das 
wissenschaftliche Personal und die Personalvertretung im April 201 3  
in einem gemeinsamen Dokument auf die komplette fachspezifische 
Übernahme der diagnostischen und t herapeutischen Tätigkeiten des 
mitverantwortlichen Bereichs durch das diplomierte Pflegepersonal an 
allen Kliniken und klinischen Abteilungen. 

In der Folge wurde eine entsprechende Muster- bzw. Rahmenverein­
barung zur Aufgabenverteilung der Arbeitsprozesse beschlossen und 
im Juni 201 3  vorgelegt. Laut dieser waren zusätzlich zu den sieben in 
§ 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrücklich genannten noch vier')� weitere Tätig­
keiten 1 40 durch diplomiertes Pflegepersonal auf ärztliche Anordnung 
umzusetzen. 

11' Manche in der Aurzählung des § 1 5 GuKG genannte Täligll:eilen 1z..8. die Blulabnahme) 
w31't'n in der Rahmc::nvereinbarung des AKII in mehrt"n:: Punk.lt:' aurgc::teilt (kapillare 

bzw. venöse Blutabnahmel. weshalb diese insgesamt I J  Tätigkeiten umfasste. obwohl 
darin im Vergleich zu § I S GuKG nur vier zusätzliche enthahen waren. 

140 das Setzen von peripheren Ve:ne:nve:rwe:illanülen. das. Absaugen oberer Alcmwcgc und 

das An51echen eines Pon-a-Calh sowie die Vil�lzeich('nk.on(rolic 
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Zwei davon. nämlich das Absaugen der oberen Atemwege (Nase-. 
Mund- und Rachenraum) 14 1  und die regelmäßige Messung und Doku­
mentation der Vitalzeichen 142, waren al lerdings keine mitverantwort­
lichen Tätigkeiten gemäß § 1 5  GuKG, sondern pnegerische Maßnah­
men. die von Angehörigen des diplomierten pnegedienstes im Rahmen 
des § 1 4  GuKG eigenverantwortlich durchgeführt werden können. 

31 .2 Der RH hielt es grundsätzlich rur positiv, dass rur das AKH Wien eine 
Rahmenvereinbarung über den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich 
abge chlossen war. Da mit der Absaugung der oberen Atemwege und 
der Vitalzeichenkontrolle allerdings zwei dieser Tätigkeiten dem eigen­
verantwortlichen Tätigkeitsbereich zuzuordnen waren, emprahl der RH 
dem AKH Wien. die Rahmenvereinbarung aur die Maßnahmen des mit­
verantwortlichen Tätigkeitsbereichs gemäß § 1 5  GuKG zu beschrän­
ken. 

31.3 Laut Mitteilung der Stadt Wien sei die UnterscJ,eidung zwischen eigen­
verantwortlichem und mirveranrr/JortlicJ,em Tätigkeitsbereich bei der 
Absaugung der oberen Atemwege (Nase-, Mund- und RacJ,enraum) 
und regelmäßigen Messung und Dokumentation der VitalzeicJ,e" nicht 
zur Gänze möglich. 

Aus diesem Grund habe die Pflegedirekrion ausgefol,rt, dass sie diese 
Tätigkeit "icht ausschließlich als eigenverantwortliche Tätigkeit defi­
nieren, sondem im EiI,zclJall patientenbezogen zur Wahrung der Pati­
entensicherheit handelt, wolle. Die oben genannten Tätigkeiten würden 
am AKH Wien fast ausschließlirl, als Folgemaßnahmen von akuten 
Intervenrionen aufgrund akurer Einschränkungen der Lungenfunkrion 
u nd oberen Atemwege, Wassereinlagerungen im Lungengewebe bzw. 
Kreislauf-Instabilität vorgenommen und stünden damit in Abhängig­
keit zu weitere" Maß"ahme", die gesetzt ,/Jude" müssten. Es werde 
somit ei"e grundsätzliche Fesr/egung gemäß der geltenden Pra.ris am 
AKH Wien und der EmpfehlU/,g des RH definiert werden. Die Emp­
fehlung des RH werde umgesetzt. 

31.4 Sorern die Absaugung der Atemwege sowie die Messung und Doku­
mentation der Vitalzeichen in Abhängigkeit weiterer Maßnahmen tan­
den, die nicht dem eigenverantwortlichen Bereich zuzuordnen waren, 

141 Nur rur das Absaugen aus dem Brustraum bzw. unltr Umsl1ndt'n rur dtn We<:�1 t'int'r 

Trachtalkanult w rt riot :irztlicht' Anordnung gC'mäß § 1 5  GuKG erforderlich. Weiss­

Faßblnd .. /LuSl. GuKG6. 2010. S. 93 und S. 107f. 
141 OGII 2 1 . Juni 2004, 10 Ob S 68/04d. laut dt'm � sich b(oi der Vilalztichenkontrolh: 

um eine typische Lt"istung handelt. dir' der .allg('meint'n- KranktnpOegt' zuzuordntn 

sind. Sieht auch Obermostr. NOifali auf Station, 2009. . I S: Fachlx-rtichsarbrh zum 

Download auf der lIomtpagt des östtrr. Gtsundhells- und Krankenpflege Verbands 

http://www.ocgkv.at/f.leadmin/ustr_upload/publ.kalionr-n/FBA .OMnnoSt'r.pdf 
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war die Argumentation der Pflegedirektion des AKH Wien für den RH 
nachvollziehbar. Eine entsprechende Differenzierung und die von der 
Stadt Wien angekündigte grundsätzliche Festlegung in der Rahmen­
vereinbarung waren im Sinne der vom RH ausgesprochenen Emp­
fehlung. 

32.1 Für alle drei UniversitälSkliniken für Innere Medizin lagjeweils eine auf 
der Rahmenvereinbarung aufbauende Aufgabenverteilung der Arbeils­
prozesse gemäß § \ 5  GuKG vor. Zur Frage nach dem Stand der Umset­
zung dieser klinikspezif!schen Vereinbarungen hane das AKH Wien 
201 4  eine Statuserhebung durchgeführt. wonach der Erfül lungsgrad 
stark variierte. 

Universitätsklinik für Innere Medizin I 

(I)  Die Klinische Abteilung für Innere Medizin (K1M) I spezifizierte bzw. 
ergänzte die Rahmenvereinbarung (Anhang 1 1  in einigen Punkten !4] 
und ordnete in ihrer klinikspezifischen Vereinbarung auch fünf144 wei­
tere Tätigkeiten dem mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich zu. 

(2) Laut Statuserhebung vom November 2014 entsprach die Praxis im 
Wesentlichen 14S der von der KJM I geplanten Aufleilung der Tätig­
keiten. 

141 Punkt 5) Gcfaßzugang peripher und zcnll1l1: Vorbereitung und Verabreichen von lnfu­
sion:slösungen mit MedlKamenlenzusalZ (inklusive antimik..robieller Wirkstoffe. lmmun­
globuline. tlu("h Erstgabrn) bei liegende-m Genißz.ugang peripht:r und zenlral. ausg('­
nommcn Blutproduktc; 
Punkt 6) inkl. Impfungen; 
Punkt 8) bei Mann und Frau. sowie Installation und Spulung von DauerKalhetern bei 
Mann und Frau; 
Punkt 9) inkJusivt Bronchiailoiletle bei Trachrosloma; 
Punkt 1 1 )  und Spülen. Entfernen von Port-a-Calh-Naddn sowie gegebenenfalls Plom­
bieren von Port-a-Caths: 
Punkt 1 3) auch rektal und inhalaliv 

1 -4-4 Dazu gehönerl die Vorbereitung und DurC'hruhrung von EKG-Unlt'r$uC'hungen. das 
Moniloring auf Ühcrwachungsslalionen. das SeIlen von subkutanen Zugängen und 
dk Verabreichung von Subkulaninfusionen sowie die Stoma VeßOrgung und die Zube­
reitung von Infusionen I .. Spiegeln" - auch von Blurproduklen), FOr weitere Punkte 
wurde die Einholung einer Re<:htsmcinung ilber die Möglichkeit der Durchffihn.mg 
durt:'h diplomierEc POtgcknifie verein ban. 

14S Bis :<Iuf d!;:n Berckh der Tageskliniken war die Vcn:inbarung vom O!;:zcmbcr 20t )  an 
der KJ M I zu 100 Qb umg45etzt. 

1 3 1  
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Universitätsilliniken für  Innere Medizin 1 1  und 1 1 1  

( I )  Die KlM 1 1  entschied sich für eine phasenweise l46 Übernahme der 
mirveranrwonlichen Tätigkeiten durch das diplomiene POegepersonal 
bis zum zweiten Halbjahr 201 4. Die KlM 1 1 1  vereinbane eine phasen­
wei e Umsetzung bis September 201 51 47• 

- In  der Vereinbarung der KIM 1 1  waren - zusätzlich zu den Inhal­
ten der Rahmenvereinbarung - noch drei weitere Tätigkeiten 148 

dem mirveranrwonlichen Tätigkeitsbereich zugeordnet. Anders als 
in der Rahmenvereinbarung sollte laut der klinikspezifIschen Ver­
einbarung der KIM 1 1  die Injektion von intramuskulären Medikati­
onen ausschließlich den Ärzten vorbehalten bleiben. 

- An der KlM 1 1 1  gab es Adaptierungen im Vergleich zur Rahmenver­
einbarung insofern. als sowohl die intramuskuläre Medikation als 
auch das Legen der Magensonde und das Anstechen eine Pon-a­
Cath ausschließlich von Ärzten durchgefühn werden sollten und 
auch rur die zusätzlich aufgenommenen EKG-Untersuchungen eine 
ausschließliche Durchruhrung durch Ärzte vereinban war. 

(2) Wie die Statuserhebung vom November 2014 zeigte. wurden die 
mirveranrwonlichen Tätigkeiten an der KIM 1 1 149 und der KIM llJ l so  
noch nicht im geplanten Ausmaß vom diplomienen POegepersonal 
durchgefühn ; die Vereinbarungen waren daher noch nicht vollstän­
dig umge etzt. 

32.2 Der RH hielt positiv fest. dass alle drei Universität kliniken rur Innere 
Medizin kl in ikspezifIsche Vereinbarungen über den mitverantwon­
lichen Bereich abgeschlossen hatten. Diese bauten auf der Rahmen­
vereinbarung des AKII Wien auf. enthielten aber - den Kriterien des 
§ 1 5  GuKG ent prechend - auch zusätzliche Tätigkeiten aus dem mit­
veranrwonlichen Tät igkeitsbereich. 

146 Phase' I :  2. Halbjahr 201 3; Pha5� 2: 1. Halbjahr 2014; Phase J: 2. Halbjahr 201 4  
141 Phase 1 : 1 . Okto�r 201 1  bis 28. Februar 2014: Pha� 2: I .  März 2014 bis 30. �ptcm­

�r 20t4: Pha� 3: 1 . OIttobtr 2014 bis JO. Scptcmtxr 2015 

' 48  EinSltllung d� Blutzucktl'5 nach Zltlwtntn. Durt'hfOhrung von EKG-Unttn;uchungtn 

und antndlt Blulgasanalysc 

1 49 Zwar Obc:mahm das pntgrJXrsonal bspw. schon dit Vrrabrtichung von Infusionslö­

sungtn und Injektionen von intrcavtnösen MtdikatlOntn. bt-i andertn Tätigktittn enl­

sprach dir Praxis allerdings nicht an alltn Orgams.iltlonS<'lnhC:ltc:n du Vrrtinbanmg. 

ISO Zwar ü�mahm das rflrgrJ)f'rsonal milllC:IWrllc: dIr Vc:rablTichung von Infusionslö­

sungc:n und InJc:ltuoncn von intravrnöRn Mroikaliontn; hInsichtlich dc:r Punktion von 

Vrntn zur Blutabnahmt und zum Srtzt"n von J)f'nphrrtn Vrrwtilkanulc:n tntsprach drr 

Slalu� jedoch noch nicht dc:r Vt�inbarung. 
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Der RH hob auch positiv hervor, dass die Umsetzung der vereinbarten 
Aufleilung der mitverantwonlichen Tätigkeiten an den Universitäts­
kliniken rur Innere Medizin laut Statusbericht vom November 201 4  

insge amt grundsätzlich weit vorangeschrillen war, Da a n  den KIM 1 1  
und 1 1 1  die Praxis noch nicht vollständig dem Vereinbarten entspra­
chen, empfahl der RH dem AKH Wien, die Umsetzung an die en bei­
den Kliniken noch stärker voranzutreiben. 

Er wies jedoch kritisch darauf hin, dass in den Vereinbarungen der 
KIM 11 und der KIM 1 1 1  rur einzelne Tätigkeiten nach wie vor keine mit­
verantwortliche, sondern eine ausschließliche Vornahme durch Ärzte 
vorgesehen war. Da dies dem vom AKII Wien mit der Rahmenverein­
barung verfolgten Ziel. die mitverantwortliche Vornahme aller ent­
hal tenen Tätigkeiten schrittweise umzusetzen, widersprach, empfahl 
er dem AKH Wien, an den KIM 11 und KIM 1 1 1  auf eine mitverantwort­
liche Vornahme auch dieser Tätigkeiten hinzuwirken. 

32.3 /.nut Stellungllahme der Stadt Wien seieIl im Rahmen des Projekts Ulli­
versitätsmedizill Wiell 2020 die Tärigkeir profile de mitverantwort­
lidIen Tätigkeitsbereichs ill deli gellannten KlinikeIl abge timmt worden. 
Um deli persolle1len Mehrbedarf der Umsetzung des mitverantwort­
lidIen Tärigkeitsbereiclls vo"allgig durch Um chiclltullgen im derzei­
tigen Dien tpo renplan zu bedecken, werde zeirgleich eille Resrrukrurie­
rUIIg des stariollärell Bereichs ill den genam/rell KlinikeIl durchgefohrt. 
Die Übema/lme von TätigkeireIl des ärzrlicllen Diensres durdl die Pflege 
mache auch eille Reorganisation der Abläufe im Station betrieb erfor­
derlich. Dazu seie" die Projekre Reorganisation des Servicebereichs in 
den StationeIl sowie das Projekt Skill ulld Grade Mir gestartet wor­
den. Die UmsetwIIg der Empfehlungen de RH sei bereits im Gange. 

Die MedUlli Wie 11 teilte mit. dass die Umsetzullg der brrufsgruppell­
übergreifendeIl Aufgabellverteilung einschließlich der Umsetzung des 
mirveralllwortlicl,en Tärigkeitsbereicll gemäß § 1 5  GuKG ulld die EIII­
lasrung des ärztlicheIl Personals ulld des Pflegepersonals " Oll admini­
srrarivell Tärigkeirell im Si,IHe eilles eJ!izielllell und ressourcenscllO­
nelldell Persollaleinsarzes ganz essellziell sei. Die Umsetzung der Novelle 
zum Krankenanstalren-Arbeirszeirgesetl mir Reduktion der Arbeirs­
zeiten der Klinikärzte und der neuen Ärzteausbildung erforderteIl zwill­
gelld die Imp/emetJtierung des milVeralllwortlichell Tärigkeitsbereiclls. 
Die geplallte Umserzullg (JuIli 201 J) sei VOll eitell der TU-AKH Wien 
IIidll erfülIr wordeIl. Die MedUlli Wien ulllerstürze die BemühungeIl um 
eille effekri/Jere Umsetzullg des mitveralllllJOrtlicl,en Tärigkeirsbereichs 
auf Basis der Rahmenvereinbarullg. Sie habe ill ihrer Leisrullgsvereill­
barung die . Optimienlll g  der Zusamme,wrbeir mit der Pflege - mir­
verantwortlicher Tärigkeirsbereicll· als gemeinsam mit dem AKH Wiell 
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umzuserzenden Plan verankert. Des Weireren sei dieses Thema vorran­
gig auel, im Projekr " Universirärsmedizin Wien 2020· fesrgehalren. 

32.4 Der RH anerkannte die Herausforderungen. die mit der vollständigen 
Umsetzung des mitverantwortlichen Tätigkeitsbereichs verbunden 
waren - wie insbesondere die Reorganisation der Abläufe im Sta­
tionsbetrieb - owie die Bereitschaft der Stadt Wien und der Med­
Uni Wien. die e im Sinne der Empfehlungen de RH zu realisieren. 

LKH Innsbruck 

33.1 Für das LKH Innsbruck galten bezüglich des mitverantwortlichen Tätig­
keitsbereichs zwei von der nLAK und dem Betriebsrat des LKH Inns­
bruck abgeschlossene Betriebsvereinbarungen. Ausgehend von der 
ersten Betriebsvereinbarung aus dem Jahr 1 997 wurde im April 201 3  

noch eine weitere. spezifIsche Vereinbarung beschlossen. die eine über­
sichtliche Darstellung der angestrebten Aufgabenverteilung'5' in Form 
einer Funktionsmatrix beinhaltete. Die e Matrix stellte die Grundlage 
fl.ir die ebenfalls 201 3  vom Qualitätsmanagement des LKH Innsbruck. 
der Ärztlichen Direktion und der pnegedirektion erarbeitete Rahmen­
vereinbarung betreffend die Aufgaben des mitverantwortlichen Tätig­
keitsbereichs dar; sie diente als Muster fl.ir entsprechende klinikspezi­
fIsche Vereinbarungen und hatte eine Erhöhung der Betreuungsqualität 
und der Effektivität in der Zusammenarbeit sowie die Rechtssicherheit 
der betroffenen Berufsgruppen zum Ziel. 

Von der Betriebs- und der Rahmenvereinbarung (Anhang 2) waren 
zusätzlich zu den ausdrücklich in § 1 5  Abs. 5 GuKG aufgezählten (siehe 
TZ 30) Tätigkeiten noch acht weitere Tätigkeiten 152 umfasst, die auf 
ärztliche Anordnung hin vom diplomierten Gesundheits- und Kran­
kenpnegedien t durchgefl.ihrt werden sollten. sofern dies medizinisch 
vertretbar und betriebsorganisatorisch realisierbar war. 

Allerdings entsprach die Zuordnung zum mitverantwortlichen Tätig­
keitsbereich bei insgesamt drei Tätigkeiten nicht den Kriterien des 
§ 1 5  GuKG. 

l'jl wt'kht' ärzllicht'n Tätigk.elten, wt'nn mntizlnlsch Vtnrt't- und bc1nrbsorganisatorisch 

rt'ahsu:rbar. an dt'n dlplomlt'rtt'n Gesundheit5- und Krank('npn�rdi('nst delegiert wu­

dtn sollen 

1'j,Z DI� Mlraf das �tztn und Entfernen von pc'riphen=n Vtntnvt'rwC'i1k.amlltn. das Ent­

(tmtn t"1nC'r Vtrwtilkanült aus tinem Port-a Cath-Sys(tm. das Absaugtn der ol:M:'­

rt'n Atemwege:. die Vitalztichc:nkontrollt. das SpUltn von Vtn('nzugängt'n. di(' Mtdi­

kallan zur SchmtrlthC'raplC' nach Vorschr('lbung. dlt Vrrabl't'iC'hung von Antibiotika 

SOWI(' di(' Vomahm(' von frtih('itsbeschrank('nd('n und ('mschrink('nd('n Maßnahm('n. 
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Das Absaugen der oberen Atemwege (Nase-, Mund- und Rachenraum) I Sl 

und die regelmäßige Messung und Dokumentation der Vitalzeichen I S4 

waren pnegerische Maßnahmen. die von Angehörigen des diplomierten 
pnegedienstes im Rahmen des § 1 4  GuKG eigenverantwortlich durch­
geruhrt werden können. 

Für freiheit beschränkende und -einschränkende Maßnahmen galten 
die Regeln des Heimaurenthaltsgesetzes lSS, wonach ein entsprechendes 
Tätigwerden der diplomierten pnegekräfte nicht ausgeschlossen war 
(vgl. § 5). Allerdings konnten vom mitverantwortlichen Tätigkeitsbe­
reich nur medikamentöse Maßnahmen (Verabreichung von Arznei­
mitteln bzw. I njektionen), nicht aber die in der Rahmenvereinbarung 
genannte Anbringung von Betlenseitenteilen oder Gurtr,xierungen 
umrasst ein, weil es sich dabei nicht um diagnostische bzw. thera­
peutische Tätigkeiten handelt. 

33.2 Der RH teilte po itiv rest, dass tur das LKH Innsbruck eine Muster­
Rahmenvereinbarung über den mitverantwortlichen Tätigkeitsbereich 
vorlag, die neben den in § 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrücklich Angeführten 
noch acht weitere Tätigkeiten umrasste. Da mit der Ab augung der 
oberen Atemwege und der Vitalzeichenkontrolle allerdings zwei die er 
Tätigkeiten dem eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich zuzuordnen 
waren bzw. es sich bei vom pnegepersonal durchzuführenden freiheits­
beschränkenden Maßnahmen nicht um diagnostische bzw. therapeu­
tische Tätigkeiten handelte, emprahl der R I I, die Rahmenvereinbarung 
zu adaptieren. 

34.1 ( I )  Für alle sechs Universitätskl iniken rur Innere Medizin ( Innere Medi­
zin) waren ba ierend aur der Muster-Rahmenvereinbarung Idinikspe­
zif,sche Vereinbarungen zur Aufgabenverteilung der Arbeitsproze se 
gemäß § 1 5  GuKG abgeschlossen worden; zulelZt - im Herbst 2014 -

war eine entsprechende Vereinbarung flir den mitverantwortlichen 
Tätigkeitsbereich an der Inneren Medizin IV in Kraft getreten. 

''>I Nur für das Absaugt'n aus dem Bnl5traum bzw. unlror U mstitndrn rur dt'n WKhsrl r!ntf 

TrachealkanOlt wart' ('ißt ärzllichr Anordnung grm ß § 1 S GuKG rrforder!ich. Wt'ISS­

Faßbindu/Luo;;t. GuKG', 2010, S. 93 und S. lOH. 
1'»4 OGH 2 1 .  Juni 2004, 10 Ob 5 68/04d. laut dem C'S sich bei dC'r VilalulCh('nkonlrolh: um 

rIßt typlSChr ltlslUng handt'lt. dir der Mallgrmrmtn- Kr.lnk('npf1�(' zuzuordnrn Sind. 
Sieht auch ObtrmOStf. otfa]1 auf SlatlOn, 2009. S. l 'i: FachbtrtlchsarNoll zum Down­

load auf der Ilomq.agt' d� östNT�iC'hlsch('n Gr-sundht'lts- und Kr.ankC'npnrgC' VC'rbands 
h 11 P ://www.OC"gkv.al/rl!C.ad m I n/ uSC'r u pi oad/Pu b lila t 10 n C'n{FBA ,OlxrmoSC'r.pd r 

... \ Bund�gC'Selz Ober drn Schutz der personlic:hen Frt'ihdt währtnd d� Aur('nthalLS in 

){C'lmC'n und andC'�n PflC"gC'- und BC'lrNungsC"lnric:htungC'n. 8GBI. ! Nr. 1 1 /2004 i.d.g.r. 
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Diese kJinikspeziflschen Vereinbarungen sahen Adaptierungen 1 56 

gegenüber der Rahmenvereinbarung vor; folgende Tätigkeiten waren 
an einigen Kliniken ausschließlich von Ärzten durchzuruhren: 

- Injizieren von intramuskulären Medikationen: Innere Medizin I bis VI 

- Setzen von Magensonden: Innere Medizin I, 11. 111 und VI 

Entfernen einer Verweilkanüle aus einem Port-a-Cath-System: 
Innere Medizin 11 und IV 

(2) Am LKH Innsbruck deuteten im Frühjahr 201 4  durchgeruhrte, sta­
tionsbezogene Evaluierungen auf eine funktionierende interdiszipli­
näre Zusammenarbeit hin. Eine krankenhausweite Statuserhebung vom 
März 2014 ergab überdies, dass - mit Ausnahme der Inneren Medi­
zin IV - an allen Universitätskliniken rur Innere Medizin die Über­
nahme des gesamten sogenannten _Lv. Managements- [Verabreichung 
von intravenöser Medikation und Anlage von Venenverweilkanülen) 
bereits vollständig umgesetzt war. 

34.2 Der RH stellte positiv fest, dass am LKH Innsbruck alle sechs Universi­
tätskliniken rur Innere Medizin klinikspezifIsche Vereinbarungen über 
den mitverantwortlichen Bereich abgeschlossen hatten. die auf dem 
Muster bzw. der Rahmenvereinbarung des LKH I nnsbruck basierten 
und keine zusätzlichen Tätigkeiten enthielten. Die Umsetzung der ver­
einbarten Aufteilung der mitverantwortlichen Tätigkeiten an den Kli­
niken rur Innere Medizin war laut Evaluierungen und Statuserhebung 
weit vorangeschritten. Nur an der UniversitätskJinik rur Innere Medi­
zin IV halle eine solche noch nicht stattgefunden, weil die Vereinba­
rung erst im Herbst 201 4  abgeschlo en worden war. Der RH empfahl 
dem LKH Innsbruck in diesem Zusammenhang, rur eine rasche und 
umfassende Umsetzung der Vereinbarung zu sorgen. 

Im Gegensatz zur Rahmenvereinbarung war rur das Injizieren von 
intramuskulären Medikationen an allen und ftir das Setzen von Magen­
sonden an vier von sechs Kliniken nach wie vor eine ausschließliche 
Vornahme durch Ärzte vorgesehen. Der RH empfahl dem LKH Inns­
brutk, eine zukünftige mitverantwortliche Vornahme auch dieser Tätig­
keiten ZU prüfen. 

1")6 So erfolgte etwa nach der Vcrt'inbarung der Inneren Mt'dizin V das Anhängt'n und 
Wechseln von Infusionslösungen anhand einer Positiv/Negativ-liste tnlwwer durch 
pntgr- odc:r ärzllichrs Personal. FOr das InjiziC'rtn von intr3VCnÖRn Mr1Jikamtnttn 
galt folgende ArbC'llsu'liung: Die morgendliche Runde um 8.00 Uhr fUhrtcn die Arzlt" 
durrh. danach wurde die Tätigk.eit vom diplomu!rtrn pncgcpcrsonal u�mommcn. 
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LK SI. Pölten/Lilienfeld 

35.1 ( I )  Für das LK SI. Pölten/Lilienfeld galt seit Dezember 201 1  eine Richt­
linie zur Umsetzung des § 1 5  GuKG, die im Jahr 201 )  nach einer inter­
nen Evaluierung revidien und in Richtlinie über ärztliche-pflegerische 
Zusammenarbeit umbenannt wurde (Anhang )).  Zusätzlich zu den in 
§ 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrücklich genannten, enthielt die Richtlinie auch 
noch fünf'57 weitere Tätigkeiten. Zwei davon - das Verabreichen von 
intramuskulären und intravenösen Injektionen - waren allerdings wei­
terhin ausschließlich von Ärzten durchzuführen. 

(2) Eine von der NÖ Landeskl iniken-Holding im Frühjahr 2014 zur 
Umsetzung des § 1 5  GuKG durchgefühne Abfrage zeigte für das LK 
SI. Pölten/Lilienfeld eine gänzliche Überein timmung zwischen der in 
der Richtlinie verein banen Aufteilung und dem Ist-Stand zum April 
201 4. ' 58 

35.2 Der RH stellte positiv fest, dass rur das LK St. Pölten/Lilienfeld eine 
für alle Abteilungen an bei den Standonen verbindliche Richtlinie über 
die ärztliche-pflegerische Zusammenarbeit in Geltung war, die neben 
den in § 1 5  Abs. 5 GuKG au drücklich angeruhnen noch fünf weitere 
Tätigkeiten umfasste. Laut den Ergebnissen der Abfrage der NÖ Lan­
desYJiniken-Holding war d iese auch umgesetzt. 

Bezüglich des Injizierens von intramuskulären und intravenösen Medi­
kationen empfahl der RH, rur die Zukunft auch eine mitverantwon­
liche Vornahme dieser Tätigkeiten zu prüfen. 

35.3 Das La"d Niederösterrdrl, teilte mit, dass die a"geJii/tne" Tätigkeite" 
ab dem Umsetzu"gsstart "ach entspreche"de" Schulu"gsmaß"ahme" 
auch vo" der Pflege durchgeJiihrt würden. 

LK Gmünd/Waidhofen/Zweul 

36.1 Für da LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl galten je nach Standon unter­
schiedliche Vereinbarungen betrefTend den mitverantwonlichen Tätig­
keitsbereich:  

' '..1 das Spuk" von V�",:nzug�ngC'n und von Port-a-Cath- ysu:mC'n, das UgC'n von pcri­
phC'�n VC'nC'nvrrwC'illtanülC'n. das Enlftmtn von SondC'n und Dratnagrn. Strt,ftn sowie' 
von N�htC'n und Klammrm sowie' das AnlC'grn und AurzC'lchntn ('Ints EKG 

1')1 BtrOcuichtigt wurdC'n dir Angabt" zum allgC'mC'tnC'n Bt'tltnbtrrich. 
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Standon Gmünd 

( I )  Für den Standon Gmünd gab es eine Richtlinie vom Juli 201 3  

(Anhang 4). die zusätzlich zu den in § 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrück.lich 
genannten. auch noch viert S9 weitere Tätigkeiten enthielt. Eine davon 
- das legen von Magensonden - war allerdings weiterhin ausschließ­
lich von Ärzten durchzuführen. 

(2) Für den Standon Gmünd ergab die oben genannte Abfrage der 
NÖ lande kliniken-Holding ebenfalls eine grund ätzliche Übereinstim­
mungt60 zwischen der vereinbanen Aufieilung und dem Stand zum 
April 201 4. 161 Die Praxis ging sogar insofern ein Stück weit über das 
ursprünglich in der Richtlinie vereinbane Au maß hinaus. als Magen­
sonden bereits teilweise von diplomienen Pflegekräften gelegt wurden. 

Sta ndon Waidhofen 

( I )  Für den Standon Waidhofen wurde bedingt durch den anhaltenden 
Turnusärztemangel 201 1  ein neues Team im Pflegebereich geschaffen. 
des en konkrete Funktion die Übernahme grundsätzlich aller Tätig­
keiten aus dem mirveranrwonlichen Tätigkeitsbereich war. Dement­
sprechend war die Richtlinie zur Umsetzung des § 1 5  GuKG (Anhang 5) 

anders ausgestaltet als am Standon Gmünd; darin wurde vor allem 
festgehalten. in welchen Bereichen das neue Pflegepersonalteam nicht 
oder nur eingeschränkt tätig werden sollte. Ausschließlich von Ärzten 
vorzunehmen war laut Richtlinie das legen von Magensonden. 

(2) Auch rur den Standon Waidhofen ergab die Abfrage eine vollstän­
dige Umsetzung der vereinbanen Aufteilung. 162 

Standon Zwelll 

( I )  Am Slandon ZweItl war eine ursprünglich im Mai 2009 abgeschlos­
sene und danach 2010 sowie 20 1 2  erweitene Vereinbarung zur Umset­
zung des § 1 5  GuKG in Kraft (Anhang 6). die zusätzlich zu den in § 1 5  

IYJ das Spultn von Vrnenzugängrn. das Ltgtn von JK'riphtrtn Vrm:nvrrweilkanulrn, das 
Entrernen von Sondtn und Drainagen. St�ir(n sowie von Nähten und Klammem 

IW) BlaSC'nkathrder wurdC'n - andC'fS als in der Verrinbarung 8ert'grlt - Ixi Männem nicht 
vom Pflrgepc:'rsonal. sondern von den Arzten g�tzt. Daffir wurde andert'�il5 laut 
Abfrage mlllierweile auch das Lrge-n von Magensonden zum Teil von diplomierten 
pnrgd:räften übc:rnommtn . 

. 6. BC'rOcuichtigt wurdC'n dir Angabc:n zum allgtmeintn Btt1enbtrtich. 

161 Bcnlcksichtigt wurden die Angaben zum al1g�m�in�n B�tttnbtrtich. 
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Abs. 5 GuKG au drücklieh genannten Tätigkeiten noch zwei 1 6J weitere 
umfa ste. Eine davon - das Legen von peripheren Venenverweilkanü­
len - war jedoch weiterhin ausschließlich von Ärzten durchzuführen. 

(2) Die Abfrage für den Standon ZweIlI zeigte eine vollständige Über­
einstimmung zwischen der Vereinbarung und dem Stand der Auftei­
lung zum April 2014 . '64 

36.2 Der RH teilte po itiv fest. dass für das LK Gmünd/Waidhofen/Zwelll 
Richtlinien bzw. Vereinbarungen über die ärllliche-pnegerische 
Zusammenarbeit galten. Neben den in § 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrück­
lich angefühnen umfas ten diese insgesamt noch filnf weitere Tätig­
keiten, die allesamt den Kriterien für eine Zuordnung zum milveranl­
wonl ichen Tätigkeit bereich entsprachen. 

Weiters hob der RH die Übereinstimmung zwischen Praxis und Ver­
einbanem am LK Gmünd/Waidhofen/Zwelll positiv hervor. 

Bezüglich des Legens von Magensonden empfahl der RH den Stand­
onen Gmünd und Waidhofen. für die Zukunft auch eine mitveranl­
wonliche Vornahme dieser Tätigkeiten zu prüfen. In besondere vor 
dem Hintergrund, das dies in der Praxis nunmehr auch am Standon 
Gmünd teilweise erfolgte und am Standon ZweIlI laut Vereinbarung 
schon gängige Praxis war. 

36.3 Das Lalld Niederäslerreich leille mil, dass die angejiihrtell Täligkeilell 
ab dem Umselzungsslart nach elll prechendell Schulungsmaßnahmen 
auch VOll der Pflege durc/rgejiiltrl würdC/l. 

Grad der Um etzung des § 1 5  Abs. 5 GuKG 

37.1 Vor dem Hintergrund der Neuerungen im ÄrzteG 1 998, wonach die 
Gewährleistung der Durchführung der in § 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrück­
lich genannten Tätigkeiten durch das diplomiene pnegepersonal Bedin­
gung für die Anerkennung als Ausbildungsställe war, verglich der RH 
die Aufteilung dieser sieben Tätigkeiten in den überprüften Kranken­
anstalten anhand der Ergebnisse der Statuserhebungen. Evaluierungen 
und Abfragen (siehe TZ 3 1  bis 36). 

Zusammengefasst stellte sich die Aufteilung der Durchführungsver­
antwonung in den überprüften Krankenanstalten wie folgt dar: 

,.) da5 ugtn von �nph('rtn Vtntnvtrwtilkanülrn und dir Durchführung drs EKG 
164 St'n)culchtigt wurdC'n die" Angabc-n zum allgtmtintn Bt1tt'ntxrtlch. 
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Abbildung 5 :  Vergleich der Umsetzung der i n  § 1 5  GuKG ausdrücklich genannten 
Tätigkeiten i n  den überprüften Krankenanstalten 

AKH Wien 
KIM I 
KIM I I  

KIM III 
lKH Innsbruck 
IM I. II .  III, VI 
IM IV, V 

lK St, PÖlten/ 
lilienfeld 
lK G/W/Z 
Gmünd 
W_idhofen 
Zwettl 

Legende 

1. Verabreichung von Arzneimitteln 

diplomierte, Pflege­
personal 

2. 
2c 
2c 

3 

2b 
3 
3 

4_ 

2c 
4a 
5 

3 
3 

5 

sowohl Ärzte als auch 
diplomiertes Pfiegepersonal 

3 

5 
5 

1 

I 

4. 1 

ausschließlich Ärzte 

201. Vorbereitung und Verabreichung von subkutanten Injektionen 
2b. Vorbereitung und Verabreichung von intramuskulären Injektionen 
2c. Vorbereitung und Ve�abr'eichung von intravenösen Injektionen 

3, Vorbereitung und Anschluss von Infusionen 
401. 8lutentnahme aus der Vene 
4b.  Blutentnahme aus den Kapillaren 
5. Setzen von transureU"'alen 8lasenkathelern 

6. Durchführung von Darmeinläufen 

7. Legen von Magensonden 

QueUen: AKH Wien; lKH Innsbruck; NÖ landeskliniken-Holding; lK St. Pölten/lHienfeld; lK Gmünd(Waidhofen/Zwettl 

140 

Wie die GrafIk zeigt, erfolgte die Aufteilung der Täligkeiten gemäß 
§ 1 5  Abs. 5 GuKG sowohl zwischen den übeJ1lrüften Krankenanstalten 
als auch innerhalb von Krankenanstalten zwischen den Universitäts­
klin iken flir Innere Medizin (AKH Wien und LKH Innsbruck) bzw. den 
Standorten (GmÜnd. Waidhofen. Zwetll) unterschiedlich. Die Unter­
schiede waren auf spezirlsche Voraussetzungen in den jeweiligen Kr.n­
kenansta.lten bzw. an den jeweiligen Abteilungen/Kl iniken zuruckzu­
fUhren. 

I nsgesamt gesehen erwies sich eine bedarfsgerechte pnegerische 
Personalausstattung mit angemessenem Skill-Mix zwi ehen diplo­
mierten pnegekräften, pnegehilfskräften und Abteilungsgehilfen als 
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ein Erfolgsfaktor; deren Fehlen stellte hingegen ein Hindernis bei der 
Umsetzung des § 1 5  Abs. 5 GuKG dar. Gleiches galt rur die Unterstüt­
zung der Organisationseinheiten in organisatorischen Belangen durch 
neue Berufsgruppen wie medizinische Organisationsassistenten oder 
Stations ekretäre. 

Die im ÄrzteG 1 998 rur eine Neuanerkennung als Ausbildungsställe 
nunmehr gefordene Durchflihrung der in § 1 5  Abs. 5 GuKG ausdrück­
lich genannten Tätigkeiten (zumindest auch) durch diplomienes POe­
gepersonal war an der K1M I des AKJ-I Wien und an den Standonen 
Gmünd und Zwelll gewährleistet. An der KIM 1 1  des AKH Wien wur­
den eine, an der KIM 1 1 1  drei, am LKH Innsbruck je nach Klinik ein 
bzw. zwei, am LK St. Pölten/ Lilienfeld zwei sowie am Standon Waid­
hofen eine der in § 1 5  Ab . 5 GuKG ausdrücklich genannten Tätig­
keiten hingegen nach wie vor ausschließlich von Ärzten durchgeflihn. 

37.2 Der RH anerkannte, dass der Vergleich der Umsetzung des § 1 5  GuKG 
in allen überprüften Krankenanstalten das Bemühen erkennen ließ, die 
Möglichkeiten des mitverantwonlichen Tätigwerdens zu nutzen und 
die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen zu stärken. 

Der RH beuneilte dies im Hinblick auf die Ausbildungspraxis po i­
liv, weil dadurch wichtige Schrille zur Entlastung der Turnusärzle 
von Routinetäligkeilen gesetz I wurden. Unter Hinweis auf die in der 
ÄrzteG-Novelle vorge ehene Bedingung fur eine Neuanerkennung als 
Ausbildungsstätte empfahl er jedoch insbesondere der KIM 1 1  und der 
KIM 111 des AKH Wien, dem LKH Innsbruck, dem LK St. Pölten/Lilien­
feld und dem Standon Waidhofen, die milverantwonlichc Durchruh­
rung aller ausdrücklich in § 1 5  Abs. 5 GuKG genannten Tätigkeiten 
sicherzustellen. 

31.3 ( I)  Laut Srcllungnahmc der radr Wien sei die Umscrzung der Emp­
fehlungen des RH bereirs im Gange. 

Die MedUni Wicn reilre mir, sie ulllcrsrüru die Bemül,ungcn um einc 
ejJekrivere Umserzung des mi",eralllworr/icl,cn Tärigkeirsbereicl,s auf 
Basis der Rahmc,wereinbarung. 

(2) Die TIUlK und die MedUni Inll bruck sagren die Um etzung der 
Empfel,lung bis Ellde 201 5 zu. 

(3) Laur Mitteilung des Landes Niederösrerreich gcbe es eine mir allen 
Landeskliniken akkordierte Rahmenleir/inie zur Umselzung des § 1 5  
GuKG. Im Zuge der Bealllragung der A usbildungssrellen fiir die Ärz­
reausbildung NEU werde diese Rahmenleitlinie mir Unrerscl,rifl aller 
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Pjlegedirektionen und ärztlichen Direktionen als A usdruck der Ver­
bindlicllkeit an die Ausbildungskommission sowie Oll das BMG über­
millelt und die Umsetzullg sticl,probellanig durch die illleme Revi­
sion überprüft werden. 

38.1 Über den Erfolg der Ausbildung war ein Rasterzeugnis vorzulegen 
(§ 26 ÄrzteG 1 998). Gemäß MO hatte der Ausbildungsverantwon­
liche nach Zurücldegung der jeweiligen Mindestausbildungszeiten und 
Durchmhrung eines Evaluierungsgesprächs rrz 40) unverzüglich ein 
Rasterzeugnis auszustellen. Betrug die Dauer eines Ausbildungsfachs 

jedoch mehr al ein Jahr. war auch am Ende jede Ausbildungsjahrs 
unverzügl ich ein Rasterzeugnis auszustellen. 

Das Rasterzeugnis bestand aus einem Deckblatt 16'. einem Bereich mit 
der Beschreibung der zu erreichenden Kenntnisse. Erfahrungen und 
Fenigkeiten 166 und einem Teil mit  Freitextfeldern 167. Das Datum des 
Evaluierungsgesprächs war einzutragen '68 

Zur Beuneilung der Einhaltung der Vorgaben bezüglich der Raster­
zeugni e an den überprüften Krankenanstalten wählte der RH bei­
spielhaft m indestens 30 % der TÄ/A und TÄ/F für Innere Medizin aus. 
die ihre Ausbildung in den Jahren 201 1 bis 201 3 abge chlossen hatten. 

AKH Wien 

(I) Das AKH Wien verfügte über eine Leitlinie zur Ausstellung von 
Rasterzeugnis en. Die Leitlinie fühne allerdings aus, dass Ausbildungs­
verantwonliche über Verlangen des TA/F ein Ra terzeugni auszu­
stellen hatten. Dies entsprach nicht den aktuellen Bestimmungen der 
MO. Geregelt war weiters, da s Rasterzeugnisse nicht handschriftlich 
ausgefüllt werden durften und nicht relevante Punkte bzw. Felder zu 
streichen waren. 

16� Auf dlöC:m wart" Nam� und G�burtsdatum d� Tumusarzl�. Dauer der Ausbildung 

SOWIe' Abteilung anlugdx'n. 

166 Dicse' wart" vom Ausbildungsverantwonlichen mh Datum und Unterschrift zu brstä­

ligtn. Nicht poSitiv �unC'llt(' Inhalte' Wartn zu \)(-grunden. 

167 FfTiltxtf('ldt'r gab f'S bspw. zu absolviC'rtC'n. thC'Orttlschcn Unterweisungen. allDll igC'n 

fachslXzlflSChen Proj ... lttC'n und allP.i1ligen Anmerkungen dn Ausbildungs-vcrClnlwort­

lichen. 

168 vrrglt'iche § 23 MO 
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(2) Die vom RH bei�pielhaft ausgewählten TÄfF rur Innere Medizin 
erhielten am AKH Wien Rasterzeugnis e, die weitaus überwiegend 
unverzüglich nach Au bildungsende ausgestellt wurden. Entgegen 
den Vorgaben der ÄAO tellte das AKH Wien jedoch keine jährlichen 
Rasterzeugnisse aus.1 69 

(3) Evaluierungsgespräche waren nur in einem Vienel der Fälle mit 
Datum am Rasterzeugnis vermerkt. 

(4) Bezogen auf alle Klin iken fUhne die Abteilung Medizinischer Betrieb 
vor der Unterzeichnung der Rasterzeugnisse durch den Ärztlichen 
Direktor eine Kontrolle der Formalkriterien 170 owie eine inhaltliche 
Plausibilitätskontrolle hinsichllich frei gestalteter Texte der Rasterzeug­
nisse durch. Eine Überprüfung z.B. der Schlüssigkeit der in den RaSler­
zeugnissen besläligten OP-Zahlen im Hinblick auf das Leistungsspek­
trum der Abteilungen bzw. Kliniken war nichl vorge ehen (TZ 39). Der 
vorgelegle Entwurf (TZ 20) sah jedoch eine Verpflichtung zur Doku­
mentation der von den T ÄfF durchgeruhnen Eingriffe sowie ihre Über­
mittlung an bzw. Archivierung durch die Ärztliche Direklion vor. 

LKIJ  Innsbruck 

(I) Im Gegensatz zum AKH Wien verfUgte das LKH Innsbruck über 
keine Vorgaben zur Ausstellung von Rasterzeugnissen. 

(2) Erst ab Mitte 201 4, im Zusammenhang mit der Gebarungsüberprü­
fung durch den RH, archiviene das LKH Innsbruck Kopien der Raster­
zeugnisse in  der Ärzllichen Direktion. Nur an den einzelnen Universi­
tätskliniken waren die Rasterzeugni e zum Teil vorhanden. 

In den vom RH ausgewählten Fällen wurden die Rasterzeugnisse der 
TÄfA in mehr als zwei Drittel der Fälle unverzüglich, bi zu einem 
Monat nach Beendigung des Ausbildungsfaches, ausgestellt. Entge­
gen den Vorgaben der ÄAO stellte das LKH Innsbruck rur TÄfF keine 
jährlichen Rasterzeugnisse aus. 

16'1 Von dcn einzc:lntn Kliniken. zu denen die TA/F im Laufe der Ausbildung laul Rota­

lIonskonzc:pl rolicnl'n crhlt'lu:n si<" cin Bestäligungsschrribcn. Dlrse ß('Slällgungs­
Khrt'ibtn wurdC'n In den ubcrwlC"gcndC'n Fällen zeitnah ausgt'StC'llt. 

11'0 Stammdaten. Ausblldungsbnrchtlgung. Unteß('hrift d('5 Kllnlkvoßtands: Arbf'lIsan­
weisung zur AlßSltllung von AusbildungszttJgn�n. ADR ·AMB AA 
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(3 )  Für die Evaluierungsgespräche der ausgewählten TÄ/A war mehr­
heitlich ein Datum spätestens bei Beendigung des Au bildungsab­
sehn ins angegeben. In rd. 20 '1b war aber kein Datum auf dem Raster­
zeugnis vermerkt. 

Die Evaluierungsgespräche der T Ä/F waren auf allen Zeugnisformu­
laren angegeben 1 71 ; in drei Fällen wiesen die Evaluierungsgespräche 
ein Darum auf. das nach Beendigung der Ausbildung lag. 

(4) Bezogen auf alle Kliniken nahm der Stellvenreter der Ärztlichen 
Direktorin vor deren Unterschriftsleistung eine formale Überprüfung 
der Rasterzeugnisse hinsichtlich An- und Abwesenheiten. Datum sowie 
Unterschriften vor. Eine Überprüfung der Plausibilitäl der in manchen 
Rasterzeugnissen bestätigten OP-Zahlen im Hinbl ick auf das Leistungs­
spektrum der Abteilungen bzw. Kliniken war nicht vorgesehen. 

LK St. Pölten/Lilienfeld 

( I )  In der Anslaltsordnung des LK St. Pölten/Lilienfeld war explizit 
vorgegeben. dass Rasterzeugnisse gemäß der ÄAo au zu teilen waren. 

Nur flir den Slandon St. Pölten galt seit Juni 201 3 die Richtlinie 
_Dokumentation Ärzteausbildung". Diese stellte eine AusflilIhilfe flir 
die Rasterzeugniserstellung dar und legte fest. dass Zeugnisse zeitnah 
bzw. im Bereich der Facharztausbildung jährlich auszustellen waren. 
Auch die elektronische Ablage aller Zeugnisse war vorgesehen. Nicht 
geregelt war dagegen. dass Zeugnisse nur elektronisch oder maschin­
schriftlich au zuflillen und nichl relevante Punkte bzw. freibleibende 
Abschnine zu streichen waren. 

(2) Am Standort St. Pölten wurden rund zwei Drinel bzw. rund die 
Häl fte der Rasterzeugnisse flir TÄ/A bzw. TÄ/F flir Innere Medizin 
unverzüglich ausgeslellt .  Am Slandon Lilienfeld war dies hingegen 
mehrheitlich nicht der Fall. 

(J) Am LK St. Pölten/Lilienfeld lag das Datum der Evaluierungsge­
spräche mehrheitlich vor oder am Tag der Ausstellung des Rasterzeug­
nisses. In einigen Fällen war kein Datum eingetragen. Am Standon 
Lilienfeld lag das Datum der Evaluierung gespräche in etlichen Fäl­
len aber nach dem Ausstellungsdatum der Rasterzeugnisse. An beiden 
Slandonen wurden die Dalen überwiegend handschriftlich vermerkt. 

111 In drei Fällen wurde die Ausbildung vor Februar 2f.X11 �gonncn und ein altes Raster­
zcugnisronnular - aur dem Evaluicrungsgesprächc noch nicht zu vermerken waren -
verwendet. 
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(4) Die Anzahl der Ausbildungstage durch den Konsiliararzt lag zwi­
schen mindestens fünf bis höchstens 1 4  Tage. Im Durchschnitt waren 
die TÄ/A 9,5 Tage in Konsiliarausbildung17l. Die Konsiliarausbildung 
fand überwiegend nicht geblockt, sondern über einen längeren Zeit­
raum hinweg statt (oftmals sogar über ein Jahr hinausgehend). 

LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl 

( 1 )  Am LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl gab es keine Richtlinie zur Aus­
stellung der Rasterzeugnisse. 

(2) Auch die Anstaltsordnung des LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl sah 
explizit vor, die Rasterzeugnisse gemäß ÄAo auszustellen. 

(3 )  Am Standort Gmünd wurden keine Kopien der Rasterzeugnisse 
archivien. 1 7J Der RH erhielt daher die Rasterzeugnisse im Wege der 
Niederösterreichischen Ärztekammer. Demnach wurden die Zeugnisse 
am Standort Gmünd für TÄ/A unverzüglich, für TÄ/F jedoch - entge­
gen den rechtlichen Vorgaben - nicht jährlich ausgestellt. 

An den Standorten Waidhofen und Zwettl wurde die Mehrheit der 
Rasterzeugnisse der TÄ/A und TÄ/F nicht unverzüglich ausgestellt, 
manche sogar erst nach über einem Jahr. 

(3 )  Das Darum de Evaluierungsgesprächs war auf allen Zeugnissen 
vermerkt, in rund der Hälfte der Fälle aber ident mit dem letzten Tag 
der Ausbildung oder lag sogar nach ihrer Beendigung, 

(4) An den Standorten de LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl lagen die Kon­
siliarlisten nicht für alle vOn Konsiliarärzten abgedeckten Ausbildungs­
facher den Rasterzeugnissen bei. Daher war eine gesamthafte Aussage 
über die Anzahl der Ausbildungstage nicht möglich, Die vorliegenden 
Konsiliarlisten entsprachen hinsichtlich der Mindestanzahl an Konsi­
lianerminen 114 den Vorgaben der Niederösterreichischen Ärztekam­
mer. Insbesondere an den Standorten Waidhafen und Zwettl fand die 
Konsiliarausbildung überwiegend nicht geblockt, sondern über einen 
längeren Zeitraum hinweg stall (oftmals sogar im Zeilraum eines hal­
ben Jahres). 

171 Die NiederöSlerreic:hiS<'he Är.l.lekammer emprahl aur ihrer Homepagl" aber zehn Dis 

1 5 Termine mil dem Konsiliarar7.1. 
171  Acht TÄlA haI:H::-n die:- Ausbildung zwi.schr:n 2011 bis 201l abgcschlos�n. 

174 Die Niederöstcm:ichischc: Äntck.ammcr fordcnc lehn bis 1 5  Termine mit dem Konsi­
liararzl. 
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Auch in allen überprüften niederösterreichischen Krankenanstalten 
- mit Ausnahme des Standortes St. Pölten - erfolgte grundsätzlich 
eine Überprüfung der Rasterzeugnisse vor Unterzeichnung durch den 
Standortleiter nur hinsichtlich formaler Kriterien, so auch grundsätzlich 
keine Überprüfung z.B. der Plausibilität von OP-Zahlen im Hinblick auf 
das Leistungsspektrum der Abteilungen. Am Standort St. Pölten war 
die Beilage eines OP-Kataloges nicht ausreichend; die Operationsarten 
waren im Einzelnen unter Angabe der jeweiligen Anzahl zu bestätigen. 

Ärzreausbildung NEU 

Das novellierte ÄrzteG ah umfassendere Regelungen ftir die Konsili­
arausbildung vor (§ 9 Abs. 1 1 ). Der Bericht des Gesundheitsausschus­
ses führte dazu Folgendes aus: 

,Da in einem solchen Fall keine entsprechende Abteilung oder son­
stige Organisationseinheit besteht, ist von der ÖÄK die Krankenan-
talt als Ausbildungsstätle ftir dieses Fachgebiet 175 anzuerkennen und 

eine Ausbildungsstelle festzusetzen. Dabei muss gewährleistet sein, 
dass die Ausbildung eines Turnusarzres im Ausmaß von zumindest 
30 Wochenstunden unter Anleitung und Aufsicht des Konsiliararztes 
erfolgt. Sofern der Konsiliararzr neben der Tätigkeit in der Kranken­
an talt Lehrpraxisinhaber oder Ge ellschafter einer Lehrgruppenpraxis 
ist, darf der Turnusarzt auch dort tätig werden, sofern die Anleitung 
und Aufsicht durch den Konsiliararzt als Ausbildungsverantwortlichen 
gegeben ist. Die Bestimmungen hinsichtlich Ausbildungsstätten sowie 
die Wahrung der Ausbildungsqualität sind inngemäß anzuwenden.' 

38.2 Der RH stellte kritisch fest, dass die Vorgangsweisen im Zusammen­
hang mit der Ausstellung der Rasterzeugnisse. dem wesentlichsten 
Ausbildungs-Erfolgsnachweis, häufig nicht den Vorgaben der ÄAo 
ent prachen und die Kontrollen unzureichend waren: 

- So wurden etwa die Rasterzeugnisse ftir T ÄfF am AKH Wien, am 
LKH Innsbruck und am Standort Gmünd entgegen den Vorgaben 
der ÄAo nicht jährlich ausgestellt. 

- Teilweise (insbesondere an den Standorten Lilienfeld, Waidhofen 
und Zwettl) erfolgte die Ausstellung der RasterLeugnisse - entge­
gen den Bestimmungen der ÄAo - nicht unverzüglich nach Aus­
bildungsende, manche wurden sogar erst nach über einem Jahr aus­
gestellt. 

I n Die Fachgcbi�t(' wa�n in der AAO rrsl1.ulc-grn (z.B. lIaul- und Gcsc:hl«htskrankhei­
len. Kindcr- und Jugendheilkunde ('tc.). 
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- Die Evaluierungsgespräche. die ein zentrales Instrument der Lern­
fonschrittskontrolle darstellen (TZ 40). waren oftmals gar nicht ver­
merkt oder - entgegen den Vorgaben der ÄAo - nach dem Aus­
bildungsende datien. 

- Eine Richtlinie flir die Administration von Rasterzeugnissen lag 
neben dem AKH Wien nur am LK SI. Pölten/Lilienfeld 116 flir den 
Slandon SI. Pölten vor; die Richtlinie des AKH Wien entsprach teil­
weise nichl den Bestimmungen der ÄAO. 

- I n  der Ärztlichen Direklion erfolgle zumeisl nur eine formale Über­
prüFung der Raslerzeugnisse. Eine Prüfung z.B. der Plausibililäl 
von OP-Zahlen im Hinblick auf das Leistungsspektrum der Abtei­
lungen war - mil Ausnahme des Slandones SI. Pölten. wo zumin­
desl detailliene Angaben geforden wurden - bis zur Gebarungs­
überprüfung nicht vorgesehen. 

- Am LKH I nnsbruck erfolgle eine Archivierung der Rasterzeugnisko­
pien in der ÄrLtlichen Direktion ersl ab Mine 201 4 ;  am Slandon 
Gmünd wurden keine Kopien der Rasterzeugnisse aufbewahn. 

Im Hinblick auf die festgestellte - wenig zufriedenstellende - Praxis 
belreffend die Konsiliarausbildung (z.B. mangelhafte Dokumentation. 
zu wenige AusbildungsIermine. siehe auch TZ 28) bewenele der RH 
die umfassendere Regelung sowie die Bindung an Qualitätsvorgaben 
in der ÄrLteausbildung NEU pOSitiv. 

Im Zusammenhang mit den Rasterzeugnissen sprach der RH folgende 
Empfehlungen aus: 

AKH Wien und LKH Innsbruck 

Im Hinblick auf die in der ÄAo vorgesehenejährliche Zeugnisausslel­
lung empfahl der RH dem AKH Wien und dem LKH Innsbruck - auch 
unter Berücksichtigung elwaiger Änderungen im Zusammenhang mit 
der Ärzleausbildung NEU - eine rechtskonforme Vorgehensweise. 
Überdies empfahl der RH dem AKH Wien. die Richtlinie zur Admini­
stration der Rasterzeugnisse entsprechend anzupassen. Weilers wäre 
da Dalum des - mil TÄ/F jährlich zu flihrenden - Evaluierungsge­
sprächs in den Raslerzeugnissen zu vermerken. 

116 Am tandon UI!t'nft'ld war (,!nt' Einruhrung gt'planl. 
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Dem LKH Innsbruck empfahl der RH, in Übereinstimmung mit der 
Ärzteausbildung NEU eine Richtlinie zur Administration der Raster­
zeugnisse zu erlassen ; diese sollte u.a. regeln, dass die Rasterzeugnisse 
regelmäßig auszustellen und die Evaluierungsgespräche zu vermerken 
sowie die Rasterzeugnis e zu archivieren waren (einschließlich Auf­
bewahrungsdauer). 

LK St Pölten/Lilienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/Zwelll 

Dem Land Niederösterreich bzw. der NÖ Landeskliniken-Holding 
empfahl der RH - etwa unter Heranziehung der bereits vorliegenden 
Richtlinie des LK SI. Pölten/Lilienfeld in Übereinstimmung mit der 
Ärzteausbildung NEU - Vorgaben für alle niederösterreichi ehen Kran­
kenanstalten zu erlassen. Auch darin sollte u.a. geregeh sein, dass 
Rasterzeugnisse zu archivieren und unverzüglich nach Beendigung des 
Ausbildungsabschnills (TÄ/A) bzw. nach Ablauf eines Ausbildungs­
jahrs (TÄ/F) auszustellen owie die Evaluierungsgespräche zu vermer­
ken waren. 

Vor dem Hintergrund der Ausbildungsveranrwonung des Trägers bzw. 
des Ärztlichen Direktors empfahl der RH allen überprüften Kranken­
anstalten eine veniefte - zumindest stichprobenanige - Kontrolle der 
Rasterzeugnisse, bspw. im Hinblick auf die tatsächliche Erflillbarkeit 
der Vorgaben in den Rasterzeugnissen oder die rechtl ich vorgegebene 
Dokumentation der Evaluierungsgespräche. (TZ 40) 

H insichtlich der Konsiliarausbildung empfahl der RH dem Land 
Niederö terreich, der NÖ Landeskliniken-Holding, dem LK SI. Pölten/ 
Lilienfeld sowie dem LK Gmünd/Waidhofen/ Zwelll, die rechtlichen 
Vorgaben entsprechend umzusetzen. Im Interesse einer durchgängig 
qualitätsgcsichenen Ausbildung empfahl der RH dem Land Niederö­
sterreich bzw. der NÖ Landeskliniken-Holding, in diesem Zusammen­
hang auch für die Konsiliarausbildung einheitliche Vorgaben (Tätig­
keits- und AufgabenprofIl, Administration der Ra terzeugnisse etc.) 
zu schaffen. 

38.3 (I) Laut Mitteilung der Stadt Wien habe das AKH Wien von der Ärzte­
kammer Wien bisher die Infonnation erhalten, dass die A usstellung 
von Rasterzeugnissen nicht jährlich erfolgen müsse. Die Empfehlung 
de RH werde mit der Ä rztekammer Wien nochmals behandelt, sodass 
eine akkordierte Vorgangsweise in Bezug auf den Zyklus der A usstel­
lung der Rasterzeugnisse vorliege. 
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Weilers sei der ht/wll der Riell//iniefür die Administration von Rasler­
zeugnissell ill Abslimmung mil der Änlekammer Wien erfolgt. A uf­
grund der deneiligen neueIl Dejillilioll der Vorgehe'lSIveise und Eill­
arbeilung der Änleausbildung NEU werde die Richllillie überarbeilet. 
Eine vertiefte inhaillielre Konlrolle der RasIerzeugIli se werde im Rah­
mell der geplanlell Audils Slalljilldell. Fenrer sei die Überprüfung des 
daliertell Evaluierullgsgespräelr der Checklisle zur Überprüfung der 
Rasleneugnisse hinzugefügl worden. 

{2} Laul StellulIgllahme der TILAK erfolge die empfo/r/elle Kontrolle, 
dass die Evaluierungsgespräelre durchgeführt wurdell, über das dafür 
implementierte fr-Tool. Eine illhailliche Kali/rolle. ob die vorgegebenen 
Tlremenbereiche allch talsächliell behandell wurden, könne nur slich­
probellartig erfolgen. Die Raslerzeugllisse würden von der Ä rztlicheIl 
Direklion elektronisch gespeichert. Ziel sei es, die Rasterzeugnisse im 
A usbildungs-IT-Tool zu speichenr; die leelr lliselre Umselzullg müsse 
1I0ch abgeklärt werden. 

{3} Das Land Niederöslerreiell führte aus, das eine Kali/rolle der 
Rasleneugnisvorgaben und Fallzahlen durch das BMG auf Grundlage 
der geme/delen LKF-Leistungszahlen vorgesehen sei. Die Umselzung 
der Empfehlung des RH betreffend Vorgaben für die Admillistralion 
der Raslerzeugllisse werde analog der Vorgehenswei e am LK St. Pöl­
lell/Lilienfeld Oll die Klillik- ulld Ableilungsieilullgell kommuniziert 
ulld durch die inlerne Revision der NÖ Landeskliniken-Holding über­
prüft werden. 

Weiters agle das Lalld Niederöslerreich die Umselzung der reell/li­
chen Vorgaben für die Konsiliarausbildung mil lnkrajllrelen der ÄAo­
Novelle zu. Wo die zeilliche Verjügbarkeil der Konsiliaränte nicht in 
ausreichendem Maß gewährleistet sei, um die JUlIgänte vorgabellkon­
fonn anleitell und ausbilden zu könllen, würdell Rotaliollell zu ell/­
sprechendell Fachableilungell allderer Klillikstalldorte eingerichtet. Die 
KOllsiliaränte würdell ill AbSlimmulIg mil dem ärztlicheIl Direklor ein 
Ausbildullgskonzepl für die KOllsiliarausbildung erslellell. Sofern die­
ses von der Ä rztekammer als unzureielrelld abgelehlll würde, sei eine 
ROlalion an die Fachableilung eines anderen Standorts zu koordinie­
ren. BereilsjelZl sei in den A usselrreibungenflir die Neubeselzung von 
Konsiliaränlen die Ausbildullg von Jungmedizinem Teil des Aufga­
benprojils und werde bei der Au wahl der Bewerber slark gewichlet. 

38.4 Der RH wies die überprüften Krankenanstaltenträger und die Med­
Uni I nnsbruck darauf hin, dass er in seiner Stellungnahme zum Ent­
wurf der KEF und RZ VO 201 5  angemerkt hatte, dass die ÄAO 201 5  
eine Neuregelung betreffend die Häufrgkeit bzw. die Zeitpunkte der 

149 

III-185 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 53 von 100

www.parlament.gv.at



Rasterzeu9msse 

150 

R 
-

H 

Ausstellung der Rasterzeugnisse und - damit im Zusammenhang -
die Führung von Evaluierungsgesprächen (§ 22 ÄAO 201 5) vorsah; 
Häur,gkeit bzw. Zeitpunkte variieren je nach Ausgestaltung der jewei­
ligen Ausbildungsabschnitte bzw. der Sonderfach Grundausbildung 
und Sonderrach Schwerpunktausbildung. 

Um sicherzustellen, dass die Rasterzeugnisse verordnungsgemäß aus­
gestellt und die Evaluierungsgespräche - als zentrale Instrumente der 
Lernrortschrittskontrolle - zeitnah vor Aus teilung der Rasterzeug­
nisse gefLihrt werden, hatte der RH in dieser Stellungnahme zur KEF 
und RZ VO 201 5  angeregt. die entsprechenden Zeitpunkte im Sinne 
des § 23 ÄAO 201 5  aur den jeweiligen Rasterzeugnisrormularen aus­
drücklich anzufLihren. 

Weiters hatte der RH in dieser Stellungnahme angeregt. zur Sicherstei­
lung der Einhaltung der OokumentationspOicht von Evaluierungsge­
sprächen (§ 22 ÄAO) durch den Ausbildungsverantwortlichen, in den 
(Muster)Rasterzeugnissen bzw. in den Rasterzeugnisrormularen die Bei­
lage eines entsprechenden Nachweises vorzusehen. 

Der Stadt Wien gegenüber hielt der RH weiters rest, dass die Zeitpunkte 
fLir die verpOichtende Ausstellung der Rasterzeugnisse und die ebenso 
verpOichtende Abhaltung der Evaluierungsgespräche in der ÄAo 201 5 
(§ 23) klar und eindeutig geregelt waren. Vor dem Hintergrund der 
Ausbildungsverantwortung des Ärztlichen Leiters hielt der RH eine 
vertiefte Prürung der Rasterzeugnisse nur dann fLir wirkungsvoll und 
qualitätssichernd, wenn sie regelmäßig und standardisiert errolgt. 

Gegenüber derTILAK wiederholte der RH im Sinne der Qualitätssiche­
rung seine Emprehlungen nach Erla sung einer Richtlinie betrerrend 
die Administration der Rasterzeugnisse und deren vertierte Kontrolle 
auch im Hinblick aur die ErfLilibarkeit der darin normierten Vorgaben 
(z.B. Richtzahlen). 

Gegenüber dem Land Niederösterreich stellte der RH k.lar, dass die 
Verantwortung fLir die Vermittlung der erforderlichen Errahrungen, 
Kenntnisse und Fertigkeiten vor allem beim Ausbildungsverantwort­
lichen lag; den Ausbildungserrolg hat in der Regel dieser durch seine 
Unterschrift zu bestätigen. Die Ausbildungsverantwortung der Kran­
kenanstalt umrasste aus Sicht des RH jedochjedenralis auch eine Über­
prüfung der tatsächlichen ErfLilibarkeit der gerorderten bzw. bestä­
tigten Richt- bzw. Fallzahlen durch diese selbst. Betrerrend Vorgaben 
fLir die Administration der Rasterzeugnisse waren zur Gewährleistung 
der Umsetzung sowie im Sinne der Nachvollziehbarkeit und Trans-
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parenz jedenfalls schriftliche Festlegungen (auch für Konsiliarärzte) 
erforderl ich. 

39.1 ( I )  Für die Erstellung der Rasterzeugnisse griff die ÖÄK über ihre 
Fachgruppen auf die von ihr akkreditierten wissenschaftlichen Fach­
gesellschaften zurück. Diese entwickelten U.a. die in den Rasterzeug­
nissen für sogenannte .schneidende Fächer" enthaltenen Operations­
kataloge. Darin waren für bestimmte Eingriffe Fallzahlen vorgesehen, 
die der Turnusarzt zu erbringen hatte. um seine Ausbildung erfolg­
reich abschließen zu können. 

Da die Rasterzeugnisse für den schwerpunktmäßig überprüften Fachbe­
reich Innere Medizin keine quantitativen Vorgaben enthielten, analy­
siene der RH die Erfül lbarkeit der Rasterleugnisvorgaben in den Son­
derFachem Chirurgie owie Frauenheilkunde und Geburtshilfe: 

Sonderfach Chirurgie 

Das Rasterzeugnis für das Sonderfach Chirurgie enthielt einen OP­
Katalog, der für die vieljährige Ausbildung im Hauptfach die Durch­
führung von insgesamt 420 Operationen und/oder diagnosti ehen/the­
rapeutischen Eingriffen vorsah. Der Katalog war nach Körperregionen 
(Kopf/Hals, Brustwand/Brusthöhle. Bauchwand/Bauchhöhle, Weich­
teile/ Stütz- und Bewegungsapparat, Gefaße/Nervensystem) aufgetei lt 
und enthielt Richtzahlen für einzelne Eingriffsarten. 

Tabelle 12:  Ausgewählte Richtzahlen im Rasterzeugnis für Chirurgie 

Appendektomien Hernien-OP Cholezystektomien Schilddrüsen­
resektionen 

Richtzahl 

Quellen: Rasterzeugnisse der ÖÄK 

Bund 2 0 1 5/9 

35 35 30 10 

Diese Richtzahlen konnten um maximal 20 'lb unterschritten werden, 
wenn die durch zusätzliche Eingriffe in einer oder mehreren anderen 
Regionen ausgeglichen wurde. Die Gesamtzahl von 420 Operationen 
war jedenfalls zu erreichen. Die Grundlagen für die konkreten Zahlen 
waren nicht transparent dargelegt. 
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Ebenso wenig wurde die Anpassung des OP-Katalog im Rahmen der 
- 2008 erfolgten - zweiten Novelle der KEF-V0171, in der die Gesam­
trichtzahl von 400 auf 420 und bspw. die Richtzahl flir Appendekto­
mien (Blinddarmoperation) von 30 auf 35 und für Schilddrü enresek­
tionen von flinf auf zehn erhöht wurde, begründe\. 

(2) Der RH überprüfte - anhand einer Gegenüberstellung der Anzahl 
der an der/den jeweiligen Abteilung/-en bzw. Klinik/-en für Chirur­
gie tätigen Ärzte einschließlich der TÄ/F mit der Anzahl der über vier 
Jahre hinweg erbrachten EingrifTe -, wie real istisch eine Erreichung 
dieser Richtzahlen war. 

Unter der theoretischen Annahme einer gleichmäßigen Veneilung der 
über vier Jahre hinweg erbrachten EingrifTe auf alle Ärzte der Abtei­
lung/-en bzw. Klinik/-en lag etwa die Anzahl der auf jeden einzel­
nen Arzt entfallenden Appendektomien in fünf von sieben Kranken­
anstalten unterhalb der Schwelle von BO % (2B) der Richtfallzahl (35), 
wie die folgenden Tabelle zeigt: 

Tabelle 13: Appendektomien an den Abteilungen bzw. Kliniken für Chirurgie 2010 bis 2013 

Ärzte TÄ/f/ 
Appendektomien 

fallzahll 
gesamt Stellen' 2010 2011 2012 2013 2010 bis Arzt 

2013 

Anzahl 
AKH Wien 145 53 / - 373 400 376 372 1.521 10,5 

LKH lnnsbruck 93 41 / - 450 414 396 429 1.689 18,2 

Standort St. Pölten 27 7 / 9  262 189 184 207 842 31.2 

Standort Lilienfeld 7 2 / 2  69 81 69 53 272 38,9 

Standort Gmünd 7 2 / 2  18 28 35 29 110 15,7 

Standort Waidhofen 9 2 / 3  67 45 51 55 218 24,2 

Standort Zwettl 10 3 / 3  56 71 58 67 252 25,2 

Stand zum 31. Dezember 20]) 
QueUen: AICH Wien: lKH Innsbruclc; LI( St. Polten/lilienfeld; LK GmundjWaidhofen/ZwettL; OIAG; Rasterzeugnisse der ÖAK 
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177 V�rordnung d�r ÖAK Obc'r Ktnntnis�. Erfahrungtn und Fertigkeiten I n  der Ausbildung 
zum An.t rur A1lgemeanmroizln und zum Facharzt sowie ubf-r die Ausgt'Stallung und 
Form der Rasterlt'ugnis.w und Prufungszrniflkatt 
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Einer der Gründe hierrur war, dass die Anzahl der erbrachten Appen­
dektomien seit dem Jahr 2001 österreichweit um rund ein Drittel 
zurückgegangen war. Seit der Erlassung der KEF-VO im Jahr 2007 

betrug der Rückgang rd. 14  'Ib. Dennoch war die Richtzahl im Jahr 2008 

von 30 auf 3 5  erhöht und danach auch nicht mehr reduziert worden. 

Die Abweichung zwischen der ermittelten Anzahl der t heoretisch auf 
jeden einzelnen Arzt entfallenden Eingriffe bei gleichmäßiger Vertei­
lung über vier Jahre hinweg und der Richtzahl bedeutete jedoch nicht, 
dass die Vorgabe au dem Rasterzeugnis keinesfalls zu erreichen war. 
Allerdings war der Ausbildungsa pekt bei der Operationsplanung ent­
sprechend zu berücksichtigen und Fachärzte mussten den TÄ/F wenn 
notwendig den Vortritt lassen, um dies dennoch zu ermöglichen. Insbe­
ondere an den Universitätskliniken war darüber hinaus ein sehr hoher 

Spezialisierungsgrad gegeben, der in der Regel dazu ruhrte, da s nur 
eine bestimmte Teilmenge der chirurgischen Fachärzte überhaupt rur 
die Durchruhrung einer Appendektomie in Frage kam. 

Frauenheilkunde und Gebunshilfe 

Im Rasterzeugnis rur die Ausbildung zum Facharzt im Sonderfach Frau­
enheilkunde und Geburtshilfe war ebenfalls ein OP-Katalog - unter­
gliedert in die KategOrien Geburtshilfe, diagnostische Untersuchungen 
und Gynäkologie - enthalten. Dieser sah zwar auch Richtwerte rur die 
Anzahl der im Rahmen der vierjährigen Au bildung im Hauptfach zu 
erbringenden Operationen, aber keine Gesamtzahl und keine 80 'Ib­

Regelung vor. Ebenso wenig wie rur den Fachbereich Chirurgie fand 
sich in der KEF-VO bzw. im Rasterzeugnis selbst eine Grundlage rur 
die konkreten Zahlen bzw. eine Begründung rur die Anpassung ein­
zelner Richtzahlen des OP-Katalogs im Rahmen der 3.  Novelle der 
KEF-VO (2010). 

Tabelle 14: Ausgewählte Richtzahlen im Rasterzeugnis für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Richtzahl 

Leitung normaler Geburten 
200 

Kaiserschnitte 
40 

Curettagen 
100 

Quellen: Rasterzeugnisse der OAK 

8und 2015/9 

Auch hier überprüfte der RH, inwieweit diese Richtzahlen grundsätz­
lich erreichbar waren, indem er die Anzahl der an der/den jeweiligen 
Abteilung/-en bzw. KJinik/-en rur Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
tätigen Ärzte einschließlich der TÄ/F der Anzahl der über vier Jahre 
hinweg erbrachten Eingriffe gegenüberstellte. 
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Unter der theoretischen Annahme einer gleichmäßigen Verteilung der 
über vier Jahre hinweg durchgeführten Eingriffe auf alle Ärzte der 
Abteilung/-en bzw. Klinik/-en lag etwa die Anzahl der auf jeden ein­
zelnen Arzt entfallenden nonnalen Geburten in allen überprüften Kran­
kenanstalten deutlich unterhalb der Richtfallzahl (200), wie die Fol­
gende Tabelle zeigt : 

Tabelle 15: Normale Geburten an den Abteilungen bzw. Kliniken tür Frauenheilkunde 
2010 bis 2013 

Ärzte TÄ/F/ 
normale Geburten 

Fallzahlf 
ges.mt SteUen' 2010 2011 2012 2013 2010 bis Arzt 

2013 
Anzahl 

AKH Wien 89 22 / - 1.139 855 967 1.332 4.293 48,2 
LKH Innsbruck 47 22 / - 1.057 1.073 1.080 1.125 4.335 92,2 
Standort st. Pölten 15 4 / 4  587 536 513 549 2.185 145,7 
Standort Lilienfeld 8 2 / 2  289 261 306 260 1.116 139,5 
Standort Waidhofen 9 1 / 1  223 227 208 199 857 95,2 
Standort lwettl 9 2 / 2  347 410 364 367 1.488 165,3 

Stand zum 31. Dezember 2013 
Quellen: AKH Wien; LKH Innsbruck; LI( St. Pölten/lilienfeld; LK GmündjWaidhofen/Zwettl; OlAG; Rasterzeugnisse der ÖÄK 

154 

Auch hier galt grundsätzlich, dass die Erreichung der Richtzahl nicht 
auszuschließen war, sofem der Ausbildungsaspekl bei der Operations­
planung entsprechend berücksiChtigt wurde und Fachärzte den TÄIF 
wenn notwendig den Vortritt ließen. 

Für die Eingriffsart Kaiserschnitt fIel das Ergebnis der Gegenüberstel­
lung genau umgekehrt aus. Hier lag die Anzahl der auf jeden einzel­
nen Arzt entfallenden Eingriffe nur bei einer Krankenanstalt deutlich 
unter der Richtfallzahl (40). Eine weitere Krankenan talt unterschritt 
diese nur knapp. Alle anderen erfüllten die Anforderung eindeutig, 
wie die folgende Tabelle zeigt: 
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Tabelle 16: Kaiserschnitte an den Abteilungen bzw. Kliniken für Frauenheilkunde 
2010 bis 2013 

Ärzte TÄftFI 
Kaiserschnitte 

gesamt Ste len! 2010 2011 2012 2013 2010 bis 
2013 

Anzahl 
AkH Wien 89 22 / - 1.177 1 .031 1.151 1.351 4.710 
LkH Innsbruck 47 22 / - 829 753 851 822 3.255 
Standort St. Pölten 15 4 / 4  315 272 277 303 1.167 
Standort Lilienfeld 8 2 / 2  69 56 57 50 232 
Standort Waidhofen 9 1 / 1  68 80 93 85 326 
Standort Zwettl 9 2 / 2  177 221 208 208 814 

Stand zum 31. Dezember 2013 

FaUzahl1 
Arzt 

52,9 
69,3 
77.8 

29 
36,2 
90,4 

QueUen: AKH Wien; lKH Innsbruck; LI( St. Polten/lilienfeld: LK GmundjWaldhofen/ZweUl: OIAG: RasterzeugnIsse der OAK 

Grund hierrur war. dass die Richtzahl von 200 für die Leitung norma­
ler Geburten im Vergleich zu der Richtzahl von 40 für Kaiserschnitte 
- dies entsprach einem Verhältnis von 8 3 :  1 7  - sehr hoch war. In fünr 
von sechs Krankenanstalten spiegelte das tatsächliche Leistungsge­
schehen zwischen 2010 und 201 J d iese Werte nicht wider; das Ver­
hältnis zwischen nonnalen Geburten und Kaiserschnitten lag rur die­
sen Zeitraum zwischen 72:28 und 48:52 und wich damit deutlich von 
dem Verhältnis der Richtzahlen ab. 

39.2 Der RH stellte anhand von Beispielen aus den OP-Katalogen rur Chi­
rurgie (Appendektomien) sowie Frauenheilkunde und Geburtshilre (nor­
male Geburten/Kaiserschnitte) kritisch rest. dass die darin enthaltenen 
Richtzahlen dem tatsächlichen Leistungsgeschehen nicht gerecht wur­
den. 

So wurde die Richtzahl für Appendektomien ein Jahr nach Erlassung 
der KEF-VO angehoben. obwohl bei den Appendektomien öSlerreich­
weit seit längerem ein signirlkanter Rückgang - um rund minus ein 
Drittel seit 2001 - zu beobachten war. Auch die Richtzahl von 200 
rur die Leitung nonnaler Geburten war im Vergleich zu der Richtzahl 
von 40 rur Kaiserschnitte zu hoch. Dem Verhältnis der Richtzahlen 
von 8 3 : 1 7  standen in fünr  von sechs Krankenanstalten tat ächliche 
Verhältnisse zwischen nonnalen Geburten und Kaiserschnitten von 
72 :28 bis 48:52 gegenüber. 
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Aus der Sicht des RH deutete dies auf die Notwendigkeit einer Anpas­
sung der Richtzahlen hin. Unter Verweis auf die Verpflichtung in § 24 

Abs. 2 ÄrzteG 1 998, die KEF-VO unter Beachtung aktueller Entwick­
lungen regelmäßig anzupas en, empfahl er dem BMG, darauf hinzu­
wirken. dass den Emwicklungen bei den Appendektomien und der 
GebUrtShilfe Rechnung getragen wird und die OP-Kataloge entspre­
chend aktualisien werden. Zusätzlich wären auch die Richtzahlen rur 
andere Eingriffe vor dem Hintergrund der medizinischen Entwick.lung 
und dem tatsächlichen Leistungsgeschehen zu evaluieren. 

39.3 Da BMG verwies i" sei"er Stellungnahme aufdie KEF-Va, die gemäß 
ÄrzteG / 998 von der ÖÄK ulller Beachtu"g des aktuellen Stands der 
medizinischen Wissensclrafl und der intemationalen Entwicklung zu 
erla sen sei. Darauf aufbauend seien die entsprechenden Ras/erzeug­
nisse und Logbücher zu ers/ellen. Richtzahlen würden grundsä/zlich 
von den jeweiligen Fachgesellsclraflen erarbeitet. Die Kommissio" fiir 
die ärztliche A usbildung setze sich zusätzlich mit diese" Fragen au -
ei"ander. 

39.4 Gegenüber dem BMG verwie der RH auf eine Stellungnahme zum 
Entwurf der KEF und RZ va 201 5. Darin hatte der RH u.a. angeregt, 
die Grundlagen der in den Anlagen zur KEF und RZ VO 201 5  enthal­
tenen Vorgaben insbesondere betreffend OP-Kataloge bzw. Fenigkeiten 
und Richtzahlen darlulegen, weil nicht beuneilt werden konnte. ob die 
Festlegungen der ÖÄK dem jeweils aktuellen Stand der Wissenschaft 
entsprachen (§ 24 ÄrzteG 1 998). Darüber hinaus hane der RH in sei­
ner Stellungnahme im Begutachtung verfahren u.a. ausgefühn, dass 
die Vorgaben zur Erreichung der Richtzahlen - insbesondere in den 
Operationskatalogen und betreffend die zu erlangenden Fenigkeiten -
in den Anlagen zur KEF und RZ VO 201 5  von Fachbereich zu Fach­
bereich unterschiedlich genau deterrninien bzw. (teilweise) gar keine 
Richtzahlen für Operationen bzw. Fcnigkeiten vorgesehen waren. Der 
RH hatte - vor allem auch vor dem Hintergrund der Sicherstellung 
einer qualitätsgesichenen Ärzteausbildung - daher aussagekräftige 
Erläuterungen bzw. entsprechende Überarbeitungen der Anlagen der 
KEF und RZ VO 201 5 angeregt. 
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lernfortschritts­

kontrollen 

Bund 201 5/9 

40.1 Ein Instrument zur Lernfortschrittskontrolle vOn Turnusärzten waren 
die in der MO vorgeschriebenen sogenannten Evaluierungsge­
spräche 17B. Diese Gespräche waren vor Ausstellung der Rasterzeug­
nis e (siehe TZ 38) vom Ausbildungsveranlwortlichen mit dem Tur­
nusarzt zu führen und zu dokumentieren. 

Nach den Erläuterungen zur MO sollen sie einen Beitrag zur Quali­
tätsoptimierung in der ärztlichen Ausbildung leisten ; in diesem Zusam­
menhang verwiesen die Erläuterungen auf das einmal jährlich ver­
pflichtend zu ftihrende Mitarbeitergespräch '19• ohne da Verhältnis 
die er beiden Instrumente zueinander zu defmieren bzw. diese klar 
voneina nder abzugrenzen. 

In der Praxis bestand Unklarheit; es wurde teilweise davon ausge­
gangen, dass das Mitarbeitergespräch mit dem Evaluierungsgespräch 
gleichzusetzen war bzw. dieses ersetzte. 

AKH Wien und LKH Innsbruck 

( I )  Betreffend die TÄ/A am LKH Innsbruck konnte dem RH keine Doku­
mentation der Evaluierungsgespräche zwi ehen beispielhaft ausge­
wählten TÄ/A und den jeweiligen Ausbildungsverantwortlichen vor­
gelegt werden. 

Allerdings fuhrte das AZW regelmäßig strukturierte Gespräche'BO mit 
den TÄ/A des LKH Innsbruck. Ziele de verpflichtend einmal jährlich 
stattfmdenden Zwischengesprächs waren die Rückmeldung über den 
bisherigen Verlauf sowie die Erarbeilung von Verbesserungsvorschlä­
gen und Plänen ftir da folgende Jahr. Die Themen umfas ten u.a. die 
Ausbildungsinhalte der Rasterzeugnisse. die Verwendung des Logbuchs. 
Fortbildungen und die Frage nach dem Tätigwerden der Mentoren. Im 
Abschlussgespräch erfolgte eine Gesamtevaluierung über die Ausbil-

1 18 Gemäß § 23  MO h(l1 der AusslI'::llung der Ra.stcruugnissc cin Evaluierungsgcspräch 
uber den jeweiligen Ausbildungsabschnitf zwischen dem Ausbildungsverantwortlichen 
und dem Turnusan:t voranzugehen. das von dem AusbUdungsvuantwonlichen zu 
dokumentieren ist 

1 19 gemäß § 45a ßeamten-Dienslrechtsgesctz 1 979 hzw. § 5 Vc:rtragsbedienslctcnge­
setz 1948: gemäß Universittitsgcsetz 2002 und dem Kollektivvertrag rur die Arbeit­
nehmer der UniversitäUm war das Mitarbeitergcspräch vom Leiler einer Organis3tions­
einheit einmal im Kalendeljahr nachweislich mit den ihm umerslell1en Arbeitnehmern 
(hier TÄ/F der MedUni Wicn/MedUni Innsbruck) verpnkh1c:nd zu filhn:n 

180 SO genannte Zwischc:n- und Abschlussgespräche 
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dungszeit. Dazu wurden dem RH zu beispielhaft ausgewählten TÄ/A 
die entsprechenden Formbläller vorgelegt. 

(2) Hinsichtlich der am AKH Wien und am LKH lnnsbruck tätigen 
vom RH ausgewählten TÄ/F, die bei der MedUni Wien bzw, der Med­
Uni Innsbruck beschäftigt waren, fehlte ebenfalls eine Dokumentation 
der Evaluierungsgespräche mit den Ausbildungsverantwortlichen, Mit­
arbeitergespräche waren nur teilweise dokumentiert. 

Für TILAK-TÄ/F waren gemäß Betriebsvereinbarung formalisierte 
Gespräche181 vorge ehen, die zu Beginn der Ausbildung, vor Ablauf 
des befristet abgeschlossenen ersten Ausbildungsjahres und ein halbes 
Jahr vor Ablauf des sechsten Ausbildungsjahres zu fuhren waren. Dazu 
konnten dem RH zu beispielhaft ausgewählten TÄ/F nur teilweise doku­
ment ierte Ausbildungsgespräche 182 vorgelegt werden. 

LK St. Pölten/Lilienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl 

Auch die überprüften niederösterreichischen Krankenanstalten ver­
fUgten über keine Dokumentation der Evaluierungsgespräche. Mitar­
beitergespräche waren erst ab I .  Jänner 2014 verbindlich vorgesehen. 

40.2 Der RH erachtete das in der MO verpnichtend vorgesehene Evaluie­
rungsgespräch als zentrales Instrument der LemfortSchrillskontrolle 
im Rahmen der Ärzteausbildung. Er stellte kritisch fest, dass in keiner 
der von ihm überprüften Krankenanstalten eine Dokumentation über 
gefUhrte Evaluierungsgespräche vorgelegt werden konnte. 

In diesem Zusammenhang war aus seiner Sichl jedoch auch der Verweis 
auf das Mitarbeitergespräch in den Erläuterungen zur MO unk.lar; er 
ließ oITen, ob etwa fUr den Fall, dass insbesondere ein T Ä/F mehrere 
Jahre in einer Abteilung/Klinik tätig war. ein Evaluierungsgespräch 
auch im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs gefUhrt werden konnte. 
Hiezu stellte er k.ritisch fest, dass auch die Mitarbeitergespräche nicht 
immer lückenlos dokumentiert waren. 

111 Im Zltlvtrtmbarungsgrspr5ch sollten nrbfn der Frsll�ung eines mdividudltn Aus­
bildungsplans �aluitrbart ltrnzitlt' pro Btreich (Slationtn. Ambulanzt'n. OP) und die 
dort Jtwt'i1s zu verbringende Zt'itdaut'T bt'stimmt werdt'n. Im trslen Jahr sollte nach 
eintT Zit'lc-Evaluicrung die Fragt' der persönlichen Eignung und dt'r für das Fach sowie 
dir Au.swahl der Gegenf'ächcT inklusive einer Mitartxltt'rlKurtcilung l"hall dö Aus­
bildungsgr-sprächs Kin. In t'incm Abschlußgrspräch sollte die Ausbildung gegensei­
tig rdlekut'rt und zum Zwttk der Qualit:Ussirhtrung der Ausbildung analysirn Wtr­
drn. 

112 z.8. Innert Mrdizin I und V 
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Wenn sie auch die Evaluierungsgespräche zwischen den Ausbildungs­
verantwonlichen und den Turnusärzten nicht ersetzten, bewenete der 
RH die am AZW mit den TÄ/A regelmäßig gefUhnen und dokumen­
tienen Evaluierungsge präche po itiv; auch diese ermöglichten eine 
Qualitä tskontrolle. 

Der RH, der keinen inhaltlichen Zusammenhang sah, empfahl dem 
BMG, das Verhälmi zwi chen Evaluierungsgespräch und Mitarbei­
tergespräch klarzustellen. 

Dieser KlarsteIlung entsprechend empfahl cr den Krankenanstahen­
trägern bzw. den Medizinischen Universitäten, nachdrücklich darauf 
hinzuwirken, dass die Ausbildungsverantwonlichen die Evaluierungs­
gespräche regelmäßig und rechtzeitig (siehe TZ 38) fUhren sowie diese 
auch dokumentieren. Der RH empfahl ihnen weiters, Ablauf und zu 
behandelnde Themenberciche der Evaluierungsgespräche (etwa in Form 
einer Richtlinie) einheitlich zu regeln. Zur Überprüfung der Einhal­
tung dieser Vorgaben wären geeignete Umsetzungs- und Konrrollme­
chan ismen festzulegen. 

40.3 (I)  Laur Srel/ungllOhme des BMG würden Evaluierungsgespräche eine 
peziel/e Auseinanderserzung mir der Enrwicklung der Kompelmun 

im Hinblick auj die Ausbildung vorsehen. Milarbeilergespräche 'rin­
gegen beruh ren auj dem Diensrverhälrnis und dienren einer Reflexion 
der damir zusammenhängenden Komponenlen. 

(2) Die Sradr Wien rei/le mil, dass die Überprüjung des darierren Eva­
lu ierungsgespräches der Checklisre Zl/r Überprüjung der Ra lerzeug­
nisse hinZl/gefügr worden sei. Die Empjehlungen des RH seien bereirs 
umgeseru. 

Die MedUni Wien reifre mir, dass in Um erzung der Empjelllungen 
des RH die Ellaluierungsgespräche bei der kommenden Überarbeirung 
des .Leirjadens für Führungskräfte und Mirarbeirerinnen zur Durch­
führung von Mirarbeirerillllellgespräclrell' miraujgrllOmmen würdelI, 
wobei die Evaluierungsgespräclrr bei deli Ärzren in Facharzrausbi/dung 
sillnvoJ/erweise in die Mirarbeirergespräclre inregrierr würdelI. Im Leir­
jaden würden elllsprechende Ergänzungen hinsichrlielr Ablaujs, The­
men ulld Dokumelllalion vorgenommen. 

(3) Laur SreJ/ungllahme der TILAK und der MedUni Innsbruck lauje 
derzeir das Projekr .Mirarbeirergespräelr mir ÄrzUlllren ··, in dem auch 
die Vorgaben bezüglich zeirlielren Ablaujs und Inhalre des ÄrzleG 1 998 
sowie der ÄAO 201 5  berrlcksiclrrigr würdelI. Mir Begilln der neuen 
ÄAO würden die neuen bzw. iiberarbeireren Formare eingeführr und 
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allen ÄmCII elektronisch zur Verfügu'lg gestellt. Die Ergebnisse der 
Gespräche würden einerseits im Rasterzeugnis festgellalten, anderer­
seits in den entsprechenden FomlUlaren. Die empfohlene Kontrolle, 
dass die Evaluierungsgespräche durchgefiillrl wurden, erfolge über das 
dafii r implementierte IT-Tool. Eine inhaltliche Kontrolle, ob die vor­
gegebenen Themenbereiche auch latsächlich behandelt wurden, könne 
nur stichprobe'lartig erfolgen. Für den Umgang mit den Ergebnissen 
aus der Evaluation werde ein llausintemes Procedere ausgearbeitet. 
Sobald eventuelle Vorgaben aus der MO bzw. der ÖÄK vorlägen, wür­
den auch diese in das KO'lzept Eingang finden. 

(4) Laut Stellungnahme des Landes Niederösterreich sei die Durch­
fiihrung von Evaluierungsgesprächen und eine entsprechende Doku­
menlation durch die Ausbildungsverarllwortlichcn künftig vorgesehen 
und werde den Klinikleitunge'l und Primarärzten kommu'liziert wer­
den. Die Regelung über den Ablauf und die Inhalte der Evaluierungs­
gespräche sollten von der Ärztekammer analog der Ärztekammervor­
gabe fur die Ausbildungskonzepte er teilt und zur Verfügung gestellt 
werden. Die e würden dann sobald diese verfiigbar seien, umgesetzt 
werden. Stichprobenartige Überprüfungen durch die Abteilung .Revi-
ion" der NÖ Landcskliniken-Holding seien in weiterer Folge geplalll. 

40.4 Der RH wie gegenüber dem BMG, den überprüften Krankenanstalten­
trägem und den Medizinischen Universitäten auf seine Stellungnah­
men zu den Entwürfen der ÄAO 201 5  sowie der KEF und RZ VO 20 1 5 
hin. Betreffend die ÄAo 201 5  hatte der RH in einer Stellungnahme 
u.a. a ngeregt, das Ziel des Evaluierungsgesprächs in der ÄAO 201 5  zu 
definieren, um dieses bspw. von einem regulären Mitarbeitergesprnch 
abzugrenzen. Diese Anregung wurde in der im Mai 201 5  veröffentli­
chten ÄAo 201 5  nicht berücksichtigt. 

Wie unter TZ 38 ausgeftihn, hatte der RH in seiner Stellungnahme 
zum Entwurf der KEF und RZ VO 201 5  angeregt, die entsprechenden 
Zeitpunkte im Sinne des § 23 ÄAo 20 1 5  auf den jeweiligen Raster­
zeugni formularen ausdrücklich anzuftihren, um sicherzustellen, dass 
die Rasterzeugnisse verordnungsgemäß ausgestellt und die Evaluie­
rungsgesprnche. als zentrale Instrumente der Lemfonschrillskontrolle, 
zeitnah vor Ausstellung der Rasterzeugnisse geftihn werden. Weiters 
halle der RH in dieser Stellungnahme angeregt, zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Dokumentationspnicht von Evaluierungsgesprächen 
I§ 22 ÄAO) durch den Ausbildungsverantwonlichen. in den IMuster) 
Rasterzeugnissen bzw. in den Rasterzeugnisformularen die Beilage 
eines entsprechenden Nachweises vorzusehen. 
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Darüber hinaus wies der RH das BMG, die Stadt Wien und die Med­
Uni Wien sowie die TILAK und die MedUni Innsbruck auf die Anre­
gung des Landes Niederösterreich hin, dass die ÖÄK Vorgaben zur 
Abhaltung von Evaluierungsgesprächen erstellen sollte. Aus Sicht des 
RH wären solche - gemeinsam mit dem BMG erstellten - Vorgaben 
zweckmäßig, um im Sinne der QualitälSSicherung österreichweit eine 
einheitliche Vorgangsweise sicherzustellen. 

Der RH anerkannte die Maßnahmen der Stadt Wien und der Med­
Uni Wien sowie der nLAK und der MedUni Innsbruck. Er wies sie 
weiters auf die Ausführungen des BMG zum Unterschied zwi ehen 
Evaluierungs- und Mitarbeitergespräch hin und betonte das unbe­
dingte Erfordernis einer - zumindest inhaltlichen - strikten Tren­
nung dieser beiden Instrumente; das Evaluierungsgespräch diente der 
ärlllichen Ausbildung und war ein wesentliches Instrument der Lern­
fonschritlSkontrolie. I m  Sinne der QualitälSSicherung wiederholte der 
RH gegenüber der Stadt Wien und der MedUni Wien darüber hinaus 
seine Empfehlung nach geeigneten Umsetzungs- und Konlrollmecha­
nismen zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben für Evaluie­
rungsgespräche. 

Auch das Land Niederösterreich wies der RH auf die Ausflihrungen des 
BMG betrefTend Unterschied zwi ehen Evaluierungs- und Mitarbeiter­
gespräch hin. Bis zum Vorl iegen etwaiger Vorgaben durch das BMG 
bzw. die ÖÄK wiederholte der RH dem Land Niederösterreich gegen­
über eine Empfehlung, Ablauf, zu behandelnde Themenbereiche der 
Evaluierungsgespräche sowie geeignete Umsetzungs- und Kontroll­
mechanismen zu definieren, um im Sinne der QualitätsSicherung in  
allen niederösterreichischen Landeskliniken eine einheitliche Vorgangs­
weise icherzustellen. 

41.1  (I) Die folgende Tabelle zeigt die gesetzlichen Anforderungen gemäß 
KAKuG 183 an die Ausgestaltung de ärztlichen Dienstes in den ver­
schiedenen Versorgungsstufen : 

JO' § 8 Ab •. 1 KAKuG 
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Tabelle 17:  Vorgaben des KAKuG hinsichtlich der Facharztanwesenheit 

Zentralkrankenans talt 1 

Schwerpunktkrankenanstalt' 

Standardkran kena nstalt' 

1.8. AKH Wien, lkH Innsbruck 
1.B. Standort St. PoLten 

Tagdienst Nacht-, Wochenend- und 
FelerUgsdltnst 

uneingeschränkte Anwesenheit von Fachärzten ",Iler in Betracht kommenden 
Sonderfächer 

jedenfalls in Abteilungen und Organisationseinheiten fOr Anästhesiologie 
und Intensivmedizin, Chirurgie. Innere Medizin, Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, Kinder- und Jugendheilkunde, Neurochirurgie, Psychiatrie und 
Unfallchirurgie ein Facharzt des betreffenden Sonderfaches in der Anstalt 
dauernd anwesend 

Fachärzte der in Betracht 
kommenden Sonderfächer dauernd 
anwesend 

im Nacht- sowie vorübergehend 
im Wochenend- und Feiertags· 
dienst kann von einer ständigen 
Anwesenheit von Fachärzten der 
sonst in Betracht kommenden 
Sonderfächer abgesehen 
werden, wenn statt dessen eine 
Rufbereitschaft eingerichtet ist 

jederzeit eine sofortige notfall­
medizinische Versorgung durch 
einen in der krankenanstalt an­
wesenden Facharzt aus den Sonder­
flIchern Anästhesiologie und 
Intensivmedizin oder Chirurgie oder 
Innere Medizin oder Unfallchirurgie 
zu gewährleisten sowie eine Ruf­
bereitschaft von Fachärzten der 
jeweiligen sonst in Betracht 
kommenden Sonderläche, 

1.B. Standorte Gmund. Waidhoren, Zwettl. UlienfeLd 

QueUe: KAKuG 

162 

Aufgrund dieser rechtlichen Vorgaben war in Standardkrankenan­
stallen nach § 8 Abs. I Z 4 KAKuG nur im Tagdienst eine ständige 
Facharztpräsenz in allen Abteilungen bzw. Organisation einheilen 
erforderlich. Im Nachtdienst (und im Wochenend- und Feienagsdienst) 
hingegen musste lediglich eine sofonige nolfallmedizinische Versor­
gung durch einen anwesenden Facharzt rur Anästhesie und I ntensiv­
medizin oder rur Chirurgie oder rur Innere Medizin oder rur Unfallchi­
rurgie, bei gleichzeitiger Rufbereitschafl von Fachärzten der anderen 
Sonderfacher, gewährleistet sein. 

Wenn krankenanstallenrechtlich keine dauernde Facharztanwesenheit 
erforderlich, sondern eine Rufbereitschafl ausreichend war, erlaubte § 3 

Abs. 3 ÄrzteG 1 998 eine vorübergehende Tätigkeit von Turnusärzten 
auch ohne Aufsicht eines rur die Ausbildung verantwonlichen Fach­
arztes. dies allerdings nur sofern: 
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- sich die Tätigkeit auf eine Abteilung oder eine sonstige Organisa­
tionseinheit beschränkte. 

- die Tumusärzte im betreffenden Sonderfach bereits hinreichend 
ausgebildet worden waren und 

- über die fUr ein vorübergehendes Tätigwerden ohne Aufsicht ent­
sprechenden Kenntnisse und Fenigkeiten verfUgten. 

Damit bestand grundsätzlich die Möglichkeit. Turnusärzte fUr Nacht­
und Wochenenddienste an einer Abteilung einzuteilen. auch wenn ein 
fUr die Ausbildung verantwonlicher Facharzt nicht anwesend. sondern 
lediglich in Rufbereitschaft war. Allerdings hing dies immer vom ent­
sprechenden Ausbildungsstand des jeweiligen Turnusarztes ab. 

Hierzu teilten die erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvor­
lage der 14 .  ÄrzteG- ovelle im Jahr 2010. mit der § 3 Abs. 3 Satz 2 
ÄrzteG 1 998 umformulien worden war, klar, dass im Regelfall fUr eine 
solche vorübergehende Tätigkeit ohne Aufsicht die Absolvierung der 
Hälfte der vorgeschriebenen Au bildungszeit zu verlangen sein werde: 
dabei habe jedenfalls gesichen zu sein. dass der Turnusarzt über die 
gefordenen Kenntni sc, Erfahrungen und Fenigkeiten verfuge. Daher 
könne die e Regelung nur bei TÄ/F zum Tragen kommen. 

Diese KlarsteI lung war vor dem Hintergrund zu sehen. dass die Rege­
lung des § 3 Abs. 3 Satz 2 ÄrzteG 1 998 insofern im Widerspruch zum 
allgemeinen ärztlichen Berufsrechtl84 stand, als sie Tätigkeiten im 
Rahmen von Wochenend- und Nachtdiensten erlaubte. die an Werk­
tagen verboten waren. 

(2) Dieses Spannungsverhältnis war auch fUr den einzelnen Kranken­
anstaltenträger von besonderer Bedeutung. weil diesen eine auf dem 
zivilrecht lichen Behandlungsvenrag mit dem Patienten begründete 
pnicht trifft, sicherzustellen, dass die personellen und sachlichen Res­
sourcen seiner Krankenanstah einen gewissen Behandlungsstandard 
(vgl. auch § 8 Abs. 2 KAKuG) gewährieisten. 18S Von der Möglichkeit. 
auf die Anwesenheit eines Facharztes zugunstcn einer Rufbereitschaft 
zu verzichten, durfte ein Träger demnach nur Gebrauch machen, wenn 

1104 S J Abs. J S.1tz I Arzt((j 1998 sah ffir Tumusärzlr' nur (Ine: un.wlbslStandlgr TäugkC'lt 
unteT fachantlichC'T AnkilUng und Aursicht vor. 

,,, OGII 9. Seplrmb<, 1986. 2 Ob 599/85. siehe auch J81 1987. 104 1 1061: _sachgemäß.,­
daher a�r von dc:m Gesetz entsprt'Chtnd ausgt'bildett'n und "rfahrent'n Arzl('n vor· 
zunC'hm(ndr'. HC'ilbthandlung'" 
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entsprechend qualirtzierte Turnusärzte vorhanden waren, die im Nach­
dienst vorübergehend auch ohne Aufsicht tätig werden konnten. '86 

Zwar war für die konk.rete Umsetzung bei der Organisation des ärzt­
lichen Dienstcs dcr jeweilige ärztliche Leiter einer Krankenanstalt 
verantwortlich,I81 ein Organisationsverschulden trifft den Träger in 
diesem Zusammenhang aber dennoch, wenn er keine ausreichenden 
Rahmenvorgaben für die Kontrolle der Qualifikation der ohne Auf­
icht eingesetzten Turnusärzte vorgibt oder die Auswahlentscheidungen 

des Ausbildungsverantwortlichen nicht einmal stichprobenartig kon-
trolliert . ' 88 

(3) Eine Analyse der Dienstpläne der Kliniken bzw. Abteilungen für 
I nnere Medizin rur den März 20 1 4 zeigte, dass sich die Träger bzw. 
die Ärztlichen Leiter der überprüften Krankenanstalten dieser Verant­
wortung bewusst waren. Sie ergab, dass das krankenanstaltenrecht­
liche Erfordernis der Anwesenheit eines Facharztes an allen überprüf­
ten Abteilungen für I nnere Medizin errullt war. 

(4) Das neue ÄrzteG sah sowohl in § 7 Abs. 3 als auch i n  § 8 Abs. 2 '89 

nunmehr auch die Möglichkeit vor, Turnusärzte, die bereits die neun­
monatige Basisausbildung abgeschlossen hallen, außerhalb der Kern­
ausbildungszeit für eine abteilungs- oder organisationseinheitenüber­
greifende Tätigkeit einzusetzen. 190 

Dafür galten al lerdings strenge Voraussetzungen: So durften von den 
Turnusärzten ausschließlich Tätigkeiten ausgeübt werden, die den im 
Rahmen der Basisausbildung erworbenen Kompetenzen enLSprachen.191 
Auch hatte deshalb zu jedem Zeitpunkt ein fachlich verantwortlicher 
Arzt am jeweiligen Standort der Krankenanstalt zur Verfügung zu ste-

11. Zahr!. OAZ 1 991/ 1 8  vom 25. s.pt<mb<r 1991, S. 40 (41). 
1.1 Er hat dir DiC'nstplant' sPf:zltll aufkrhalb der KrrnarWllSZrit und Im Fall von Rulb(o­

rtlt5Chaft so zu grstaltrn, dass PatltntC'ß nichl durch dtn EinJal2 unzurtichrnd quali­
flzirrtt'T Arztt Schaden ßrhmtn. WlmmC'T. RC'ChlSfrngt'n im Tumusantvt'rhällnis. 2000. 

S. 15. 

1 11 tbcnda. S. 76 

'" DI� B�ummungt'n wartn im BrgulachlUng�ntwurf noch nich!. sondt'm rr5t in dC'f 
rndgultigrn Rt'girrungsvorlage t'nlhahC'n und dahC'T auch mcht Gtgenstand drT Sirl­
lungnahmC' drs RH. 

IIJO DIr GtSamlzahl dt'T auf drn C'inulntn Tumusarzl tnlfalltndtn Bttttn durftt Mi Tällg­
wtrdcn in zwti Abtcilungen odtr son5tigtn Organisationsrinhtutn 60. Ixi Tällgwcr­
den in drti Abttilungtn odtr sonstigen Organis3tionseinhellc:n 4S nicht Obcrschrtitt'n. 
Eine abttilungs- odt'r organisalionstmheittnObtrgrtiftnde Tätigkc:it in Ambulanzrn 
war unzulä5Slg. 

]9] Durch organisatonscht Maßnahmen war darObt-r hinaus sichtn.usltlltn. dass dlt sich 
aus diestr Tätigkti! ergebtnden qualitallvcn und quantilallven Anfordtrungtn an die 
Turnusarzu: sowit an dtrtn Ausbildungszitlt vtrhältnism ßig sind. 
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hen. wodurch eine Rufbereitschaft des zuständigen Facharzte , wie 
sie § 3 Abs. 3 Satz 2 ÄrzteG 1 998 ermöglichte, in diesem Fall ausge­
schlossen war. 

41.2 Der RH beuneilte positiv, dass das krankenanstaltenrechtliche Erfor­
dernis der Anwesenheit eine Facharztes an allen überprüften Abtei­
lungen ftir Innere Medizin crftillt war. 

Zu der nunmehr im novellienen ÄnteG 1 998 verankenen Möglichkeit 
einer abteilungsübergreifenden Tätigkeit von Turnusärlten außerhalb 
der Kernausbildungszeit venrat der RH die Auffassung, das.<. insbeson­
dere in Nachtdiensten auch mit komplexen medizinischen Situationen 
zu rechnen war, die einen - noch dazu -fachfremden" - Turnusarzt 
überfordern könnten, zumindest aber einer Anleitung und Aufsicht im 
Sinne des § 3 Abs. 3 ÄrzteG 1 998 bedurften. Er beuneilte daher die 
Bedingung positiv, wonach Turnusärzte nur dann abtcilungsübergrei­
fend eingesetzt werden durften, wenn zu jedem Zeitpunkt cin fach­
lich verantwonlicher Arzt am jeweiligen Standon der Krankenanstalt 
zur Verftigung stand. 

Den Krankenanstaltenträgern empfahl der RH in diesem Zusammen­
hang, mit organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen, dass der ver­
antwonliche Facharzt bei Bedarfzumindest die Anleitung und Aufsicht 
im Sinne des § 3 Abs. 3 ÄrzteG 1 998 auch tatsächlich ohne Verzöge­
rung übernehmen kann. 

41.3 (I) Die Stadr Wien wies darauJ hin, dass im AKH Wien als Zell/ral­
kranke/wnsralt eine uneingeschränkte Anwesenheir uon Fachärzren in 
allen in Betrachr kommenden Sonderfiie/,enr gegeben sei. 

(2) Das Land Niederösrerreic/, reilre ",ir, dass Tunrusärzrepooldienste 
nur dann vorgesehen würden, wenn Facharzranwesenheirsdiensre ein­
gerichret den. Sojen, Fae/,arzrrujbereir chaften besründen, würden 
Tunru ärzre nie/li abreilungsübergreiJend eingeserzt. 

42.1 Der RH überprüfte auch die Evaluierungsmaßnahmen der überprüften 
Träger bzw. Krankenanstalten im Hinblick auf die Ärzteausbildung: 
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AKH Wien und LKH Innsbruck 

( I ) Das AKH Wien fühne bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
keine Evaluierung der Ärzteausbildung fUr die gesamte Krankenan­
stalt durch. Der vorgelegte Entwurf (TZ 20) sah regelmäßige Audits 
zur Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben sowie eine Evaluie­
rung der Zufriedenheit der T ÄfF alle zwei Jahre vor; nicht zufrieden­
steIlende Ergebnisse sollten eine Maßnahmenvereinbarung zwischen 
dem Ausbildung verantwortlichen und dem Ärztlichen Direktor zur 
Folge haben. 

(2) Das LKH Innsbruck fUhne im Frühjahr 201 4  eine Online-Umfrage 
im Auftrag der Ärztlichen Direktion 192 - abgestimmt mit der Med­
Uni I nnsbruck und dem AZW - mit dem Ziel durch, die Ausbildung 
der Ärzte'93 am LKH Innsbruck im Sinne einer in ternen qualitälSSi­
chernden Maßnahme zu evaluieren und Optimierungspotenziale zu 
identifIzieren. 194 

Geplant war, dass jeder Klinikdirektor die seinen Bereich betreffenden 
Freitext-Rückmeldungen sowie den anonymisienen Bewertungsteil 
erhielt. Auf Basis der vom AZW mit den Klinik-Direktoren in der Folge 
geführten Gespräche sollten _best practice-Beispiele- owie besondere 
Anforderungen identifIziert und entsprechende Maßnahmen einge­
leitet werden. 

Der Betriebsrat der MedUni Innsbruck stimmte - bezogen auf die Tur­
nusärzte der MedUni Innsbruck - dieser Vorgangsweise allerdings nicht 
zu. Obwohl sich dadurch die weitere Umsetzung für das LKH Innsbruck 
- i m  Hinblick auf die Wahrung der Anonymität wegen der geringeren 
Zahl an verwertbaren Antworten (nämlich nur jener der TILAK-Tur­
nusärzte) - schwieriger gestaltete, waren auch weitere Evaluierungen 
vorgesehen. Darüber hinaus war auch eine Evaluierung der künftigen 
Basisausbildung geplant. 

19l untrr Frt'lgabf' d�r TILAK 
'91 owohl zum AlIgemeinmC'dizinC'T als auch zum Facharzt 

194 AusiOstT. das Au.sbildungsthl!'ma in struklunentr und umra�ndtr Form vf:niefC'nd 

abzufragen, war die anJässllch dC'T �Land�rzllnnC'numrragC' Arbtnsplalzzufriroen­
ht'u" aus dem Jahr 201 3 aus den FlTiiextantwoncn hcrvorgrgangene Unzufriedenheit 
der TNA und TNF mit einzrlntn As�kt('n dt( Arzte3usbildung. 
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LK St. Pölten/LiJ ienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/Zweltl 

( I )  Am Standon Waidhofen wurde 201 2  ein Evaluierungsprojekt rur 
die TÄ/A-Ausbildung extern begleitet; als Folge wurden u.a. die Tur­
nusärzte durch Übernahme von Tätigkeiten des mitverantwonlichen 
Bereichs durch das diplomiene pnegepersonal entlastet (TZ 36) oder 
ein Ausbildungskonzept erstellt rrz 26). Im LK St. Pölten/Lilienfeld 
sowie an den Standonen Gmünd und ZweItI fanden keine Au bil­
dungsevaluierungen statt. 

(2) Für andere als die vom RH überprüften Krankenanstalten beauf­
tragte die NÖ Lande kJiniken-Holding l9S eine Fachhochschule. Poten­
ziale rur eine Delegation und Umveneilung von Aufgaben zur Entla­
stung der Turnusärzte zu erheben (Herbst 201 1  bis Februar 201 3) ;  an 
zwei Krankenanstalten wurde zusätzlich auch die Arbeitszufrieden­
heil der Turnusärzte erhoben. 

Damit wurde auf die von Turnusärzten und Spitalsärztevenretern wie­
derholt geäußene Kritik reagien. das zu viele administrative Tätig­
keiten eine zufriedenstellende TÄ/A-Ausbildung behindenen. 196 In der 
Folge wurden von den evaluienen Krankenanstalten konkrete Maß­
nahmen ge Clzt (z.B. wöchentliche .ca e repon • der TÄ/A oder Füh­
ren und Begleiten eines Patienten durch die gesamte Diagno tik und 
Therapie etc.) bzw. diese den anderen Krankenanstalten mitgeteilt. 

42.2 Der RH wenete die in den überprüften Krankenan talten bzw. von 
deren Trägem durchgefiihnen bzw. geplanten Evaluierungen posi­
t iv ;  kritisch sah er. dass das AKH Wien bis zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung keine Evaluierung der Ärzteau bildung rur die gesamte 
Krankenanstalt durchgefiihn halte. Aus seiner Sicht waren regelmä­
ßige Erhebungen und Auswenungen der Ausbildungsqualität notwen­
dig. um Verbesserungspolenziale identifizieren und zeitnah ent pre­
chende Maßnahmen setzen zu können. 

190; AblC'ilung rur m('(hzlnischr und pnf:gt'rlscht' 8ttrirbsunirrstOtzung 

1% So wurde an jewC'11s tmeT Krankt'nanslah (Kffms. Horn. Baden-Mödhng. MIstelbach. 
SchCOlbbsJ (IOrT Region tiße l('lIm�sung drr Turnusärzt('tätlgkt'1t inklusive eineT 
Re-Evalulerung an einrT dl�r Krankenanstalten im üilraurn vom Hrrbsl 2011 bis 
Ft'bruar 201 J durchgtfilhrt. Mit dem ZIt'1 C'lwaigr AusbildungsprobJeme. lkflzltt und 
dt'rt'n Ursachrn zu erui('Ttn. wurde an zwei Krankenanstalten (Krtms und 110m) auch 
die Ausbildungslurricdenhdl der Turnus nIe' von besagter raehh()('h.schule im Aur­
trag der Ö undeskJimken-Holding erhobtn. 
Angesichts d('T Ahnlichkclt dt"r ErgtbniSSt' dr-T unll:'TSuchl('n Krank('nanstalll!'n wurde 
von eIß('r Ausweitung der Evaluierung aur weit('T!' undeskJimkc:n aurgrund dö adml 
mstratlven und rlnanzu::II('n Aurwands Abstand genommtn. 
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Dem AKH Wien empfahl der RH daher, die geplanten Evaluierungen 
gemeinsam mit der MedUni Wien zügig umzusetzen ; dabei erachtete 
der RH auch folgende Faktoren als wesentlich: 

- E inbeziehung von Ausbildungsverantwortlichen und Turnusärzten 
in den gesamten Evaluierungsprozess. um eine größtmögliche 
Akzeptanz sicherzustellen. 

- Transparenz der Ergebnisse gegenüber den Betroffenen sowie 

- Begleitung und Kontrolle des Verbesserung prozesses z.B. durch 
da Qualitätsmanagement. 

Den anderen überprüften Trägem bzw. Krankenanstalten empfahl der 
RH - beim LKH l nnsbruck idealerweise gemeinsam mit der Med­
Uni lnnsbruck -, regelmäßige Evaluierungen der Änteausbildung 
durchzufiihren und einen zweckmäßigen U msetzungsmechanismus 
zu etablieren. Allen überprüften Trägem bzw. Krankenanstalten emp­
fahl er. auch Fragen zu den didaktischen und flihrungstechnischen 
Kompetenzen der Ausbildner aufzunehmen. 

42.3 (J) Die Sradt Wiell ulld die MedUlli Wien sagten die Umsetzung der 
Empfehlullg zu. Sie teilteIl mit. da s illnerhalb der vorgelegteIl Grund­
struktur Jür die zukünftige Ä rzteausbildullg bereits A udits ulld Eva­
luierungsgespräche dargestellt seieIl. Die Details der Evaluierung ulld 
insbesondere auch die Sicherstellullg eines validen Fragenkatalogs wür­
deli illllerhalb des /leuen GremiumsJür die Ä rzteausbildungfestgelegt. 
Geplant sei jedenfalls eine regelmäßige Evaluierung einschließlich Maß­
nahlllellvereillbarullg. Die Eillbeziehung sowohl der Ausbildellden als 
auch der Auszubildelldell sei ebeltJalls bereits im Entwurf dargestellt; 
überdies würden darin Fragen zu deli didaktischen Jührungstechnischen 
Kompetenzen der A usbildung aufgenommen. Die MedUni Wien teilte 
ergällulld mit, dass die Evaluierung ergebllisse transpareIlI darzustel­
len und den BetroffeneIl zur VerJügung zu stelleIl sowie die Umsetzung 
des Maßnahmellkataloges zu begleiten sein würden. Die Stadt Wien 
wies im Übrige/l darauf hili. dass die MedUni Wien eine im Jahr 2010 
geplante Evaluierung abgelehnt hätte. 

(2) Laut Stellungnaillne der TILAK und der MedUni Innsbruck würden 
die vorhandenen Evaluierung instrumente und Feedbacltschlaufen ange­
passt. Nicht zufriedenstellende Ergebnisse und Nichteinhalten müs ten 
/lach der Ide/ltijikation mit entsprechendeIl Maßnol,men (Ko/lzept mit 
Maßllahmellkatalog wird ill A uftrag gegeben) verbessert werden. A/4Ch 
zu didaktischen ulld Jührungsteclll,iscl,en Fortbildungen gebe es bereits 
ein Projekt. 
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(3) Laur Mirreilung des Landes Niederösrerreicll würde die regelmäßige 
Evaluienmg der Ärzreau bildung im Ralunen der Zertijizierungen und 
Rezerrijizierungen durch die Ärzrekammer durchgeflillrt. Diefiillrungs­
recllnischcn Komperenzen sden 'nhalre des Leadershipprogramllls und 
der Führungskräjleenrwicklung der niederösrerreichischen Landeskli­
niken und würden bei Neubeserzungen von Abreilungsleirungcn sellr 
prominenr gewichrer. 

42.4 Der RH entgegnete dem Land Niederösterreich. dass laufende Evalu­
ierungen der Ämeausbildung durch die Krankenan taltenträger bzw. 
die Krankenanstalten notwendig waren, um die Ausbildungsqualität 
kontinuierlich sicherzustellen, zeitnah notwendige Maßnahmen set­
zen und die Ausbildungsverantwonung umfassend wahrnehmen zu 
können. Der RH verblieb daher - unabhängig von den Evaluierungen 
durch die Ärztekammern - bei seiner Empfehlung nach regelmäßigen 
Evaluierungen durch die Krankenanstalten bzw. die Träger selbst und 
die Etablierung eines zweck.mäßigen Umsetzung mechanismus. 

43.1 ( I )  Bis Ende 2009 war die Überprüfung der Qualität der Ausbildung 
von Ärzten in anerkannten Ausbildungs tätten durch Visitationen an 
On und Stelle i n  der Zuständigkeit der in den Lande ärztekammern 
eingerichteten Ausbildungskommissionen gelegen. die dabei nach einer 
von der ÖM im Jahr 2006 per Verordnung festgelegten Richtlinie vor­
zugehen hatten. 197 

(2) Allerdings wurden die Ausbildungskommissionen in den Landes­
ärztekammern 2009 im Zuge einer Anpassung der im ÄrzteG 1 998 

verankenen Kammerordnungl98 abgeschafft und zu beratenden Aus­
schüsse rur länderspezifische Fragen der Aus-, Fon- und Weiterbil­
dung sowie der Qual itätssicherung umgewandelt. 199 Seither war daher 

1')7 Richtlinit lur Dun:hffihrung von VisII31iontn von Ausbildungsställrn am 
23./24. Juni 2006 aur Grundlagt' der damaligtn §§ 82 Abs. 4 und 1 1 8  Abs. 2 l 1 4  

An:tru 1998 von dtf Vollvtrsammlung dt'f ÖAK bnchJoSSC'n und am 10. Oklo�r 2006 
in Kraft ge-trt'tt'n 

P M  01(' In dtf 1 3. ArzltG-Novellt' IEGBl. 1 Nr. 1 44/2(09) tnthalttntn Andtrungtn wartn 
nOlwtndlg gewordtn. weil zwischtnzt'ltlich (8GBI. I Nr. 2/2(08) mit Art. I lOb B-VG 
C'!OC' ntut Vtrfa�sungsbtsllmmung C'ingtfUhn wordC'n war. wonach dlC' Aurgabt-n C'!Oes 

elbslvC'rwahungskörper.t pC'r G�lZ zum cigC'nen und zum Orn:rtrage:nen Wirkungs­
bC'relch zuzuordnen und tine Weisungsbmdung für die B('S()rgung der Aurgalxn im 
ubertragenen Wirkungsbtrt'ich zu normltrtn waren. 

19') Laut den trlaule:rnden Bemerkungen zur Regierungsvorlagt (467 der ßtllagtn XXIV. GPI 
war dir UbC'nragung von Aurgabtn des G('Sundh('lI�w�mi (An. 10 Abs. 1 7 12 ß-VG) 
aur die: A�te:kammem in den BundesländC'rn. die im Rahmen der LandtSvo1l71chung 
(aurgrund dtS Art. 1 1  Abs. 1 Z 2 8-VG) e:lng('richtC't sind. mit d('m Grundsatz der Trtn­
nung dtr Vollzi('hungsbc:rti('he von Bund und UndC'm unvC'rt'inbar. V('rgltich(' dazu 

auch VfGH In VfStg 441)/1963. 
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III-185 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 73 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Qualitiltssicherung der Arzteausbildung 

170 

allein die Ausbildungskommission der Österreichischen ÄrLtekammer 
für die Durchführung von Visitationen zuständig (§ 1 28a Abs. 5 Z 3 
ÄrzteG 1 998). Sie konnte sich dabei aber gegebenenfalls von den bera­
tenden Au schüssen in den Landesärztekammem unterstützen lassen. 

Die 2006 mit Verordnung erlassene Richtlinie zur Durchftihrung von 
Visitationen von Ausbildungsstänen entsprach damit nicht mehr den 
Anforderungen de im Jahr 2009 novellienen ÄrzteG 1998. Diese war 
aber seither auch nicht novellien oder ersetzt worden. obwohl der öÄK 
die Erlassung einer Verordnung über die von ihr durchzuftihrenden 
Visitationen im übenragenen Wirkungsbereich oblag (§ 1 1 7c Abs. 2 

Z 9). Damit fehlte eine den aktuellen Rechtsgrundlagen entsprechende 
Festlegung der erforderlichen Verfahrensschritte ftir eine Visitation an 
anerkannten Ausbildung stätten in einer Verordnung. Zwar erarbeitete 
die ÖÄK eine Anpassung der alten Richtlinie. diese trat aber - mangels 
eines gültigen Beschlusses in der Vollversammlung - nie in Geltung. 

Dies halte zur Folge. dass - seit der ÖÄK die Kompetenz zur Durch­
führung von Visitationen im ÄrzteG 1998 übenragen wurde - keine 
externe Kontrolle der Ärzteausbildung vor On an den Ausbildungs­
stätten in Form von Visitationen mehr stattgefunden hatte. 

(3) Im Zuge der Novellierung des ÄrzteG 1 998 im Zusammenhang mit 
der Ärzteausbildung NEU wurde eine neue Regelung (vgl. § 1 3a) einge­
fühn. wonach die öÄK die Voraus etzungen der Anerkennung anhand 
der von der Kommission für die ärztliche Ausbildung200 festgelegten 
Kriterien laufend zu evaluieren hat. Die Evaluierungsergebnisse sol­
len als Basis ftir die Verfahren zur Verlängerung der Anerkennung als 
Ausbildungsstätte nach sieben Jahren dienen. 

43.2 Der RH kritisiene. dass die Ausbildungskommission der öÄK die Qua­
lität der Ausbildung von Ärzten in anerkannten Ausbildungsstät­
ten nicht - wie gesetzlich vorgesehen - im Rahmen von Visitati­
onen überprüfte. wodurch seit rund fünf Jahren jegliche hoheitliche 
Ausbildungskontrolle vor On fehlte. 

Eine den aktuellen Rechtsgrundlagen entsprechende Verordnung über 
die Visitation. deren Erlassung der öÄK im übenragenen Wirkungs­
bereich oblag. war nicht vorhanden. 

200 Kommission für dl� :.ntlic:ht Ausbildung gtmäß An. 44 dtr VC'�mbarung gtm ß 
An. 1 5a B-VG Ob<'r die Organisation und Finanzi('rung d� GrsundhC'l15west"ns. 8GB!. I 
Nr. 105/2008. in drr Fassung 6GBI. 1 Nr. 199/2013 
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Der RH empfahl dem BMG, raschestmöglich auf die Schaffung von 
Standards und Regeln flir Visitationen durch die ÖÄK hinzuwirken, 
um eine regelmäßige und bundesweit einheitliche Vor-On-Kontrolle 
der Ausbildungsqualität zu gewährleisten. Dies i nsbesondere vor dem 
Hintergrund, dass im neuen ÄrzteG laufende Evaluierungen im Zusam­
menhang mit der nur mehr auf sieben Jahre befristet ausgesprochenen 
Anerkennung von Ausbildungsstätten vorgesehen waren. 

43.3 Das BMG rei/re mit, dass - nach Erfassullg der ÄAo 201 5 sowie der 
KEF und RZ VO 201 5 - ill weiterer Fofge die Erarbeirullg und Erfas­
sUllg eiller Visiroriolls-Richtlillic durch dic ÖÄK ulllcr clltsprcchc'ldcr 
Eillbcziehullg des BMG zu erfofgen habe. 

44.1 ( I ) Im Rahmen der Ärztekammern wurden insbesondere folgende Eva­
luierungen der Ärzteausbildung durchgeflihn: 

Evaluierung der allgemeinmedizinischen Ausbildung 

Das Ärztliche Zentrum flir Qualität in der Medizin201 flihne seit 
August 201 1 202 flir die ÖÄK kontinuierlich eine österreichweite20J 
Evaluierung der TÄ/A-Ausbildung durch. Die Befragung erfolgte 
über einen Online-Fragebogen204. Mit dem System der kontinuier­
lichen Bewenung sollten möglichst alle Abteilungen und Ausbildungs­
abschnitte abgedeckt werden. Die Rücklaufquote betrug sowohl im 
Jahr 201 2  als auch im Jahr 201 3  rd. 44 'Ib. 

Ziel der Evaluierung war, konkrete Verbesserungspotenziale aufzu­
zeigen. Aufgrund der länderspeziflschcn Auswenungen verfugten die 
Ärztekammern der Länder über die Ergebnisse der einzelnen Kran­
kenanstaltenabteilungen. Nach Angaben der überprüften Kranken­
anstalten bzw. Träger wurden die konkreten Informationen aber in 
der Regel nicht an die betroffenen Abteilungen und an die Ärztlichen 
Direktoren der einzelnen Krankenanstalten bzw. die Träger weiterge-

101 Organisation dt'f Arz.l�hmm�r rUf O�rost�rrrl(h Im B��ich mrdizlnlscht'f QualltälS­

sicherung 

102 Drt'i-JahrnproJckt bis HC'rbst 2014 mit ZWt'l lwlxht'nMrichten 

101 Die Evalulcrung erfolgt nach ("mer öSlcmichwcit einheitlichen Methodik. Dadurch sle­

ht'n für die Intcrpretation dt'r Ergtbnisst' Vt'rglcicht auf Bund"- und Landtstbc-nt' lur 

V<rfügung. 

204 DH� Befragung ('rfolgl ubtr rintn Onhnt'-Fragebogen. t'rstcllt auf Basis bc:rt'ItS rrprobttr 

Fragtbögrn und dtr inhaltlichtn Expt'rtLst durt'h dlt Tumusänt�rnrf'trr. Um sichtr­

zusttllrn. dass tlnt Abttilung vonjt'dcm Tumusarzt nur tinmal bewentt wtrden kann. 

wtrdtn jtwtils indlvidurllr Zugangslinks gtnrrlrn und pt'r E-Mail vrrschickt. 
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geben. Veröffentlicht und ausgezeichnet wurden meist'05 nur  die fiinf 
besten Abteilungen je Bundesland. 

Evaluierung der Facharztausbildung 

Das Ärztliche Zentrum fiir Qualität in der Medizin fiihne weiters im 
Auftrag der Ärztekammer fiir Wien im Herbst 201 3  eine Evaluierung 
der Facharztausbildung an der MedUni Wien als Online-Befragung 
durch. Die RückJaufquOle betrug insgesamt 42,6 'lIl. Dieser Auswer­
tungsbericht wurde ins Internet gestellt und war somit allen zugäng­
lich. Die MedUni Wien bezweifelte allerdings die Validität diese Stu­
die (z.B. aufgrund der Art der Fragestellungen). 

Auf Ebene der Universitätskliniken fiir I nnere Medizin wurden in der 
Folge zum Teil Maßnahmen geplant (u.a. häuligere Übertragung eigen­
ständiger Täligkeiten'06 oder Einsatz eigener Facharzt-Kontroll-Ober­
ärzte sowie Vorgaben wie im Kl inisch-Praktischen JahrJ. 

(2J In der Schweiz fiihrte das Schweizerische Institut fiir ärztliche 
Weiter- und Fortbildung in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule Zürich seit 2003 jährlich mittels Fragebo­
gens freiwill ige Befragungen der Ausbildungsärzte zur Evaluierung 
der Ausbildungsstätten durch (Rücklaufquote im Jahr 201 3 :  69 <lb). 

Die Ergebnisse waren im Internet abrufbar.207 Dabei konnten Verglei­
che mit dem Benchmark sowie mit dem Vorjahresergebnis der Aus­
bildungsstätte/der Ausbildner gezogen werden. Zusätzlich erhielten 
die Abteilungsleiter eine Rückmeldung in Form zusammengefasster 
Daten (Mittelwerte, bei mehr als vier ausgefiillten Fragebogen auch 
Minimum und Maximum). 

Ein Vergleich der Fragebögen ergab u.a., dass der Schweizer Fragebo­
gen mehr und konkretere Fragestellungen zu den didaktischen und fiih­
rungstechnischen Kompetenzen der Ausbildner enthielt als die öster­
reichischen Fragebögen. 

lOS In ihrer Zeitschrift -Mineilungen der Ärzlekarnmer fiir Tirol� veröffenLlichte diese auch 

die bt.iden am 5chlechn�sten Dewenel'en Abtti1tJng�n von Tirol. 

206 mitveranlwonlich� Visit�n mit Niederschrift. selbstständige FOhrung von P,uienlenl 

Zimmer. ThcrapieenlSchddungcll. Bcuenv('rgabe. Jeder TÄ/F muss alle Patienten kt:n­
nen 

lr:J1 hnp:J Jwww.rmh.chfbildung-5iwf/weiterbildungJaligemein/wd lerbildun gsqual i taell au.s­
wcnung-20IJ.hlmt 
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44.2 Der RH wertete externe Evaluierungen der Ärzteausbildung im Sinne 
der Qualitätssicherung grundsätzlich positiv. Er stellte aber kritisch fest. 
dass aufgrund der meist fehlenden Offenlcgung der konkreten Ergeb­
nisse der Auswertungsberichte über die TÄ/A-Ausbildung gegenüber 
den betroffenen Abteilungen und Krankenanstaltenleitungen bzw. Trä­
gem entsprechende Maßnahmen kaum möglich waren. 

Der RH empfahl dem BMG - auch im lI inblick auf die nach dem 
neuen ÄrzteG durchzufUhrenden Evaluierungen der Ausbildungsstät­
ten - darauf hinzuwirken, dass der Umgang mit den Auswertungs­
ergebni en transparenter gestaltet wird. Die Krankenanstaltenträger 
und die Ärztlichen Leiter sollten über das gesamte Ergebnis verfUgen. 
um gemeinsam mit ihrenjeweiligen Abteilungsleitern bzw. KJinikvor­
tänden Verbesserungspotenziale identifIzieren und gezielt Maßnah-

men setzen zu können. 

Der RH empfahl dem BMG weiters, darauf hinzuwirken, dass vermehrt 
konkrete Fragen zu den didakt ischen und fUhrungstechnischen Kom­
petenzen der Ausbildner in die Evaluierungsfragebögen aufgenom­
men werden. 

44.3 Das BMG leille mil. dass im RahmeIl der vorgesehellell Evaluierullg 
bei der Rezcrlijizierullg VOI/ Ausbildul/gsslällel/ (§ I Ja Ä TZ/eG 1 9 98) 
auch die A usbildungsqualiläl eine Rolle pielen werde. Zur Frage der 
didakrisclrel/ und flhrul/gslecillrischel/ Kompelellzcl/ der Ausbildner 
sei in Aussichl gel/ommel/, die Kommission fur die ärzlliche A usbi/­
dUl/g zu befassen. 

44.4 Der RH hielt fest. dass aus seiner Sicht sowohl das Anerkennungs­
ais auch das Rezertiflzierungsverfahren von Ausbildungsstätten dazu 
dienten, die Qualität der Ärzteausbildung umfassend sicherzustellen. 
Er wiederholte seine Empfehlung nach einem transparenteren Umgang 
mit Evaluierungsergebnissen. um den Krankenanstaltenträgem und 
den Ärztlichen Leitern zu ermöglichen, gemeinsam mit ihren jewei­
ligen Abteilungsleitern bzw. Klinikvorständen Verbesserungspotenzi­
ale identifIzieren und gezielt Maßnahmen etzen zu können. 

1 7 3  
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45 Für die Arbeit zeit von Turnusärzten gab e gesetzlich vorgegebene 
Ober- und Untergrenzen. Im KA-AZG 208 waren HöchstarbeiLSzeiten 
festgelegt. Auch das Arbeitsruhege etz209 begrenzte die Arbeitszeit 
insoweit. als z.B. ftir einen Wochenenddienst jedenfalls ein Wochen­
tag freizunehmen war. um die vorgegebenen Ruhezeiten einzuhalten. 
Das ÄrzteG 1 9982 10 enthielt Mindestanwesenheitszeiten ftir Turnus­
ärzte. 

Rechtsgrundlagen 

46 ( I ) Die in Krankenanstalten beschäftigten Ärzte hatten nach dem 
Arbeitsruhegesetz einen Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhe­
zeit von mindestens 36 Stunden pro Woche. Ihre wöchentliche Arbeits­
zeit war daher insoweit begrenzt. als z.B. ftir einen Wochenenddienst 
jedenfalls ein Wochentag frei zu nehmen war. um die Vorgabe des 
Arbeitsruhegesetzes zu erflillen. 

(2) Das KA-AZG begrenzte die Tagesarbeitszeit grundsätzlich mit maxi­
mal 1 3  Stunden und die Wochenarbeitszeit grundsätzlich mit durch­
schnittlich 48 Stunden (§ 3 Abs. 1 und 2 KA-AZG). Durch Abschluss 
einer entsprechenden Arbeitszeit-Belriebsvereinbarung war es jedoch 
möglich. diese Grenzen auf bis zu 49 Stunden für einen verlängenen 
Dienst bzw. 72 Stunden Wochenarbeitszeit au zudehnen (§ 4 Abs. 4 
KA-AZG). sofern dies aus wichtigen organisatorischen Gründen unbe­
dingt notwendig war und die Ärzte während der Arbeitszeit nicht 
durchgehend in Anspruch genommen wurden (§ 4 Abs. 1 KA-AZG). 

Im Gegensatz dazu nonmiene die EU-Arbeitszeitrichllinie2 1 1  ftir in  
Krankenanstalten beschäfligte Ärzte eine zwingende wöchentliche 
Höchstarbeitszeitgrenze von durchschnittlich 48 Stunden innerhalb 
de Durchrechnungszeilraums. Auf diese Grenze war laut EuGH212 

auch die Arbeitsbereitschaft während eines Nachtdienstes im Spital in 

... BGB\. t Nr. 8/1997 l.d.g.F. 

1O'I BGB\. Nr. 144/1983 i.d.g.F. 

210 Glrichlaulrndr Btsllmmungrn in § 9 Abs. 6 rur dir Ausbildung zum A�' rar Allgr­
mt'mm('(itzm. § 10 Abs. 7 für dir Ausbildung zum Filcharzt. § 1 1  Abs. 6 rur dit' spai­

rllr Alßbildung aur ('intm Trilgrblet dt'S Sondrrfathts und § I )  Abs. 6 für dir Aus­

bildung In uhrambulatorien 

211 Richtlinie 200J/88/EG des Europäischen Parlaments und dts Rates vom 4. NovcmbrT 
2003 abu bnlimmtt' Aspd.u: der Arbdtszeitgtstaltung. ABI Nr. l 299 vom 18. Novrm­

b<r 2003. S. 0009 - 0019 

211 Siehe dazu bspw. das Grund.satzunril vom 3. Oktober 2000. Rs. (-)03'98 (SIMAP) 
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vollem Umfang anzurechnen, selb t wenn der Arzt in dieser Zeit nicht 
durchgehend in Anspruch genommen wurde.2I ] 

Die Europäische Kommission halle die ordnungsgemäße Umsetzung 
der Arbeitszeitrichtlinie durch das österreichische KA-AZG in Zwei­
fel gezogen und die österreichische Bundesregierung im Februar 2014 
in einem Mahnschreiben aufgefordert, einen Vorschlag zur Reduzier­
ung der Arbeitszeit der Ärzte vorzulegen.21 � Vor diesem Hintergrund 
wurde das KA-AZG im Herbst 2014 novelliert und eine schrillweise 
Senkung der Arbeitszeiten von den bisher erlaubten 72 Stunden pro 
Woche auf 60 Stunden ab 201 5, 55 Stunden ab 201 8  und letztendlich 
48 Stunden ab Mille 202 1 beschlossen. 

Das KA-AZG bc chränkte auch die Zahl der pro Monat erbringbaren 
verlängerten Dienste auf sechs bzw. bei entsprechender Regelung im 
Rahmen einer Betriebsvereinbarung auf acht Dienste [§ 4 Abs. 5 KA­
AZG). Ein verlängerter Dienst. der mehr als J2 Stunden umfasste. war 
rur diese Berechnung wie zwei Dienste zu zählen. 

Arbeitszeit-Betrieb vereinbarungen 

47.1 [ I )  Von der Möglichkeit, die HöchstarbeilSzeitgrenzen per Betriebsver­
einbarung auszudehnen, machten alle überprüften Krankenanstalten 
Gebrauch: 

AKH Wien 

Die von der MedUni Wien als Dienstgeberin der im AKH Wien tätigen 
Ärzte mit dem Betriebsrat abgeschlossene Arbeitszeit-Betriebsverein­
barung sah einheitliche Höchstarbeitszeitgrenzen vor. 

i l l  Ru�rrll.schan. Ixl drr der Arzt s.r:intn Aurtnthaltson frri wählt" k.onntt. war hlngt­

gen nach Meinung dt'S EuGH k(,!nt Arbf'll5ult und dahtr nur bc:-i ('intm Taugwtrdtn 

dö Arztrs als Art)(llsZtll zu wrntn. 
214 DI(' Europäische Kommission hallt von Östrrreich Informationrn hinsichtlich der ihrrr 

MC'lnung nach nicht richtigt'n UmS('tzung drT A�ItSLCltrichtlmi(' durch das östrrn:i­
chlscht KA-AZG gerordtn. 

175  
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LKH Innsbruck 

Für die am LKH Innsbruck tätigen Ärzte galten je nach Dienstgeber 
(MedUni Innsbruck oder Land Tiro!) unterschiedliche Betriebsverein­
barungen. Wie im AKJ-I Wien sahen die Betriebsvereinbarungenjeweils 
nur ein Modell an Höchstarbeitsgrenzen vor. 

LK SI. Pölten/Lilienfeld, LK Gmünd/Waidhofen/Zwetll 

( I )  Die Betriebsvereinbarungen der überprüften niederösterreichischen 
Krankenanstalten enthielten mehrere Arbeitszeitmodelle, aus denen 
die Ärzte wählen konnten; ein Wechsel zwischen den Modellen war 
einmal pro Jahr möglich. Die Modelle unterschieden sich hinsicht­
lich der maximalen Wochenarbeitszeit in der Einzelwoche (zwischen 
48 und 72 Stunden), der maximalen durchschnittlichen Wochenar­
beitszeit im Durchrechnung zeitraum (zwischen 40 und 60 Stunden) 
owie der Höchstzahl der verlängenen Dienste pro Monat (zwischen 

vier und acht). 

(2) Alle in den Betriebsvereinbarungen der überprüften Krankenan­
stalten vereinbanen Höchstarbeitszeitgrenzen entsprachen den Vorga­
ben des KA-AZG. Wie die folgende Tabelle zeigt. lagen die getroffenen 
Regelungen teilweise bereits deutlich unter den zulässigen Höchstar­
beitszeitgrenzen : 

Tabelle 18: Höchstarbeitszeitgrenzen gemäß Betriebsvereinbarungen der überprüften 
Krankenanstalten 

Vorg.ben AKH Wien lKH Innsbruck lK St. Pötten/ lK Gmünd/ 
KA-AZG littenfeld W.ldhofen/Zwettt 

MedUni 
land von bis von bis 

Innsbruck 

max. Wochenarbeitszeit 72 67 (72') 72 72 50 72 48 72 
(Stunden) 

max. durchschnittliche 
60 58 (60') 60 42 56 40 60 

Wochenarbeitszeit (Stunden) 

max. Dauer verlängerter 
49 25 (49') 25 (32') 25 32 49' 32 49' 

Dienst (Stunden) 

max. Anzahl verlängerte 8 6 6 4 8 4 8 
Dienste pro Monat 

einsct1ließlich Zeilen rur nicht patienten bezogene Tatigkeiten in Forschung und lehre 
verlängerte Dienste an Wochenenden und vor Feiertagen 

Quellen: AKH Wien: lkH Innsbruck; LI( St.pölten/lilienfeld; lK Gmund/Waidhofen/Zwettl 
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(3)  Aufzeichnungen über die tatsächliche I nanspruchnahme während 
der verlängerten Dienste waren nur im LKH Innsbruck bezüglich jener 
Ärzte, die beim Land Tirol angestellt waren, vorhanden. Nur in der 
ftir diese Ärzte geltenden Betriebsvereinbarung (sogenanntes _Modell 
Tirol") war eine andere Abgeltung ftir patienten bezogene Einsätze 
während der Dienste vorgesehen, al ftir die bloße Bereitschaft, wes­
halb die Einsätze auch im Zeiterfa sungs ystem dokumentiert wurden. 

Eine anhand von Fallbeispie1en vorgenommene Überprüfung dieser 
Aufzeichnungen in den Kliniken ftir I nnere Medizin, Chirurgie sowie 
Frauenheilkunde und Geburtshi lfe ergab, dass die Ärzte in den verlän­
gerten Diensten - den Vorgaben des KA-AZG entsprechend - nicht 
durchgehend in Anspruch genommen wurden. 

Für die bei der MedUni Innsbruck angestellten Ärzte des LKH Innsbruck 
und ftir die anderen überprüften Krankenanstalten konnte die tatsäch­
liche Inanspruchnahme der Ärzte während der von ihnen geleisteten 
verlängerten Dienste mangels Aufzeichnungen nicht überprüft werden. 

47.2 Der RI I  stellte fe t, da die Arbeit zeit-Betriebsvereinbarungen der 
überprüften Krankenan talten auf die Vorgaben des KA-AZG Bedacht 
nahmen, ohne die grundsätzlich möglichen Höchstarbeitszeitgrenzen 
in vollem Ausmaß auszuschöpfen. I nsbesondere einige Arbeitszeit­
modelle in den niederösterreichischen LandeskJiniken lagen deutlich 
unterhalb dieser Grenzen. 

Mit der Vereinbarung von niedrigeren Höch tarbeitszeitgrenzen setzten 
die überprüften Krankenanstalten bereits einen Schritt in Richtung der 
- mit der Novelle des KA-AZG eingeftihrten - sukzessiven Verkürzung 
der möglichen l Iöchstarbeitszeiten ftir Spitalsärzte ab dem Jahr 201 5. 

Kritisch beurteilte er hingegen die mangelnde Datenlage bezüglich der 
tatsächlichen Inan pruchnahme der Ärzte während der verlängerten 
Dienste. Ohne Aufzeichnungen darüber war es dem Dienstgeber nicht 
möglich, die Einhaltung der KA-AZG Vorgaben zu übelWachen bzw. 
zu überprüfen. Wie die im LKH Innsbruck von den beim Land Tirol 
beschäftigten Ärzten praktizierte Erfassung bewies, waren solche Auf­
zeichnungen ohne großen Aufwand realisierbar. 

Der RH empfahl daher auch den beiden Medizinischen Universitäten 
und dem Land Niederösterreich, die Au laslUng bzw. Inanspruchnahme 
der Ärzte während der verlängerten Dienste zu erfassen. 

1 7 7  
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47_3 (J)  Die MedUlli Wiell sagte die Umsetzullg der Empfehlung zu ulld 
teilte mit, das bisher die A uslastung bzw. tatsächliche Inanspruc/r­
nahme der Ärzte währelld der verlängenen Dienste im AKH Wien nicht 
erfasst würden. Im Rahmen der aufgrund der Novelle zum Krankenan­
stalten-Arbeitsuitgesetz notwendigen Neustrukturierullg der Dienst­
zeitmodelle werde ein Konzept .rur die Erfassung der Ausiastullg bzw. 
tatsächlichen Inallspruc/rnahme der Ärzte während der verlällgenen 
Dienste (Journaldiellste) entwickelt ulld umgesetzt. 

(2) Das Land Niederösterreich fiihne aus, dass die NÖ Landeskli­
niken-Holdillg mit Implementierullg des Arbeits-und Ruhezeitenmo­
llitors bereits systematisch die Ausiastullg des ärztlichen Personals 
überprüfe. Ein weitergehendes Monitoring der Ruheuiten während ver­
längener Dienste sei aufgrund des holren admitristrativen und finan­
ziellen A ufwandes noch nicht angedacht. /n die em Zusammenhang 
würden die Führungskräf/e jedoch stets angehalterr, speziell die Ein­
haltung der RuhezeiteIl währelld verlängener Diellste sicherzustellen. 

47.4 Gegenüber dem Land Niederösterreich wies der RH erneut auf die im 
LKH Innsbruck praktiziene Erfassung hin; diese bewies. das Aufzeich­
nungen über die tatsächliche Inan pruchnahme während der verlän­
genen Dienste grundSätzlich auch ohne großen admini trativen und 
fInanziellen Aufwand realisierbar waren. Der RH hielt daher seine 
Empfehlung aufrecht. 

48. 1 (I) Die im ÄrzteG 1998m enthaltenen Vorgaben über die Arbeits- bzw. 
Ausbildungszeit der Turnusärzte sahen tägliche Mindestanwesenheits­
zeiten zugunsten einer gleichmäßigen Veneilung der Wochendienstzeit 
von 3 5  Stunden zwischen Montag und Freitag vor. Demnach waren 
von den 3 5  Wochenstunden laut ÄrzteG 1998jedenfal ls 25 Stunden in 
der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 1 ).00 Uhr (Kern arbeitszeit) ZU absol­
vieren. 

Dadurch sollte gewährleistet werden, dass die Ausbildung möglichst in 
den Hauptdienstzeiten. in denen der überwiegende Teil des fachärzt­
lichen Stammpersonals anwesend war, erfolgte. Nachtdienste sowie 
Wochenend- und Feienagsdienste. die - sofern fachlich erforderlich ­
zu leisten waren, konnten daher nur zusätzlich im Ausmaß von zehn 
Stunden angerechnet werden. 

ZIIj GIC'lchlaut('ndC' Bt'Slimmungtn in § 9 Abs. 6 rur die: Ausbildung zum Arzt rur AlIge­

mC'mmcdizin. § 10 Abs. 1 rur die: Ausbildung zum Facharzt. § 1 1  Abs. 6 für diC' sJX'zi· 

die Ausbildung aur ('lntm TC'ilgrblct drs SondC'rfach(:S und § I J Abs. 6 für dlC' Aus· 

bildung in LthrambulalOri('n 
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Diese Mindestanwesenheitszeiten ftlhnen in Zusammenhang mit den 
Vorschriften des ArbeitsruhegeselZes und des KA-AZG zu Beschrän­
kungen bei der Einteilung216 der Turnusärzte ftlr verlängene Dienste. 
So konnten von Turnusärzten grundsätzlich keine Wochenend- bzw. 
Feienagsdienste geleistet werden. weil das Arbeitsruhegesetz im Fall 
eines Arbeitseinsatzes an Wochenenden (der den Sonntag mitumfasste) 
und Feienagen als Ersatz eine 36-stündige Ruhezeit vorsah. die einen 
ganzen Wochentag einzuschließen und darum eine Abwesenheit in der 
Kernarbeitszeit zur Folge halle. 

Da dies einen Verstoß gegen die Bestimmungen des ÄrzteG 1 998 dar­
stellte. war für diese Zeit lediglich in Ausnahmef.illen. wenn ein ent­
sprechender Dienst unumgänglich war. eine Anrechnung auf die Aus­
bildungszeit möglich.21 7 

(2) Wie eine Auswenung der Dienstpläne der Abteilungen/Kliniken 
ftlr I nnere Medizin der überprüften Krankenanstalten vom März 201 4  
zeigte. kamen durch das Arbeitsruhegesetz bzw. das KA-AZG bedingte 
Abwesenheiten in der Kernarbeitszeit häufig vor und umfassten je Tur­
nusarzt zwischen einem und sieben Tagen pro Monat. 

(3) Auf diesen Umstand sollte im Rahmen der Novellierung des 
ÄrzteG 1998 reagien werden. indem - im Interesse einer besseren 
und Oexibleren Einteilung der Ausbildungszeiten - nunmehr die Kern­
ausbildungszeit als jener Zeitraum deflnien war. in dem der überwie­
gende Teil des fachärztlichen Personals in der anerkannten Ausbil­
dungsstäne anwe end war. 

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens hatte der RH darauf hinge­
wiesen. dass dies in der Praxis nur ftlr einen Zeitraum zutraf. der im 
Wesentlichen den bisher vorgegebenen 8.00 Uhr bis 1 3.00 Uhr ent­
sprach. Allerdings wurde mit der endgültig beschlossenen Novelle auch 
der Zeitraum ausgedehnt. in dem 25 der 35 Wochenstunden zu absol­
vieren waren ; nach der neuen Rechtslage war dies zwi ehen 7.00 Uhr 
und 1 6.00 Uhr möglich. 

48.2 Der RH sah die jahrelange Einschränkung der anrechenbaren Aus­
bildungszeil auf die Kemarbeitszeit von 8.00 Uhr bis 1 3.00 Uhr an 
Wochentagen kritisch. weil dies aus seiner Sicht zur Sicherung der 

116 Grmäß di�r ärzl(g�ll.lichen St'Stimmung('n und § 8 Abs. 10 KAKuG. wonach dt'r 
ärztlich<, Dienst SO (,ln zurichten war, dass die Ausbildung dtr Tumusarzlt' gt'wahrlt'is-
11:1 ist. war dahrr - In JtUteT Konsnturnz vom arztlicht'n ltlltf - aur ('Ißt' tntsprt'­

,hendl: DitnstC'lnt('ilung dt'f Tumus!irzlt' zu 3chl('n. 

111 Rq(ltrungsvorlagt 306 81gNR XXII. Gest'tzgt'bunSSlX'riodt 
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Ausbildungsqualität weder erforderlich noch in  der Praxis durchgän­
gig umsetzbar war. 

Er erachtete daher die Möglichkeit einer besseren Einteilung der Aus­
bildungszeiten für sinnvoll und hob insbesondere die Ausdehnung 
des bisher vorgegebenen Zeitraums auf 7.00 Uhr bis 1 6.00 Uhr posi­
tiv hervor. 

Entlohnung der Turnusärzte 

Rechtliche R�hmen­

bedingungen 

180 

4� ( I )  Die Entlohnung der TÄ/A und der TÄ/F in den überprüften Kran­
kenanstalten erfolgte auf Grundlage der nachstehenden Bestimmungen: 

AKH Wien und LKH Innsbruck 

Alle am AKH Wien tätigen Änte, somit auch die TÄ/F, waren wie 
erwähnt Bedienstete der MedUni Wien, Im LKH Innsbruck war die Med­
Uni lnnsbruck Dienstgeberin etwa der Hälfte der dort tätigen Fach­
änte bzw. TÄ/F. Für diese erfolgte die Enllohnung auf Grundlage der 
Bestimmungen des Kollektivvertrags für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer der Universitäten, 

Für die anderen im LKH Innsbruck beschäftigten Ärzte (darunter waren 
auch alle TÄ/A) war Dienstgeber das Land Tiro!. Für die Entlohnung 
der Turnusärzte des Landes Tirol waren die Bestimmungen des Tiro­
ler Landesbedienstetengesetzes218 sowie jene des sogenannten Modells 
Tirol bindend. Dieses Modell war eine Betriebsvereinbarung zwischen 
der TILAK und dem Zentralbetriebsrat. in der u.a. die Bewertung von 
Überstunden geregelt wurde. 

LK Sr. Pölten/Lilienfcld und LK Gmünd/Waidhofen/ZwetLI 

Alle Ärzte der überprüften n iederästerreichischen Krankenanstalten 
waren Bedienstete des Landes N iederösterreich; für ihre Entlohnung 
waren die Bestimmungen des NÖ Spitalsärztegesetzes 1 992 anzuwen­
den. 

(2) Aufgrund von internen Vereinbarungen erhielten die Turnusärzte 
an fast allen überprüften Klin iken bzw. Abteilungen für Innere Medi­
zin einen Anteil an den Sondergebühren. 

'" lGBL Nr, 2/2001 Ld.g.F. 
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Gehälter 

so ( I ) Um trotz der beschriebenen unterschiedlichen Gehalts- bzw. Arbeits­
zeitregelungen einen Gehaltsvergleich anstellen zu können, stützte sich 
der RH aur eine - mit den Dienstgebem der in den überprüften Kran­
kenanstalten tätigen Tumusärzte akkordierte - Modellrechnung. 

Dazu zog er das jeweilige Grundgehalt entsprechend der Einstufung 
sowie regelmäßige Zulagen heran; die ge etzlich vorge ehellen Sonder­
zahlungen ( 1 3. und 1 4. Gehalt) nahm der RH ebenralls in die Modell­
rechnung des Jahresgehalts aur.219 

Einen we entliehen Gehalt bestandteil der Ärzte bildete die zu lei­
stende Mehrarbeit in Form von verlängerten Diensten (Nachtdienste, 
Dienste an Wochenenden). Da bei den überprüften Rechtsträgern bzw. 
Krankenanstalten unterschiedliche Arbeit zeitmodelle zur Anwendung 
kamen, die aus verschiedenen Gründen (z.B. Anzahl der Dienste bzw. 
der Überstunden, Freizeitausgleich etc.) nur eingeschränkt vergleich­
bar waren. ging der RII in einem Rechenmodell davon aus. dass 

- jeder Turnusarzt die gleiche Anzahl und Art von verlängerten Dien­
sten im Jahr leistete. 

- die Dauer der einzelnen Dienste gleich war, 

- keine Überstunden außerhalb der verlängerten Dienste geld tet wur­
den sowie 

- alle geleisteten Stunden bzw. zuerkannten Zeitguthaben monetär 
abgegolten wurden. 

(2) Für die Modellrechnung wurde angenommen. dass die Turnusärzte 
zusätzlich zur Normalarbei! zeit insgesamt 40 verlängerte Oien te im 
Jahr zu erbringen hauen. was alle Krankenanstaltenträger als realis­
tisch erachteten. Oie Abgeltung der Dienste war abhängig von der 
Dauer und ob sie wochentags oder am Wochenende geleistet wurden. 
Für die 40 verlängerten Oien te ging der RH deshalb einheitlich von 
rolgender Verteilung aus: 

ll' Nicht M-nldsichligl wurdtn hln8t:grn Zulagtn, weicht abhängig von dtr �rsönlich('n 
Silualion zur Auszahlung gdangten. wie- z. B die Kinderlulage odtr der Fahnkostcn­
zuschuss 
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- 28 verlängerte Dienste jeweils zwischen Montag und Freitag 
(Dauer von 16 Stunden), 

- sechs verlängerte Dienste jeweils von Samstag auf Sonntag 
(Dauer von 24 Stunden) und 

- sechs verlängerte Dienstejeweils von Sonntag auf Montag mit einer 
Dauer von ebenfalls 24 Stunden.220 

Geringfligige Abweichungen in einzelnen Krankenanstalten bei der 
Dauer der Dienste (wie z.B. 1 7  Stunden anstatt 1 6  Stunden bei den 
Diensten wochentags oder 25 Stunden anstatt 24 Stunden bei den 
Wochenenddiensten) wurden in dieser Modellrechnung nicht berück­
sichtigt. 

(3) Um auch einen internationalen Vergleichswert zu erhalten und vor 
dem Hintergrund der immer wieder ins Treffen geflihrten Abwande­
rung von Turnusärzten ins Au land, berechnete der RH auch die Abgel­
tung von angestellten Ärzten in Deutschland nach Tarifverträgen des 
Marburger Bundes flir Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Kran­
kenhäusern und an UniversitälSkliniken221 unter Heranziehung seiner 
Modellrechnung. Daneben gab es allerdings noch eine Vielzahl wei­
terer Tarifverträge etwa mit  privaten K1inikkonzernen.222 

Der Marburger Bund war der Verband der angestellten und beamteten 
Ärzte Deutschlands und deren gewerkschaftliche sowie berufspolitische 
Vertretung sowie die Interessenvertretung der Medizinstudierenden. 

Vergleichbare Vertragswerke flir Schweizer Ärzte gab es nicht. Eine mit 
den Berechnungen auf Basis VOn Tarifverträgen des Marburger Bundes 
vergleichbare Rechnung flir die Schweiz war daher nicht möglich. 

210 Woch�ntndditnstr wa�n von Tumusärzten aufgrund dcr Ktrna�itsztit�tlu,ng 
grundsätzlich nur in Ausnahmefällen absolvierbar. Die Annahme von msgtsamt zwölf 

Wochtnenddiensten pro Jahr wurde vor dem Hintergrund getrofTen. dass eint Aus­
wenung dtr Dienstpläne roT lnnelT Mroizin �rlmäßigt Abw�nheiten in der Kem­
arbeilszt'il zwischen einem und sieben Tagen pro Monat trgebcn hallt (siehe Tl 48). 
Um ein realistisch(S Gehaltsmodell zu (,13t('lI('n. war (S daher notwtndig. diese Praxis 
zu berücksichtigen. Allerdings wurde - im Sinne des Ausnahmetatbestands d�r Kem­
arbtil5zeil�gdung - mit einem Wochenenddic:-nsl pro Monat der nitdrigste Wert die­

ser Bandbrt'ite angenommen. 

111 Gilt für rd. SSO kommunale Kliniken bzw. 20 UniversilälskJiniken. 

122 In Deutschland gab es 201 2  rd. 2.020 Krankenanstalten. davon waren nur rd. 30 � 
öfft"nllicht" Krankenanslalten rrrager: Bund. länder. Krt'�. Städte e1c.); rd. 35 qo wa�n 

frelgemeinnülZige Krankcnansta.lten (Träger: Kirchen. WohlfahrtsVerbände etc.) und 
rd. 35 qo private Krankenanstalten (z.B. Helios Kliniken). 
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51.1  ( I ) Die Gehälter der TÄ/A und TÄ/F stellten sich zur Zeit der Geba­
rungsüberprüfung im Jahr 201 4  im Überblick flir beide zu ammenge­
fasst wie folgt dar: 

Tabelle 19: Entlohnung der TÄ/A und TÄ/F - Bandbreiten (Modellrechnung) 

Bandbreite AusbIldungsbeginn AusbIldungsende 

von bis zu TÄ/A bis ZUI TAIF bis zu2 

in EUR 

Jahre,brutto samt Sonderzahlungen 40.840 45.660 44.870 51.020 
Entgelt für 40 Dienste 16.580 23.170 20.210 23.690 
Gesamtgehälter 60.400 67.800 62.490 74.190 

1 im dritten Ausbildungsjahr 
2 im sechsten Ausbildungsjahr, ausgehend von der Annahme. dass davor keine Ausbildung zum Arzt fur Allgemeinmedizin 

absolviert wurde. sonst Gehalt bis zu rd. 75.260 EUR 
QueUen: Berechnungen RH 

Bund 2 0 1 5/9 

- Die unterschiedlichen Gehaltshähen zu Ausbildungsbeginn waren 
auch darauf zurückzuflihren. dass TÄ/A und TÄ/F teilweise unein­
heitlich eingestuft wurden (auch durch Anrechnung von Vordienst­
zeiten). 

- Die unterschiedlichen Gehälter zum Ausbildungsende waren insbe­
sondere dadurch bedingt. dass in der Modellrechnung - entspre­
chend den gesetzlich vorgesehenen Mindestausbildungszeiten -
eine Ausbildungsdauer flir TÄ/A von drei Jahren und flir TÄ/F von 
echs Jahren angenommen wurde. 

- Die Abgeltung der verlängenen Dienste war u.a. auch insofern 
unterschiedlich. als das Entgelt flir Dienste teilweise vom tatsäch­
lichen Einsatz abhängig war. Als Einsatzzeiten galten in diesem 
Fall ausschließlich patientenbezogene ärztliche Tätigkeiten (nicht 
Dokumentation - bzw. Verwaltungsaufgaben). genaue Zeitaufzeich­
nungen darüber waren verpflichtend. 

(2) Die TILAK sah ab dem Jahr 201 5 eine Gehaltsreform vor.m Einer 
der Gründe hieflir war. dass das bestehende Gehaltssystem insbeson­
dere bei jüngeren Ärzten als nicht marktgerecht angesehen wurde. 

(3) Die genannten Tarifvenräge des Marburger Bundes (siehe TZ 50) 
wiesen auf Basis der Modellrechnung des RH flir Ausbildungsärzle in 

ZZ l Nitderös!t'lT'eich hatte 2012 eine Gehall.sreform durrhgdilhn. 
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Deutschland im Vergleich zu Österreich teilweise höhere Gehälter224 
aus. Wie unter TZ 6 ausgefühn. waren deutlich mehr österreich ische 
Ärzte in Deutschland tätig als umgekehn und in den letzlen Jahren 
eine stetig steigende Tendenz erkennbar. 

Trotzdem gab es auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl deutscher 
Ärzte in Österreich. Eine deutsche Fallstudie22S untersuchte - vor dem 
Hintergrund des don be tehenden Ärztemangels226 - die Gründe für 
die Abwanderung deutscher Ärzte nach Österreich. 

Als wesentlichste Beweggründe für einen Wech el nach Österreich 
wurden - trotz niedrigeren Gehalts - bessere Arbeitsbedingungen 
(Arbeitszeiten. höhere Ärztedichte in den Krankenanstalten etc.). eine 
venragl ich stabilere Situation und eine bessere Work-life-Balance 
angegeben. Als negativer Faktor wurde etwa die schlechtere Zusam­
menarbeit zwischen Ärzten und Pflegepersonal gesehen. 

51.2 Der RH hielt kritisch fest. dass die Höhe der Turnusärztegehälter in den 
überprüften Krankenanstalten intransparent war und nur unter Zuhil­
fenahme von Annahmen vergleichbar gemacht werden konnte. 

Grund dafür war insbesondere. dass den Gehältern der im AKH Wien. 
im LKH Innsbruck und in den niederösterreichischen Krankenanstalten 
tätigen Turnusärzte unterschiedliche Gehaltsschemen sowie Abgel­
rungen von verlängenen Diensten zugrunde lagen; im LKH Innsbruck 
wurden die don tätigen TÄ/F - abhängig vom Dienstgeber - unter­
schiedlich entlohnl. 

Was die - sich aufgrund von beispielhaft ausgewählten Tarifvenrägen 
ergebenden - teilweise höheren Gehälter in Deutschland betrifTt. so 
können die e nach Auffassung des RH mit ein Grund sein. dass mehr 
österreich ische Ärzte don tätig waren als deutsche Ärzte in Öster­
reich. Nach Ansicht des RH war das Gehalt jedoch nur einer von vie­
len Faktoren. um Turnusärzte zur Absolvierung ihrer Ausbildung in 
Österreich zu motivieren. 

U4 _ An.tl! an kommunalen KranktnhäURm: hiS zu rd. 81 .200 EUR (im stchstc:n Au.sbil­
dungsJ.hr) 
Arztt an Univc:�i1at5khmk.t:n: bis zu rd. 85.200 EUR (im SKhstc:n AusbildungsJahrl 

U'i A.I:. Schmtdl. E. KlambautT. ZWischen Okonomisirrung und Work.-life-8alance -
PerspektiV<'" zur Abwandc:rung von deutschem GrsundhelLSpersonal nach Östtruich, 
Gn>rg Thieme Verlag 

22. Laut Bcrrchnungen der EU-Kommission rc:hlten Im Jahr 2010 in Deut.schland bereits 
1 1.000 Arzte, (,lnt' Zahl. die bis 20)0 auf 165.000 ansteigen könnte, 
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Ärzteausbildung 

Wesentlich waren aus seiner Sicht auch bestmögliche Umfeldbedin­
gungen innerhalb der Krankenanstalt. wie etwa das Engagement der 
Ausbildner und die Unterstützung durch diese, ein durchgängig struk­
turiener Ausbildungsverlauf. die Integration in das Team und entspre­
chende Wenschätzung sowie eine optimale Arbeitsaufteilung zwischen 
den Berufsgruppen. 

Der RH verwies in diesem Zusammenhang auf seine Empfehlung nach 
einer regelmäßigen - von den zuständigen Institutionen gemeinsam 
durchgeftihnen - Erhebung der Abwanderungsgründe und -zahlen 
von Absolventen eines Medizinstudiums bzw. von Tumusärzten und 
deren Drop-out-Gründe (TZ 5). um auf Basis gesichener Daten die 
erforderlichen Maßnahmen treITen zu können. 

52.1 Der Besuch externer Aus- und Fonbildungsveranstaltungen durch 
(Turnus)Ärzte wurde in den überprüften Krankenanstalten in unter­
schiedlichem Ausmaß fInanziell gefOrden.227 Für darüber hinausge­
hende Kosten mussten die Ärzte teilweise selbst aufkommen. Eine wei­
tere oder zusätzliche Möglichkeit waren Unterstützungszahlungen ftir 
Au - und Fonbildungen von dritter Seite (z.B. Pharmaunternehmen). 

Insbesondere vor dem Hintergrund der strafrechtlichen Bestimmungen 
betreITend Korruption228 überprüfte  der RH, ob bzw. welche Verhal­
ten regeln rur die Ärzte in den vier Krankenanstalten hinsichtlich 
der Annahme von (Unterstützungs)Leistungen von Dritten vorgese­
hen waren: 

AKH Wien und LKH Innsbruck 

( I )  Die MedUni Wien erließ bereits im Oktober 2008 bezugnehmend 
auf das mit I .  Jänner 2008 in Kraft getretene Strafrechtsänderungsge­
setz 2008229 _Richtlinien zur Vermeidung von Strafbarkeit bei Geschenk­
annahme (Antikorruptionsrichtlinien)" ; diese waren auf der lIomepage 
der MedUni Wien abrufbar. Die MedUni Innsbruck beschloss im Dezem­
ber 2008 die Anwendung der Richtlinien der MedUni Wien; diese waren 
im Intranet der MedUni Inn bruck verftigbarPO 

III zum Be-ispiel durt"h Dnttmitttl. Ausbildungsmllhon drs Landts Nird('r05It�l("h ('(C. 

nl §I 304 ff. Strafg�tzbu('h 151GB). Strafbart Vtrltlzungtn dt'f Amtspnicht, Korruption 
und v('rwandlt strafbare Handlungen 

.,. BGB\. I Nr. 109/2001 
210 Unabhängig von def Rkhthmt verlangten oft Unltrnthmen �Ibsl. Anttkorrupuons­

erklarungt'n von den UnivtßII Irn. Solche wurden dann von den Rt'C'hlUbtt'ilungen 
geprtlrt und frtlgegtbtn. 
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Die an beiden Medizinischen Universitäten geltenden Richtlinien legten 
u.a. Folgendes fest: 

- Die Annahme von Geschenken. Einladungen etc. durch den Mitar­
beiter selbst war unzulässig: erlaubt waren entsprechende leistun­
gen an die Universitätsklinik bzw. Organisationseinheit. 

- Einladungen zu Kongressen ohne Vonragstätigkeit bzw. Tagungs­
vorsitz sowie zu Firmenproduktveranstaltungen waren jedenfalls an 
die Universitätsklinik bzw. Organisationseinheit zu richten: diese 
entschied. welcher Mitarbeiter teilnehmen durfte. Hin ichllich des 
Rei ekostenzu chusses waren drei Varianten vorgesehen.2J I 

- Einladungen zu Kongressen mit Vonragstätigkeit bzw. Tagungsvor­
sitz durften von den Mitarbeitern selbst angenommen werden; die 
Übernahme der Reisekosten wurde als _Honorarlei tung- betrach­
tet. Die _ Verhältnismäßigkeit- musste gegeben sein. 

- Betreffend Essenseinladungen bzw. Weihnachtsfeiern war - laut 
den Richtlinien - zwar eine direkte Kostenübernahme durch ein 
Unternehmen unzulässig. eine Refundierung der Kosten durch die­
ses über ein Drittmittelkonto der Medizinischen Universitäten aber 
erlaubt. 

Weitere Festlegungen. wie etwa eine detailliene Regelung des einzu­
haltenden Prozesses samt transparenter Dokumentation sowie Zustän­
digkeiten und Verantwonl iehkeiten. klare Begriffsdefmitionen. die von 
leitenden Mitarbeitern (Klinik vorstände. Abteilungsleiter ete.) einzu­
haltende Vorgangsweise. Sanktionsmechanismen etc. fehlten. 

Weder die MedUni Wien noch die MedUni Innsbruck hatten im Vor­
feld eine nachvollziehbare Korruptionsrisikoanalyse212 durchgefühn;  
die MedUni Wien orientiene sich an aus ihrer Sicht typischen Fallkon­
stellationen. Obwohl in den vergangenen sechs Jahren zwei relevante 
Ge etze novellen2lJ erfolgten. blieben die genannten Richtlinien bis 
zur Zeit der Gebarungsüberprüfung unveränden. 

2)1 I) Rdundi�rung aur em allgemrmn RC'Ist"- und Kongrnskonlo dC'r UmVC'fSn.ä.t bzw. 

OrganisalionsC'lnhC'it. 

2) .unrt'Stricttd Grcmts- von .Grant-Gebern" rur Fonbildungen und Kongrt'SSrtlsen und 

J) direktC' RC'�buchung durt'h du: Firma (mil Dokumentalionspnicht) 

l U Ziel einer RislkoanalYK" Ist rs. potc:nzidlc Gerahrtn rur dlt' Organisation (bspw. mate­

nel1(' od('r immat('n('lh�: Schäden). abfr auch entgangene (Ertrags-)Chanctn zu ermit­

teln und hit'f3U5 g�ign('tC' Maßnahmen zur Risikominderung abzuh:iten. 

]1l KorruplionssITfJfr«hlSändt'rungsgC'S('tz 2009. BGBI. I Nr. 98/2009. Korruplionsslr.lf­

=htsllnd<rung,g=1Z 201 2. BGBI. I Nr. 61 /201 2 

Bund 2 0 1 5/9 

III-185 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)90 von 100

www.parlament.gv.at



R 
-

H 
Maßnahmen zur Korruptionspravention Ärrteausbildung 

Bund 2015/9 

(2)  Im LKH Innsbruck war Folgendes geregelt: 

- Der Ärztliche Direktor des LKl l lnnsbruck erließ rur die TILAK-Ärzte 
des LKJ-I lnnsbruck im Februar 2009 eine "Richtlinie zur Vorbeugung 
von Voneilsannahme und Korruption". Die Festlegungen betref­
fend _Annahme von Dienstleistungen und Einladungen" (Punkt 
4.2.) entsprachen im Wesentlichen jenen in den Richtlinien der 
MedUni Wien; allerdings waren Sanktionen bis zum Verlust des 
Arbeitsplatzes vorgesehen. Eine vorgängige Korruptionsrisikoana­
lyse fehlte auch hier. 

- Im Oktober 201 3 erfolgte ein neuerliches Rundschreiben an alle 
TILAK-Ärzte am LKH Inn bruck, in dem, gemeinsam mit Fest­
legungen betreffend klinische Studien und Beratervenräge. die 
Bestimmungen über die Kongressteilnahme - jedoch in einigen 
Punkten abgeänden - noch einmal zur Kenntnis gebracht wurden. 
So waren etwa die auch in den MedUni Wien-Richtlinien getrof­
fene Festlegung, wonach "die Teilnahme an Veranstaltungen und 
Feiern dann unproblematisch sei. wenn nicht ausschließlich Mitar­
beiter einer Universitätsklinik bzw. Organisationseinheit teilnahmen, 
sondern ein darüber hinausgehender größerer Personenkreis" owie 
die Sanktionsbestimmungen nicht mehr enthalten. Das Schreiben 
sah weiters umfassendere Dokumentationsbest immungen vor. 

Nach Angaben des LKll lnnsbruck seien owohl die Richtlinie vom 
Februar 2009 als auch das Schreiben vom Oktober 201 )  gültig und 
würden einander ergänzen. 

- Im Laufe des Jahres 2014 entwickelte das LKH Innsbruck ein eige­
nes Meldeformular2l4• das von dem an der Veranstaltung teilneh­
menden Mitarbeiter (auch z.B. im Fall von eigener Vonragstätigkeit). 
vom KJinikvorstand, der Kollegialen Führung und dem unterstüt­
zenden Unternehmen zu unterLeichnen war; Angaben zum Wen der 
UnterstülZungsleistungen waren nicht vorge ehen. Mit der Erklä­
rung sollten die Erwanung jeglicher Gegenleistung und eine Beein­
nussung ausgeschlossen werden. 

Ein entsprechendes Verfahren zum Umgang damit war nicht schriftlich 
festgelegt. Das LKH Innsbruck gab an, dass diese Erklärungen sowohl in 
der Ärztlichen Direktion als auch in den Kliniken aufbewahn würden. 

J)4 ErkJarung zu d�n TIlAK-Antllorruptiorurichtiinien 
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(3) Das AKH Wien, das LKH Innsbruck und die beiden Medizinischen 
Universitäten planten Folgendes: 

- Die MedUni Wien beab ichtigte eine Überarbeitung ihrer Antikor­
ruptionsrichtlinien auch unter Beachtung der von der Österreichi­
schen Universitätenkonferenz i m  Oktober 201 3  herausgegebenen 
Richtlinie _Leitlinie im Umgang mit allfalligen Korruptionssachver­
halten an Universitäten-. Im Rahmen der geplanten gemeinsamen 
Betriebsführung mit dem AKH Wien war weiters eine gemeinsame 
Risikomanagement-Strategie vorgesehen. 

- Da LKH Innsbruck und die MedUni Innsbruck hanen vor, durch 
eine Zusammenflihrung ihrer Dokumente, einheitliche Antikorrup­
tionsbeslimmungen zu chaffen. 

LK St Pölten/Lilienfeld und LK Gmünd/Waidhofen/Zwettl 

Das Land Niederösterreich als Dienstgeberin der Ärzte in den über­
prüften Krankenanstalten halle keine speziellen Regelungen flir die 
Vorgehensweise bei Kongresseinladungen etc. an Ärzte festgelegt2J5. 

Die NÖ Landesk.liniken-Holding erstellte im Jahr 2010 ausgehend von 
aus ihrer Sicht relevanten Fallkonstellationen zur Vermeidung von Kor­
ruption eine Reihe von Vorgaben (Formulare, Prozessbeschreibungen). 
So war etwa die ffeil)Finanzierung der Teilnahme an Fortbildungsver­
anstallungen durch Ärzte - auch bei aktiven Beiträgen des Teilneh­
menden selbst - anhand von Formularen sowohl von der Ärztlichen 
Direktion als auch von der NÖ Landeskliniken-Holding zu genehmi­
gen. Auch jede Art von Sponsoring war genehmigungspnichtig. 

Eine umfassende Risikoanalyse im Vorfeld fehlte jedoch auch hier. 
Die Anweisungen ent prachen nicht vollständig der aktuellen Rechts­
lage2J6: in den Formularen war zum Teil nicht vorgesehen, dass der 
Gegenwert der Unterstützungsleistung zu vermerken war. 

52.2 Der RH anerkannte grundsätzlich die Bemühungen der überprüften 
Krankenanstalten und Krankenanstaltenträger bzw. der Medizinischen 
Universitäten um die Vermeidung von Korruption im Zusammenhang 

1)S fs b�landen jrdoch Dicnstanwrisungrn brtrdTtnd verbotene Gnchrnkannahmc und 

KorruplioM�k.5mpfung eie. 
U6 So sa'lItt bspw. das Dokument .. Sponsonngvcrcmbarung'" n1('ht auf den - mit dem 

Korruplionsstrarrrchtsändtrungsg�lz 2012 cingdOhrt('n - .. ungebOhrlichC'n VONti!­
im Sinnt dts § 105 StGB ab. 

Bund 2015/9 

III-185 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original)92 von 100

www.parlament.gv.at



R 

H 
Maßnahmen zur Korruptionspravention Ärzteausbildung 

Bund 2 0 1 5/9 

mit der ärztlichen Aus- und Fonbildung, wenngleich die Regelungen 
teilweise unterschiedlich ausgestaltet waren. 

Kritisch stellte der RH fest. dass im Vorfeld der bestehenden Korrup­
tionspräventionsregelungen keine schriftlich nachvollziehbaren Kor­
ruptionsrisikoanalysen durchgeftihn worden waren. 

Bezüglich aller überprüften Krankenanstalten erachtete der RH die 
erlassenen Vorgaben insofern als nicht ausreichend, weil sie u.a. die 
aktuelle Rechtslage nicht immer abbildcten sowie teilweise wesent­
liche BegrifTe und Prozesse nicht abschließend und klar deflllienen; 
auch Dokumentationserfordernis e und Kontrollmechanismen waren 
aus Sicht des RH zum Teil unzureichend geregelt. 

Positiv hob der RH die vom LKH Innsbruck und der NÖ Landeskliniken­
Holding konzipienen Formulare hervor; er hielt jedoch im LKH Inns­
bruck eine nachvollziehbare Verfahren anordnung ftir erforderl ich. 

Zur Unterstützung der Krankenanstaiten(träger) und der (Medizi­
nischen) Universitäten empfahl der RH dem BMG, gemeinsam mit 
dem BMWFW und der ÖÄK - nach einer IdentifIkation der häufIgsten 
Korruptions-Fallkonstellationen - Vorgaben zur Korruptionspräven­
tion bzw. Good-Practice-Beispiele (z.B. Musterformulare) zu entwi­
ckeln und zur Verftigung zu stellen. 

Der RH empfahl dem AKH Wien gemeinsam mit der MedUni Wien, 
dem LKH Innsbruck bzw. der TILAK gemeinsam mit der MedUni Inns­
bruck sowie dem Land Niederösterreich bzw. der NÖ LandeskJ iniken­
Holding, nach Ourchftihrung einer umfassenden Korruptionsrisikoa­
nalyse die (geplante) Überarbeitung und Ergänzung der Richtlinien! 
Vorgaben237 im Sinne der geltenden Rechtslage sowie ihre laufende 
Aktualisierung; im Interesse der Übersichtlichkeit sollte jeweils ein 
Gesamtdokument erstellt werden. 

Nach Ansicht des RH wäre in diesem Zusammenhang vom AKH Wien. 
der TILAK bzw. dem LK/I innsbruck und den Medizinischen Universi­
täten Folgende zu regeln :  

- Festlegung eines transparenten und nachvollziehbar dokumentienen 
Genehmigungsprozes es ftir alle Einladungen an Mitarbeiter, auch 
an Leitungsorgane (mit und ohne akt iven Beitrag, Feiern und son­
stige Veranstaltungen etc.), 

117 In dcn Formularen wärt' auch die" Angabe drs Wrns dC'r Untcr5lulZungslC'islung vor· 
zuSthC'n. 
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- Festlegung eines t ransparenten und nachvollziehbar dokumen­
tienen Verfahrens über die Abwicklung von Geldnüssen; Verbot 
von _Umgehungsgeschärten- (z.B. der Refundierung der Kosten rur 
eine Weihnachtsfeier auf ein Drittmitlelkonto). 

- klare Deftnition von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten auf 
den unterschiedlichen Führungsebenen (bspw. allenfalls unter Fest­
legung von Wengrenzen) sowie 

- Einrichtung von geeigneten Kontroll- und Informationsmechanis­
men. um die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen. 

52.3 (I) LAut Stellungnahme des BMG sehe es im Hinblick auf eine Idellli­
jikation der häujigsten Korruptions-Fallkonstellarionen keine Zustän­
digkeit. 

(2) Die Stadt Wien verwies auf die Zuständigkeit der MedUni Wien. 
Für die Mitarbeiter der Stadt Wien seien im AKH Wie" transparenIe 
und nachvollziehbare Genehmigungsprozes e sowie die Veralllwortlich­
keiten a uf den ulllersciliedlichen Führungsebellt.'n festgelegt. Darüber 
hinaus seirn Kontroll- und Informationsmechanismen eingerichtet. Eine 
gemeinsame Kom'ptionsrisikoanalyse sei nur im Zusammenwirken mit 
der MedUni Wien möglich. Diesbezüglich werde auf die geplallIe UnlSet­
zung des neuen Zusammenarbeit vertrags verwiesen. Seitens der TU­

AKH Wien werde die Empfehlung des RH umgesetzt. 

Die MedUni Wien sagte die Um etzung ebenfalls zu. Sie teilte mit, 
dass im Zusammenhang mit der damaligen Erstellung der Richtlinie 
die Auswirkungen der Strafrechtsnovelle auf die MedUni Wien vor 
allem hinsichtlich Amt lrägerbegriff und _Anfollerungsverbot. analy­
siert, verschiedenste Fallkonstellationen gebildet und Maßnahmen for 
eine rechtskOllforme Vorgangsweise dejiniert worden seien. Die Drill­
millelgebarung der Organi ationseinheiten der MedUni Wien werde 
regelmäßig durch die interne Revision geprüft. Dabei würden auch die 
Prozesse bezüglich Zuwendungen DrilTer und die Einhalrung der Anti­
korruprionsregelungen beleuchtet. 

Eine Aktualisierung der A ntikorruptionsrichtlinien sei gerade in Aus­
arbeitung. Diese beilliralte eine Anpassung der beiliegenden Gesetzes­
be rimmungen, die Festlegung der Zuständigkeiten. die ergänzende 
Darstellung des Genehmigungsprozrs es, einheitliche Vorgaben hin­
sichtlich Abwicklung und Dokumelllarion sowie Konrrollmechanis­
men. Die von einer A rbeitsgruppe der Universitätcnkonferenz erstell­
ten Leitlinien im Umgang mit allfolligen Korruptio'lSsachverhalten 
an Universitäten würden bei der OberarbeitU/lg der Richtlinien ebenso 
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berücksichtigt, wie die neueIl TransparenzbestimmungeIl des PHAR­
MIG-Kode.r. Darüber hillaus würde im EIltwurf des " eueIl Elltwick­
IUllgsplalls der MedUlli Wiell eill eigenes Kapitel zu Corporate Gover­
nOllce auJgenommen. 

A n  der MedUll i Wiell sei eill Risikomanagelllent etabliert. das lauJelld 
eille Risikobetrachtung vornehme. Im RahmeIl de Projekts . Univer­
sität medizill Wiell 2020· sei eine gemeillsame RisikomallagemelJl­
Strategie mit Foku auJ die Risikell der gemein amen Betriebsführullg 
vorgesehen. Es werde auch eille Korruptiollsrisikenanalyse durchge­
führt, die im Risikomanagementkollzept lU berücksichtigeIl sei 11 l/Ierde. 

(3) Laut Stellungnahme der T1LAK ulld der MedUlli IllIlSbruck habe die 
MedUlli Innsbruck-T1LAK-Kommission die Aktualisienmg der derzeit 
gültigeIl RichtlinieIl zur Korruption prophyla.re vereinbart. Die TILAK 
ulld die MedUlli IlIlIsbruck l/Iürden aktuell diese Versioll vorbereitell, 
mit dereIl abschließender Behalldlullg durch die Kommission ill delI 
nächsteIl Wochen zu rech lien sei. 

Die MedUlli IlIllsbruck bekelllle sich weiters zur Beachtullg eillschlä­
giger RegelungeIl bzw. gesetzlicher Bestimmungen, etwa im Zusam­
menhang mit der Durchführullg klinischer Studien bzw. der wi sen­
schaf/lichell Forschullg. 

(4) Laut Mitteilung des Landes Niederösterreich eien Vorarbeiten zur 
rechtlicheIl Überarbeitullg ulld Ergällzullg der Richtlilliell!Vorgabell zur 
Korruptionsprävelltion bereits geleis/el worden. Der PrüJplanfür 201 5 
der Stabs teile Revi iOIl der NÖ Lalldeskliniken-Holding sehe die Prü­
Jung der Anzahl und des mOlletärell Ausmaßes VOll Fimlell gespoll erter 
A us- ulld FortbildungeIl vor; als deren Ergebnis würdell RÜCKschlüsse 
bzw. EmpJehlungen der Revision im inne einer Korruptionsrisikoana­
lyse envartet, die ill die geplallte Überarbeitullg der Vorgabell eillf/ie­
ßell würdelI. Weitere Ricl.t/iniell, die zur KorruptiollsprävelJlion bei­
tragen würden, befänden sich bereits ill Au arbeitung (z.8. Richtlinie 
über die Beschaffung neuer Produkte). 

52.4 Der RH entgegnete dem BMG, dass die Schaffung eines öffentlichen 
Bewusstseins für die Gerahren mangelnder Transparenz im Gesund­
heitswe en auch im Zusammenhang mit der ärztlichen Aus- und Fon­
bildung eine Grundvoraussetzung für die Bekämpfung von Korruption 
war. die eine möglichst hohe Qualität des Gesundheitswesens beein­
trächtigt. Da die Gewährleistung der Qualität des Gesundheitswesens 
eine wesentliche Aurgabe des BMG darstellte. sollte ein koordiniener 
Korruptionsprävention an atz mit einheitlichen Vorgaben im Interesse 
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des BMG liegen. Der RH hielt daher seine Empfehlung gegenüber dem 
BMG aufrecht. 

Der RH anerkannte die geplanten Maßnahmen der MedUni Wien, der 
TILAK und der MedUni Innsbruck sowie de Landes Niederösterreich. 

Gegenüber der TILAK bzw. MedUni Innsbruck und dem Land Niede­
rösterreich hielt der RH fest, dass das Ziel einer Korruptionsrisikoana­
lyse war, potenzielle Gefahren für die Organisation zu ermitteln und 
hieraus geeignete Maßnahmen zur Risikominderung abzuleiten. Dazu 
waren auch die klare Zuordnung der Aufgabcnwahmehmung bezüglich 
des Proze ses der Risikoanalyse und der Risikoverantwonl ichkeit sowie 
eine zentrale Steuerung durch eine verantwonliche Person notwendig. 

Zur Korruptionsprävention bedurfte es einer IdentifIkation der beson­
ders korruptionsgefahrdeten Aufgabenbereiche und Entscheidungspro­
zesse unter Berücksichtigung insbesondere der Eintrittswahrscheinlich­
keit und der Höhe eines möglichen Schadens. In die Ermittlung und 
Bewenung der Risiken sollten alle Hierarchie-Ebenen eingebunden 
ein. Die durch die Analyse erfassten Korruptionsrisiken waren orga­

nisationsweit entsprechend ihrem Umfang und Gewicht zu bewenen 
bzw. zu priorisieren und bildeten die Grundlage für geeignete Präven­
tionsmaßnahmen. Im Sinne dieser Ausführungen wiederholte der RH 
daher seine Empfehlung nach der Durchführung einer umfassenden 
Korrupt io nsrisikoa na I yse. 

Gegenüber der TILAK und der MedUni Innsbruck wiederholte der RH im 
Hinblick auf die Bedeutung umfassender Korruptionspräventionsmaß­
nahmen darüber hinaus die von ihm empfohlenen Festlegungen (z.B.: 
t ransparenter und nachvollziehbar dokumentiener Genehmigungspro­
zess, transparentes und nachvollziehbar dokumentienes Verfahren über 
die Abwicklung von Geldnüssen, klare Definition von Verantwonlich­
keiten und Zuständigkeiten sowie geeignete Kontroll- und Informa­
tionsmechanismen). 

53 Der RH anerkannte, dass im Bereich der Ärzteausbildung in den letz­
ten Jahren sowohl im Bereich der rechtlichen Grundlagen al auch in 
den überprüften Krankenanstalten selb t eine deutliche Entwicklung 
erkennbar war. 

Allerdings stellte der RH im Rahmen seiner Überprüfung erheblichen 
Handlungsbedarf fest, um künftig eine qualitätsgesichene, durchgängig 
einheitlich strukturiene sowie zeitlich durchgeplante Ausbildung von 
Ärzten nachhaltig sicherzustellen. Dies insbe ondere vor dem Hinter-
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grund, dass - Daten aus den letzten Jahren zufolge - bis zu 40 qu der 
Absolventen des Studiums der Humanmedizin rur die ärztliche Ver­
sorgung in Österreich nicht zur Verftigung standen und insbesondere 
in peripher gelegenen Krankenanstalten ein Mangel an TÄ/A erkenn­
bar war. 

( I )  Zu den Grundlagen der Ärzteausbildung 

Das ÄrzteG 1 998 und die darauf basierenden Verordnungen (insbeson­
dere die ÄAo und die KEF-VO) stellen wesentliche rechtliche Grund­
lagen rur die Ärzteausbildung in Österreich dar. Diese beurteilte der 
RH im Überblick wie folgt : 

(a) Die grundSätzliche Ausgestaltung der Ärzteausbildung blieb in 
den letzten Jahrzehnten in Österreich im Wesentlichen unverändert. 
Gemeinsam mit dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren rd. 
50 qu der Turnusärzte vor der Facharztausbildung - aus verschie­
densten Griinden - auch die mindestens dreijährige Ausbildung zum 
Arzt rur Allgemeinmedizin absolvierten, konnte dies zu einer insge­
samt mindestens zwölfjährigen ärztlichen Ausbildung führen. rrz 2, J) 

Die Datenlage etwa betreffend Au bildungsdauern bzw. Verlä nge­
rungsgriinde war zur Zeit der Gebarungsüberpriifung unzureichend; 
manche recht l ichen Begriffe ließen Fragen offen. Die - bis zur Ärz­
teausbildung NEU jahrelang geltende - gesetzlichc Einschränkung der 
anrechenbaren Ausbildungszeit auf die Kernarbeitszeit von 8.00 Uhr 
bis 1 3.00 Uhr an Wochentagen war zur Sicherung der Ausbildungs­
qualität weder erforderlich noch in der Praxis durchgängig umsetz­
bar. rrz 29, 40, 48) 

(b) Die mit der aktuellen Novelle zum ÄrzteG 1 998 vorgenommene 
Neugestaltung der Ärzteausbildung, beschlo sen im Oktober 20 1 4, sah 
der RH zwar grundsätzlich positiv; seine bereits im Begutachtungs­
verfahren zu dieser Novelle geäußerten Bedenken hielt er jedoch auf­
recht. Er hielt u.a. (auch weiterhin) fest. das 

- die Novelle noch stärker als bisher die Regelung bestimmtcr Inhalte 
von der Gesetzgebung auf die Verordnungsebene verschob und 
die finanziellen Auswirkungen etwa der verpnichtenden Lehrpra­
xis nicht ausreichend dargestellt waren rrz J. 8). 

- die Grundlagen für die umfa ende Neugestaltung sowie die Eignung 
der getroffenen Maßnahmen rur die Schaffung einer modernen und 
bedarfsgerechten Ärzteausbildung rur den RH nicht nachvollzieh­
bar und die Verlängerung der allgemeinmedizin ischen Ausbildung 
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bzw. mögliche Konsequenzen daraus nicht ausreichend begründet 
bzw. crläuten waren [TZ 3, 1 1 ), 

- wcsentliche Daten bzw. Entscheidungsgrundlagen (wie etwa betref­
fend die Drop-Out-Gründe von Turnusärztcn, der Rückgang von 
Allgemeinmedizinern mit eigenen Ordinationen, etc.), die erforder­
lich wären, um nachhaltig geeignete Voraussetzungen rur den Ver­
bleib von [furnus)Ärzten in Österreich zu schaffen, fehlten [TZ 5, 
6), 

- die Novelle keine Qualitätssicherungsmaßnahmen rur die Basi aus­
bildung vorsah (TZ 8), 

- der konkrete quantitative Bedarf an [furnus)Änten bisher vom 
Gesetzgeber unberücksichtigt geblieben war und rur die nunmehr 
festgelegte Bedarfsorientierung im Bereich der allgemeinmedizi­
nischen Ausbildung keine Kennzahlen vorlagen owie auch kon­
krete Vorgaben darur fehlten. wer diese auf welche Weise erheben 
solltc [TZ 9), 

- in der Novelle notwendige Festlegungcn betrelTend die Zuständig­
keiten und Verantwonlichkeiten des Ärztlichen Leiters und des Aus­
bildungsverantwonlichen fehlten [TZ 1 9, 23), 

- rur mit der Novelle erstmals verpnichtend festgelegte wichtige Qua­
litäLSsicherungs- bzw. Planungsinstrumente (z.B. Ausbildungskon­
zept, Ausbildungsplan) konkrete und klare Definitionen fehlten 
(TZ 26, 27), 

- trotz der Bedeutung von (krankenanstaILSüberschreitenden) Rotati­
onen auch im Rahmen der Ärzteausbildung NEU die Vorlage eines 
Rotationskonzeptes als AnerkennungsvorausseLZung rur eine Aus­
bildungsstäne nicht vorgesehen war [TZ 27) und 

- der Umsetzung zeitraum rur die Neugestaltung kurz be me sen. 
etwaige Folgen bspw. der nunmehr aufbauenden Ausbildungsstruk­
tur nicht ausreichend thematisien sowie keine umfassende Evalu­
ierung der Ärzteausbildung NEU vorgesehen waren [TZ 3). 

(cl Manche Rasterzeugnisse enthielten OP-Kataloge mit Fallzahlen 
rur - etwa von den TÄ/F der Chirurgie oder der Frauenheilkunde und 
Gebun hilfe - durchzuführende EingrilTe (z.B. Appendektomien, nor­
male Gebunen, Kaiserschnille), die dem tatsächlichen Leistungsgesche­
hen in den Krankenan talten nicht gerecht wurden. [TZ 39) 
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(2) Zur ärztlichen Ausbildung in den überprüften Krankenanstalten 

Im Rahmen der Überprüfung der praktischen Ausgestaltung der Ärzte­
ausbildung in den vier überprüften Krankenanstalten kam der RH zum 
Ergebnis, dass die im ÄrzteG 1 99B normierte dreistufige Ausbildungs­
verantwortung (Krankenanstaltenträger, Ärztlicher Leiter, Klinik- bzw. 
Abteilungsleiter) von den überprüften Krankenanstalten bzw. deren 
Trägern in unterschiedlichem Ausmaß, jedoch in keiner Krankenan­
stalt ausreichend wahrgenommen wurde. 

Die Universitätskliniken AKH Wien und LKH lnnsbruck stellten dabei 
einen Sonderfall dar, weil hier die Rollen des Dien tgebers (Med­
Uni Wien bzw. MedUni l nnsbruck) und des Krankenanstaltenträgers 
(teilweise) auseinanderfielen und der Träger formal keine Dienstho­
heit über die funktionstragenden Ärzte innehatte. 

Wenngleich bei den überprüften Krankenanstalten bzw. Trägern teil­
weise bereits entsprechende Bemühungen bzw. Planungen zur Verbes­
serung der Ausge taltung der ärztlichen Au bildung bestanden, kam 
der RH im Rahmen seiner Überprüfung zusammengefas t zum Ergeb­
nis, dass: 

(a) ein durchgängig einheitlich strukturierter, qualitätsgesichener Aus­
bildungsprozess rur die Turnusärzte während der gesamten mehrjäh­
rigen Ausbildungsdauer zur Zeit der Gebarungsüberprüfung an kei­
ner der überprüften Krankenanstalten bzw. Klinik/Abteilung rur Innere 
Medizin gewährleistet war, weil 

- teilweise keine konkreten strategischen Ausbildungsziele der Kran­
kenanstaltenträger rur die Ärzteausbildung bestanden (TZ 1 7), 

- Zielvereinbarungen (zwischen Träger, Ärztlichem Leiter und Klinik­
bzw. Abteilungsleitern) entweder gänzlich fehlten oder diese über­
wiegend nicht ftir die Festlegung von Ausbildungszielen genutzt 
wurden (TZ 1 7, 23), 

- gar keine bzw. zu wenige Vorgaben der Krankenanstaltenträger ftir 
die Ärzteausbildung bestanden (TZ I B), 

- trotz der gesetzlich normienen Zuständigkeit des Ärztlichen Lei­
ters entweder eine Verlagerung der gesamten Au bildungsverant­
wonung auf die Ausbildungsverantwortlichen vorgesehen war oder 
die von den Ärztlichen Leitern getroffenen Maßnahmen nicht aus­
reichten, um die Wahrnehmung ihrer Ausbildungsverantwortung 
sicherzustellen (TZ 20), 

195 

III-185 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 2 (gescanntes Original) 99 von 100

www.parlament.gv.at



Zusammenfassung 

196 

R 
-

H 

- zur Sicherstellung eines reibungslosen Verlaufs der Ausbildung von 
Ärzten im organisatorischen Bereich zum Teil Verbesserungspoten­
zial bestand rrz 2 1 ). 

- bis zur Zeit der Gebarungsüberprüfung kaum von der leitung vor­
gegebene [umfas ende) Aufgaben- und Tätigkeitsproflie ftir die Aus­
bildungsverantwortlichen vorlagen rrz 23), 

- normierte _Ausbildungsassistenten- bzw. Mentoren nicht ausrei­
chend einge etzt waren rrz 24). 

- die ftir eine kontinuierliche Qualitätssteuerung wesentlichen log­
bücher teilweise entweder nicht vorhanden waren, qualitativ den 
Zweck eines logbuchs nicht ausreichend erfüllten und/oder nicht 
als Grundlage ftir die Ausstellung der Rasterzeugnisse herangezo­
gen wurden rrz 25). 

- schriftliche Ausbildungskonzepte als zentrale Instrumente für die 
Qualitätssicherung in der Ärzteausbildung fehlten oder die vorge­
legten Dokumente nicht alle vom RH als zweckmäßig erachteten 
Inhalte umfassten (TZ 26). 

- die Rotationseinteilung der Tumusärzte teilweise von d iesen selbst 
durchgeftihrt wurde rrz 28], 

- mit Ausnahme de lKH Innsbruck (flir TÄ/A) keine schrift l ichen 
Ausbildungspläne erstellt wurden rrz 28), 

- Kooperationsvereinbarungen betreffend Rotationen von Tumu­
särzten soweit erforderlich nur mündlich vorlagen bzw. anstaltsü­
bergreifende Rotationen nicht etabliert waren rrz 28), 

- die Konsiliarausbildung teilweise nicht im erforderlichen Ausmaß 
durchgeftihrt wurde und unzureichend dokument iert war rrz 28, 

38), 

- die Administration der Rasterzeugnisse an allen überprüften Kran­
kenanstalten mangelhaft war (z.B. teilweise: keine rechtskonforme 
bzw. verspätete Ausstellung, kein Vermerk der von der ÄAo vor­
geschriebenen Evaluierungsgespräche oder fehlende Archivierung 
etc.) sowie eine Dokumentation der Evaluierungsgespräche fehlte 
(TZ 38, 40). 
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